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Liebe Leserin, lieber Leser
Der Stand des Unternehmers ist die Zukunft.
Wie ist ein guter Unternehmer, ein guter Chef? Er hat Vision, ein klares Ziel und will 
es mit seiner Mannschaft erreichen. Sein Stand ist die Zukunft, die Gegenwart ist nur 
Mittel zum Zweck. Dieselbe Klarsicht sollte er auch bei sich anwenden: Bis wohin rei-
chen seine Kräfte? Wann sollen Jüngere das Ruder übernehmen? Hier ist von  einem 
Chef auch Weisheit verlangt und die Einsicht, dass alles begrenzt ist.
Hand aufs Herz: Kann es jemandem leicht fallen, das Ruder aus der Hand zu geben, 
wenn man Jahrzehnte gewohnt ist, dass alle nach seiner Pfeife tanzen und man den Ton 
angibt? Deshalb ist es wichtig, Bodenhaftung zu bewahren, damit man auf  einer tiefe-
ren Flughöhe nicht plötzlich in dichten Nebel gerät. Es kann schliesslich sehr befrie-
digend sein zu wissen, dass ein Unternehmen weiterbesteht und noch mehr Arbeits-
plätze geschaffen werden, auch wenn man nicht mehr selber das Zepter führt.
Das zeichnet einen guten Chef aus: Er hat Weitblick und behält das grosse Ganze im 
Auge. Manchmal bedingt dies, im Interesse aller zurückzustehen und mit dem Hinter-
grund vorliebzunehmen.
Das Unternehmertum verlangt starke Persönlichkeiten. Machen Sie anderen Mut, et-
was zu wagen, auch wenn der Erfolg noch ungewiss ist. Niemand ist jemals ohne Durst-
strecke zum Ziel gekommen. Diese Tatsache gerät leicht in Vergessenheit, weil prak-
tisch alles auf Knopfdruck zu haben ist. Doch dies ist weder bei einem Unternehmen 
der Fall noch bei einer Nachfolgeregelung.
Es gilt, das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren, Hürden mit einer gewissen Gelas-
senheit zu überwinden und vor allem eines: nicht aufgeben, niemals aufgeben, auf 
 keinen Fall aufgeben. Zum Wohl des Unternehmens, der Mitarbeitenden und der 
 Nachfolger.

Halten Sie durch! 

Ihr Jean-Daniel Gerber

www.kmunext.ch

www.relevepme.ch

www.standort.zh.ch

www.sivg.ch

www.kmu.admin.ch
www.seco.admin.ch

nachfolge 1.0
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Zukunftssicherung für Unternehmer  Zukunftssicherung für Unternehmer  
und Unternehmen. 
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Wirtschaft im permanenten 
Wandel  Private Nachfolge - 
 regelungen als Heraus - 
 forderung für Öffentlichkeit 
 und Gesellschaft. 

Die Bedeutung der Unternehmensnachfolge 
kann aus unterschiedlichen Perspektiven be-
trachtet werden. Zentrale Fragen aus makro-
ökonomischer Sicht sind: Wie viele Unterneh-
men stehen pro Jahr vor der Nachfolge? Wie 
viele davon werden tatsächlich übertragen? 
Wie hoch ist deren Überlebenswahrscheinlich-
keit? Welche Bedeutung haben die verschie-
denen Übertragungsformen und aus welchen 
Gründen?

 Mehr Firmen brauchen Nachfolger 

Für die Schweiz gibt es zwei repräsentative Stu-
dien aus den Jahren 2005 und 2009, die das Cen-
ter for Family Business der Universität St. Gal-
len (CFB-HSG) verfasst hat. Der Vergleich der 
beiden Studien ergibt, dass im Fünfjahres-
zeitraum von 2005 bis 2009 respektive 2009 bis 
2013 die Nachfolgequote von 18,5 Prozent auf 
25,9 Prozent gestiegen ist. Dies bedeutet, dass 
von den rund 300 000 Unternehmen in der 
Schweiz mindestens 75 000 in den nächsten 
fünf Jahren vor der Unternehmensnachfolge 
stehen. Es darf davon ausgegangen werden, 
dass 900 000 Mitarbeitende binnen fünf Jahren 
respektive rund 180 000 Mitarbeitende pro Jahr 
von einer Unternehmensnachfolge betroffen 
sind; ein ähnliches Bild zeigt sich auch in ande-
ren europäischen Ländern.

 3000 Firmen scheitern jedes Jahr 

Die Übertragungsquote bezieht sich auf den 
Anteil von Unternehmen, die effektiv an eine 
neue Trägerschaft (Nachfolger) übertragen 
werden. Basierend auf verschiedenen Studien 
darf davon ausgegangen werden, dass diese 
Quote bei 70 Prozent liegt. Dies bedeutet, dass 
30 Prozent der potenziellen Nachfolgefälle ent-
weder nicht übertragungswürdig oder nicht 
übertragungsfähig sind. Dabei handelt es sich 
um viele Einzelunternehmen im Dienstleis-
tungsbereich, wo das Unternehmen durch die 
Arbeitsniederlegung des Unternehmers oder 
der Unternehmerin «stillgelegt» wird. Einige 
Unternehmen werden liquidiert, da sie über 
kein Entwicklungs- und Zukunftspotenzial ver-
fügen und daher keine Nachfrage nach dem 
Unternehmen vorhanden ist. Weitere Übertra-
gungen scheitern aufgrund mangelhafter Pla-
nung, zu hoher Steuerbelastungen im Falle der 
Übergabe oder ungenügender Vorsorge der 
 Unternehmerfamilie. In der Schweiz schaffen 
es rund 20 Prozent der Nachfolgefälle aus 
 betrieblichen, strategischen oder anderweiti-
gen Gründen nicht in die nächste Generation. 
Basierend auf dem aktuellen Zahlenmaterial 
dürften jährlich rund 3000 Firmen wegen einer 
fehlenden Nachfolgeregelung geschlossen wer-
den, wovon rund 39 000 Mitarbeiter (vorsichtige 
Hochrechnung) betroffen sind.

Erfolgreiche Nachfolgerinnen
Während zum Werdegang von Firmengründerinnen reichlich Studien existieren, 
ist der Bereich von Nachfolgerinnen zumindest in der Schweiz noch ein unerforsch-
tes Gebiet. Dabei würde sich die Untersuchung vermutlich lohnen. Denn die erfolg-
reichen und bekannten Unternehmerinnen sind allesamt über eine Nachfolge-
regelung an die Spitze ihrer Firma gelangt. Dies gilt sowohl für Magdalena Martullo-
 Blocher als auch für Carolina Müller-Möhl oder Franziska Tschudi. Es gibt also 
genügend Hinweise, dass Töchter und Gattinnen möglicherweise erfolgreicher sind 
 bei der Weiterführung eines Unternehmens als männliche Verwandte. Stefan Kyora

Hintergrund
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Unternehmerland Schweiz

 Nachfolgeregelungen sind nachhaltig 

Wurde das Unternehmen erfolgreich übertra-
gen, stellt sich die Frage, wie hoch dessen Über-
lebensquote in der nächsten Generation res-
pektive unter der neuen Trägerschaft ist. Zah-
len aus Österreich und der Europäischen Union 
zeigen, dass innerhalb von fünf Jahren rund 95 
Prozent der übertragenen Unternehmen über-
leben. Im Zusammenhang mit der aktuellen 
wirtschaftspolitischen Diskussion kann dieser 
Zahl die Überlebensquote von Neugründungen 
gegenübergestellt werden. Gemäss Erhebun-
gen überlebt in der Schweiz die Hälfte aller 
Neugründungen die ersten fünf Jahre nicht.

 Immer mehr Nachfolger kommen 
 nicht aus der Familie 

Bezogen auf die Frage der Übertragungsform 
zeigen verschiedene Studien, dass die Bedeu-
tung der familieninternen Nachfolge in den 
letzten Jahren abnahm. Waren es in der Schweiz 
im Jahr 2005 noch knapp 60 Prozent aller Nach-
folgefälle, die familienintern übertragen wur-
den, sind es heute nur noch rund 40 Prozent. 
Zum Vergleich: In Österreich werden noch rund 
60 Prozent der Unternehmen familienintern 
übertragen, und rund ein Drittel wird ausser-
halb der Familie über eine Verkaufslösung an 
die nächste Generation weitergegeben. In 
Deutschland bewegt sich der Anteil von fami-
lieninternen Unternehmensnachfolgen je nach 
Untersuchung zwischen 42 und 70 Prozent.

Bei der familieninternen Nachfolge steht 
der Sohn als Nachfolger nach wie vor an erster 
Stelle; bei der familienexternen hat die Bedeu-
tung des MBO (Management Buy-out) weiter 
zugenommen, gefolgt vom Verkauf an Dritte wie 
beispielsweise andere Unternehmen. Der Bör-
sengang ist nach wie vor vernachlässigbar, was 
mit der Dominanz der Kleinst- und Kleinunter-
nehmen in der Schweiz begründet werden 
kann.

 Mehrere Gründe für Verkauf 
 an Dritte 

Für die abnehmende Bedeutung von familien-
internen Nachfolgelösungen lassen sich ver-
schiedene Gründe fi nden. So hat die heutige 
Generation von potenziellen Nachfolgern bei-
spielsweise viel mehr Möglichkeiten bezüglich 
Berufswahl und Lebensgestaltung als deren 
Vorgänger. Das Schlagwort der Soziologen 
heisst in diesem Zusammenhang «Multiop-
tionsgesellschaft». Des Weiteren ist zu beob-
achten, dass das Gefühl der Verpfl ichtung nicht 
mehr gleich stark ausgeprägt ist und sich die 
Form der Drei-Generationen-Familie funda-
mental geändert hat. Kinder interessieren sich 
folglich weniger für die Unternehmen. Das aus 

der Zeit vor der Französischen Revolution stam-
mende Prinzip der «Primogenitur» und die da-
mit verbundene Gefahr von Nepotismus, also 
der Bevorzugung von Familienmitgliedern, ist 
heute dem Wunsch nach Einsatz des besten 
res pektive geeignetsten Nachfolgers gewichen.

Aus der Perspektive der nachfolgenden 
 Generation können auch gewisse Opportuni-
tätskosten identifi ziert werden. So kann bei-
spielsweise die Übernahme eines Kleinstunter-
nehmens bedeuten, dass der Unternehmerlohn 
im Verhältnis zur geleisteten Arbeit wesentlich 
tiefer ausfallen wird, als dies in einem grösse-
ren Unternehmen der Fall sein kann. Grössere 
Unternehmen bieten zudem Entwicklungs-
potenzial im Sinne von Karrierestufen oder in-
teressante Angebote im Bereich der Aus- und 
Weiterbildung. Vorteile wie Entscheidungs- und 
Gestaltungsfreiheiten kommen bei der Evalua-
tion unter Umständen zu kurz.

Der Handlungsbedarf in Sachen 
Nachfolgeregelungen ist unbestrit-
ten. Auch im Kanton Luzern müs-
sen sehr viele der über 17 000 Un-
ternehmen den Nachfolgeprozess 
heute und in naher Zukunft aktiv 
angehen. Tatsache ist: Jeder gute 
Unternehmer kümmert sich um sein 
Unternehmen; aber nur wenige ma-
chen sich rechtzeitig an die Pla-
nung der Nachfolgeregelung im 
Unternehmen.
Es ist die Aufgabe jeder Wirt-
schaftsförderung, während des 
 gesamten Lebenszyklus dem Un-
ternehmen als Sparringpartner zur 
Seite zu stehen. Dazu gehören  
die Beratung der Neuunternehmer, 
die Betreuung der Schlüsselkun-
den, die Wahrnehmung einer Om-
budsfunktion für die KMU sowie 
die Sensibilisierung der Firmen 
für die Nachfolgeproblematik. Die 
 Wirtschaftsförderung kann den Un-
ternehmen helfen, ein mög liches 
 Modell für die Nachfolge zu entwi-
ckeln, sei es für die  familieninterne 
Nachfolge, einen Management 

Buy-in oder Management Buy-out 
oder für den Verkauf des Unterneh-
mens. Zuerst gilt es, eine Bestan-
desaufnahme zu machen. In einem 
zweiten Schritt helfen wir bei der 
Auswahl möglicher Partner für  die 
Unterstützung und die Umsetzung 
des Nachfolgeprozesses. Die Wirt-
schaftsförderung übernimmt eine 
wichtige Mittler- und Vermittler-
rolle und kann so zu optimalen und 
nachhaltigen Lösungen beitragen.
Die zentralen Erfolgsfaktoren jeder 
Unternehmensnachfolge sind:

Frühzeitig mit der Nachfolge- –
regelung beginnen.
Trennen Sie Privat- und  –
 Geschäftsvermögen.
Jährliche Erfolgsrechnung,  –
Cash-Flow-Statement und berei-
nigte Bilanz erstellen.
Optionen einer möglichen Nach- –
folgeregelung ständig neu 
 prüfen.

Walter Stalder
Direktor Wirtschaftsförderung Luzern
www.luzern-business.ch

Erhalt von Arbeitsplätzen Je besser 
Unternehmer die Nachfolge managen, 
desto besser für die Volkswirtschaft. 
Die Unternehmensnachfolge aus Sicht 
eines Wirtschaftsförderers.

Wirtschaftsförderungen

Frank Halter
Center for Family Business, Universität St. Gallen
www.cfb.unisg.ch
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Patron im Unruhestand  Er war erfolgreicher  
 Textilunternehmer und Präsident von  
 Economiesuisse. Seit seinem Rückzug engagiert  
 sich Ueli Forster in einer Jungfirma. 

Die Strategieplanung für die Periode 2011 bis 
2013 hat Ueli Forster zusammen mit der nach-
rückenden Generation geleitet. Er drückte dem 
Unternehmen, das er 45 Jahre geführt hatte, 
noch einmal seinen Stempel auf. Dann aller-
dings war Schluss: Ende August gab Forster vier 
Jahre nach der operativen Führung auch das 
Präsidium des Verwaltungsrates von Forster 
Rohner weiter.  
Damit findet ein Prozess seinen Abschluss, den 
der bald 71-Jährige bereits 1999 eingeleitet hat 
und der mit dem schrittweisen Rückzug aus sei-
nen öffentlichen Ämtern einherging: 2006 ver-
zichtete er mit dem Hinweis auf die Nachfolge-
regelung auf die Wiederwahl zum Präsidenten 
des Wirtschaftsdachverbandes Economiesuisse, 
und 2008 gab er den Sitz im Bankrat der 
Schweizerischen Nationalbank ab. Publikums-
wirksame Auftritte hat Ueli Forster seither nur 
noch als Begleiter seiner Frau. Erika Forster-
Vannini ist St. Galler FDP-Ständerätin und prä-
sidiert die Kleine Kammer seit Anfang 2010. 

Ostschweizer Stickereien
Das Sticken zählt zu den Königsdisziplinen der Textilindustrie. Dabei wird jeweils  
ein Grundstoff – ein Gewebe oder ein Gewirk – mit Mustern versehen. Verarbeitet 
 werden die Stoffe vorwiegend in der Haute Couture sowie in der Produktion von 
 Damenunterwäsche. Die Ostschweiz war schon im 19. Jahrhundert berühmt  
für ihre Stickereien. Damals brachte die Branche Tausende von Heimarbeiterinnen 
ins Brot. Heute wird maschinell produziert, aber St. Gallen ist die Welthauptstadt  
der Stickerei geblieben. Sie beheimatet gleich drei Anbieter aus der obersten Quali-
tätsliga: Neben Forster Rohner sind dies die Bischoff Textil sowie Jakob Schlaepfer.

Die Branche

Ueli Forster empfängt in den Räumen, in de-
nen er jahrzehntelang der Titular, der namens-
gebende Patron, war. Er trägt ein gesticktes 
Herrensakko. Das Sticken fasziniert ihn immer 
noch. Er stehe den Jungen zur Verfügung, wenn 
sie Rat suchten. Doch dreinreden, nein, das 
komme nicht in Frage.

Am Ruder sind jetzt die Kinder Emanuel 
(CEO), Matthias (Verwaltungsratspräsident) 
und Caroline (sie leitet die Tochterfirma Inter-
Spitzen). «Mit meinen Brüdern Tobias und Pe-
ter habe ich von Anfang an eine interne Lösung 
angestrebt», erklärt Ueli Forster. Denn das Mo-
debusiness sei nichts für dividendengetrie-
bene, nicht mitarbeitende Aktionäre.

 Durchhaltevermögen und Herzblut 

Mit Blick auf die grossen Kreateure wie Miuccia 
Prada, Marc Jacobs oder Albert Kriemler sowie 
die wichtigen Marken der Damenwäschebran-
che meint er: «Es braucht Herzblut und Durch-
haltevermögen in diesem Geschäft. Das kann 
nur ein Familienunternehmer aufbringen.»

Was so folgerichtig und reibungslos klingt, 
hat Ueli Forster manches freie Wochenende ge-
kostet. Zusammen mit seinen Brüdern und Kin-
dern hat er an den Lösungen gefeilt, bis sie kon-
sensfähig waren. «Ohne formale Disziplin und 
transparente Spielregeln», so Forster, «geht es 
auch in einem Familienunternehmen nicht.» 
Als gute Corporate Governance wird das heute 
bezeichnet, und Forster hat schon während sei-
ner Zeit beim Dachverband der Schweizer 
Wirtschaft daran geglaubt: Die Herausgabe des 

Blick zurück: Ueli Forster 
vor einer topmodernen 
Stickereimaschine (links).

Unternehmerland Schweiz
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Kolumnentitel

«Swiss Code of Best Practice», ein 2002 erschie-
nenes Regelwerk für die Corporate Governance 
in KMU, fiel in seine Präsidentschaft. 

Systematisch, wie es seine Art ist, hat sich 
Ueli Forster auch auf die Zeit nach seinem Aus-
scheiden vorbereitet: Altershobbys zu pflegen 
könne er sich kaum vorstellen, auch nicht mit 
80. «Solange es mir vergönnt ist, bleibe ich un-
ternehmerisch tätig.»

Noch als VRP hat er zusammen mit Sohn 
Emanuel das Geschäftsfeld technische Texti-
lien aufgegleist. Ausserdem hat er Ende 2009 
die Firma Bionic Composite Technologies AG 
gegründet. Geschäftszweck ist die Produktion 
neuartiger Faserverbundstoffe. Zusammen mit 
Partnern aus Hochschule und Wirtschaft sind 
vier Ingenieure daran, eine Reihe von Werkstü-
cken zu entwickeln; zum Beispiel einen super-
leichten Karabinerhaken. 

Untergebracht ist das Start-up vorläufig noch 
am Hauptsitz von Forster Rohner. Ueli Forster 
führt durch die Räume der jungen «High-Tex»-
Firma. Zusammen mit seiner Frau und zwei wei-
teren Partnern sei er Hauptinvestor der Bionic 
Composite Technologies, aber seine Rolle be-
schränke sich nicht auf die des Geldgebers: Als 
aktiver VRP engagiert er sich als Sparringpart-
ner und Türöffner für die junge Geschäftsfüh-
rung. «Wir haben uns das Ziel gesteckt, diese 
Firma innert weniger Jahre zu einem gesuchten 
Partner für Industrie und Handel zu machen.»

Aus Forster spricht der geborene Unter-
nehmer. Dabei zog es ihn in jungen Jahren zur 
Wissenschaft: «Ich wollte Wirtschaftsprofessor 
werden.» Doch dann verstarb sein Vater, und er 

übernahm 1965 − gerade einmal 25-jährig −  zu-
sammen mit seinen beiden Brüdern die Ge-
schäftsleitung.

«Ich gehörte der dritten Generation an», er-
zählt der Patron, «und nicht erst seit Thomas 
Manns Roman ‹Buddenbrooks› weiss man, wie 
heikel diese Kinder sind.» Die Enkel der Grün-
der würden dazu neigen, das Familienerbe zu 
verschleudern.

Doch nichts dergleichen bei Ueli Forster: 
Unter seiner Führung ist die Mitarbeiterzahl 
von 250 ausschliesslich in St. Gallen auf über 
800 weltweit angestiegen. In einer Zeit, in der 
Dutzende von Stickereifirmen eingegangen 
sind, ist es ihm gelungen, seine Firma als bevor-
zugten Stickerei-Lieferanten der internationa-
len Haute Couture, der Prêt-à-Porter-Mode 
und vor allem der Damenwäschebranche zu 
etablieren.

 Urlaub in der Provence 

Wie es jetzt weitergeht, wie sich der Absatz-
markt China entwickelt oder wie sich der Euro-
kurs auf den Prouktionsstandort St. Gallen aus-
wirkt: All dies verfolgt Ueli Forster nach wie vor 
mit Interesse; nur entscheiden muss er als ein-
facher Verwaltungsrat nicht mehr in allen Din-
gen. Er pflegt stattdessen sein ausgedehntes 
 Beziehungsnetz und verbringt mehr Zeit in sei-
nem Zweitdomizil in der Nähe von Aix-en-Pro-
vence. Dort schraube er auch ab und zu eine 
Glühbirne ein oder flicke eine Leitung. «Nur ein 
Spitzenkoch», meint er illusionslos, «wird wohl 
nicht mehr aus mir.» Jost Dubacher

Familientradition: Ueli  
Forster vor einem Bild von 
Grossvater und Firmengründer 
Conrad Forster-Willi (Mitte).

Ausblick: Ueli Forster in  
den Büros der Bionic  
Composite Technologies
(rechts).
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Megatrends 
und wer davon 
profi tiert

 GLOBALISIERUNG
, Boombranchen: Unter-

nehmensnahe, wissens-
intensive Dienstleistun-
gen: Logistik; IT-Services, 
-Sicherheit; Personal-
beratung und Weiter-
bildung

 DEMOGRAFIE
, Boombranchen: Gesund-

heits- und Pfl egedienst-
leistungen: Pharma-
industrie;  Biotechnologie; 
Pfl ege einrichtungen; 
Finanz dienst leistungen für 
 Alters- und Gesundheits-
vorsorge

 ÖKO-TREND
, Boombranchen: Märkte 

rund um das  Thema 
 Umwelt: Regenerative 
Energien; Energieeffi zienz/
-Beratung; Wasserauf-
bereitung/Entsalzungs-
anlagen; Recycling- 
Technologien

 KLEINSTE 
STRUKTUREN
, Boombranchen: 

 Unternehmen aus den 
 Bereichen: Bio- und 
Nanotechnologie

 GANZHEITLICHE 
GESUNDHEIT
, Boombranchen: Produk-

te und Dienst leistungen 
zur «Gesund erhaltung»: 
 Medizintechnik; Gesund-
heitsberatung; Wellness-
Markt; Bio-Produkte  und 
Func tional Food

Quelle: Allianz Economic Re-
search «Ein Blick in die Zukunft» 
Allianz GIKapitalmarktanalyse

Hintergrund 

Gesuchte Perlen  Immer mehr gestandene 
 Manager machen sich via Nachfolgeregelung 
 selbständig. Gefragt sind professionell 
 geführte, reife Firmen mit guter Marktposition 
 in wachsenden Märkten. 

In absehbarer Zukunft wird nur noch jedes drit-
te Familienunternehmen den Generationen-
wechsel innerhalb der eigenen Familie lösen 
können. Dadurch gelangen immer mehr Firmen 
zum Verkauf. Dem kommt die wachsende Ein-
sicht vieler potenzieller Jungunternehmer ent-
gegen, dass die Übernahme eines KMU eine 
 attraktive Alternative zu einer Neugründung 
(Start-up) ist; falls man denn das «richtige» 
 Unternehmen fi ndet. Doch wie sucht man in 
 einem Akquisitionsprozess die Firma, welche 
Wachstum und vor allem einen guten Ertrag 
verspricht? Die Frage lässt sich nicht allgemein-
gültig beantworten. Aber immerhin gibt es 
 diverse Auswahlkriterien, von denen nachfol-
gend ein paar wenige beschrieben werden.

Aus Sicht eines Käufers gibt es unterschied-
liche Motive für einen Firmenerwerb. Persönli-
che Gründe wie der Wunsch nach Selbständig-
keit oder die Realisierung einer Geschäftsidee 
können die Motivation sein. Oder es sind stra-
tegische Motive wie der Zukauf von Marktan-
teilen oder eine Übernahme zur Diversifi kation. 
Alle diese sollten kritisch überdacht und die zur 
Verfügung stehenden Ressourcen aufgelistet 
werden. Das Ergebnis gilt es dann als Zielset-
zung in einem Akquisitionskonzept zu formu-
lieren. Daraus wird ersichtlich, was für eine 
 Firma überhaupt als Übernahmekandidatin in 
Frage kommt.

 Der richtige Zeitpunkt 
 für eine Übernahme 

Ein Unternehmen durchläuft vom Start bis zur 
Liquidation verschiedene Lebenszyklen. Die 
Gründungsphase führt bei richtiger Strategie 
und Führung in die Wachstumsphase. Daran 
schliesst die Stagnations-, Reife- oder Turna-
round-Phase an. Gelingt der Turnaround, folgt 
eine erneute Wachstumsphase. Misslingt er, 
schlittert die Firma in die Niedergangsphase. 
Da die Phasen eng mit dem Lebenszyklus des 
Inhabers verknüpft sind, ist es aus Sicht des 
Unternehmens wünschenswert, wenn spätes-
tens während der Reifephase die Nachfolge ge-
regelt wird. Gelingt dies, kann der neue Inhaber 
gleich zum Start eine weitere Wachstumsphase 
einläuten.

Eine Übernahme in der Gründungsphase ist 
nur für äusserst risikoorientierte Käufer zu 
empfehlen. In diesem Status sind die angebote-
nen Produkte oder Dienstleistungen wenig aus-
gereift und der Markt noch unterentwickelt. In-
teressant kann hingegen der Einstieg in der 
Wachstumsphase sein. Produkte und Markt 
weisen dann Wachstumspotenzial auf. Um aber 
diese Chance zu nutzen, braucht es genügend 
Liquidität. Ein Einstieg ist in diesem Fall also 
nur mit genügend Eigenkapital und allenfalls 
gar Risikokapital zu empfehlen. Hat der Käufer 
grössere Amortisationsverpfl ichtungen im Zu-
sammenhang mit der Fremdfi nanzierung des 
Kaufpreises, so ist in der Tendenz ein Einstieg 
in der Reifephase zu empfehlen. In dieser Pha-
se erwirtschaftet eine Firma meist nachhaltige 
Erträge, mit denen der Käufer seinen Verpfl ich-
tungen nachkommen kann.

Ideal für einen Erwerb sind grundsätzlich 
Unternehmen, deren Geschäftstätigkeit in auf-
strebenden Märkten liegt. Firmen mit Produk-
ten für rasant wachsende Märkte profi tieren 
schnell von einem Aufschwung und von einer 
Ausweitung des Marktes. Das grosse Thema der 
vergangenen Jahre waren die Kommunika-
tions- und Informationstechnologien. Jetzt be-
ginnt das Zeitalter der ganzheitlichen Gesund-
heit, wohl das grosse Thema der nächsten zwei 
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M & A (Mergers & Acquisitions) ist auch 
in der Schweiz etwas Alltägliches. Zwar 
denkt man beim Begriff M & A oft nur an 
grosse Firmenzusammenschlüsse und 
-übernahmen, wie beispielsweise den 
vollständigen Erwerb von Genentech Inc 
durch Roche Holding AG im Jahr 2009 
für über 44 Milliarden US-Dollar. Tat-
sächlich beinhaltet M & A aber auch die 
Übergabe des lokalen Malergeschäfts 
an einen Nachfolger oder den altersbe-
dingten Verkauf des regionalen Handels-
betriebs an ein europaweit tätiges KMU. 
Ob gross oder klein, das Vorgehen ist 
konzeptionell immer vergleichbar: Zwei 
Firmen schliessen sich durch Übernah-
me oder Fusion zusammen.

Transparenz fehlt
Wie viele Transaktionen finden in der 
Schweiz jährlich statt? Eine genaue Ant-
wort gibt es nicht. Etwas Transparenz 
besteht im Zusammenhang mit Transak-
tionen börsennotierter Gesellschaften 
oder Private-Equity-Häusern, welche aus 
Gründen der Offenlegungspflicht res-
pektive zur Vermarktung des eigenen 
Leistungsausweises entsprechende Da-
ten publizieren. Auf Basis solcher Infor-
mationen veröffentlicht KPMG schon 
seit mehreren Jahrenn das M & A-Year-

book. Im Jahr 2009 verzeichnet es 276 
Transaktionen mit Schweizer Beteili-
gung. Analog der wirtschaftlichen Ent-
wicklung lässt sich seit 2007 ein Rück-
gang bei den Transaktionen feststellen.
Das Jahrbuch hält zudem fest, dass 
2009 fast 50 Prozent aller publizierten 
Transaktionen in den Sektoren Industrial 

Markets, Medien/Telekommunikation 
oder Financial Services stattfanden.
Die Wirtschaftskrise hat auch Spuren im 
Schweizer M & A-Markt und insbesonde-
re bei den Nachfolgeregelungen hinter-
lassen. Wer will schon sein Lebenswerk 
veräussern, wenn der Arbeitsvorrat oder 
die Bestellungen massive Einbrüche er-
litten haben oder die Finanzierungspläne 
des potenziellen Nachfolgers auf wackli-
gen Beinen stehen? Gespräche mit unse-

ren Kunden zeigen deutlich, dass manch 
ein Unternehmer die geplante Nachfol-
geregelung und die konkrete Umsetzung 
vorläufig zurückgestellt hat.

Aufgeschoben ist nicht  
aufgehoben
Sollte jedoch der vorsichtige Optimis-
mus berechtigt sein und die Wirtschaft 
sich weiter erholen sowie das Zins niveau 
auf absehbare Zeit relativ niedrig blei-
ben, rechnen wir in nächster Zukunft mit 
einer wesentlichen Zunahme der Nach-
frage nach attraktiven Gesellschaften. 
Für Unternehmer, die neu vor einer Nach-
folgeregelung stehen oder ihre Bemü-
hungen temporär auf Eis gelegt haben, 
heisst dies, die Verkaufsanstrengungen 
rechtzeitig einzuleiten, um sich selbst 
wie auch die Gesellschaft für die Trans-
aktion vorzubereiten. Von ganz zentraler 
Bedeutung ist dabei die Aufbereitung 
der für eine Transaktion erforderlichen 
Informationen und Daten, damit der 
mögliche Nachfolger oder die überneh-
mende Käuferin sich ein eigenes Bild 
vom Unternehmen machen kann. Dabei 
kommt den Unternehmern der von uns 
in den letzten Jahren beobachtete zu-
nehmende Trend der Standardisierung 
der Nachfolgeregelung nicht nur bei mit-
telgrossen, sondern auch bei kleineren 
Unternehmen entgegen.

Jörg Kilchmann
lic. iur., Partner KPMG Schweiz

Rolf Langenegger
dipl. Wirtschaftsprüfer, Direktor KPMG Schweiz
www.kpmg.ch

Erholt sich die 
Wirtschaft weiter, 
rechnen wir mit 
einer wesentlichen 
Zunahme der 
Nachfrage nach 
attraktiven 
Gesellschaften.

M & A-Markt Schweiz

oder drei Jahrzehnte. Interessant für Übernah-
men sind aber auch Firmen, welche von ande-
ren Megatrends profitieren könnten (siehe Box 
«Megatrends»).

 Hard- und Soft-Facts –  
 firmeninterne Kriterien 

Der Wert und damit auch die Attraktivität einer 
Firma setzt sich zu guter Letzt aus den Hard- 
und Soft-Facts zusammen. Hard-Facts sind ma-
terielle Faktoren wie die Finanzlage, der Cash 
Flow, die Kennzahlen, die Bilanz- und Erfolgs-
rechnung mit Substanz- und Ertragswerten. 
Soft-Facts hingegen sind immaterielle Faktoren 
wie Tradition, Image, Mitarbeiter, Management, 
Kundenbindung und Strategie. Dabei spielt die 
Gewichtung eine entscheidende Rolle. Wäh-

Max Nägeli
Geschäftsführer Verein kmuNEXT
www.kmunext.ch

Firmenübernahmen und Fusionen Ob 
Grosskonzern, Industrieunternehmen 
oder Kleinbetrieb: Das Vorgehen ist  
vergleichbar.

rend bei einem Gewerbebetrieb das Verhältnis 
Hard-/Soft-Facts bei 80 zu 20 Prozent liegen 
sollte, zählen bei einem Dienstleistungsbetrieb 
die harten und weichen Fakten gleich viel.

Doch zurück zur Ausgangsfrage: Welche Fir-
ma ist nun wirklich die «richtige»? Antwort: 
Das ist der «Hidden Champion», der Marktfüh-
rer in seiner Stadt, seiner Region, in der Schweiz 
oder gar global. Das Unternehmen wirtschaftet 
mit hoher Marge in einer engen Nische mit ein-
zigartigem Produkt- oder Dienstleistungssorti-
ment. Natürlich stehen solche Perlen nur selten 
zum Verkauf. Doch mit einer klugen Strategie 
können bestehende Unternehmen zu wahren 
High Flyers entwickelt werden.
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Was unternehmerisch eingesetztes
Kapital in 6 Monaten erreichen kann:

Akquisition
Kaffee Partner Holding GmbH, Deutschland

Börseneinführung
Orior AG, Schweiz

Veräusserung
Ticketcorner Holding AG, Schweiz

Capvis übernimmt mit einem Fundvolumen von EUR 600 Mio. Mehrheitsbeteiligungen an führenden, mittelständischen Firmen im
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Nachfolgeprozess

Das letzte grosse Projekt   Jeder 
 Patron, jede Firma und jede Nach- 
  folge regelung ist einzigartig. 
 Trotzdem gibt es Regeln, die helfen, 
 den Prozess zu vereinfachen. Von 
 der Planung über den Einbezug von 
 Familie, Mit arbeitern und Kunden 
 bis hin zum endgültigen Verkauf. 

Die Herausforderung Die eigene Nachfolge 
regelt man nur einmal im Leben. 
Die emotionale und unternehmerische 
Beanspruchung ist gross.

Bei Johann Schneider-Ammann musste es nach 
der Wahl in den Bundesrat schnell gehen mit 
der Nachfolgeregelung. Ob er die Weichen rich-
tig gestellt hat, wird sich weisen. Die Erfahrung 
lehrt aber, dass Unternehmer-Bundesräte den 
Rückzug aus ihren Firmen erfolgreich meis -
tern. Bei Villiger und Söhne übernahm der Bun-
desratsbruder Heinrich, bei der Ems-Chemie 
war es Christoph Blochers Tochter Magdalena 
Martullo, und beide Nachfolger machen ihre 
Sache hervorragend.
Für die meisten der 300 000 Unternehmer in der 
Schweiz markiert die Übergabe des Lebens-
werkes indes nicht den Beginn einer neuen po-
litischen Karriere, sondern den Übertritt in den 
verdienten Ruhestand. Die Nachfolgeregelung 
wird auch als Krönung der Unternehmer-Lauf-
bahn bezeichnet, denn die Nachfolgesituation 
ist aus verschiedenen Gründen überaus kom-
plex. Sie stellt unterschiedlichste Anforderun-
gen in rechtlicher, fi nanzieller, betriebswirt-
schaftlicher und psychologischer Hinsicht. Der 
Unternehmer ist hin- und hergerissen zwi-
schen seinen Emotionen und dem Streben, sei-
ne Entscheide möglichst rational abzuwägen. 

Zudem sind die kurz- und langfristigen Pro-
blemstellungen verschiedener Personen und 
Interessengruppen simultan zu analysieren, zu 
lösen und aufeinander abzustimmen.

Die Komplexität der Nachfolgeregelung hat 
in den letzten Jahren aus verschiedenen Grün-
den zugenommen. Einerseits möchten immer 
mehr KMU die Nachfolgeregelung in Angriff 
nehmen, und andererseits ist der Nachfolge-
markt noch äusserst intransparent und das Zu-
sammenbringen von übergebenden Unterneh-
mern und Nachfolgern anforderungsreich. Die 
Tatsache, dass Nachfolgeregelungen in KMU 
vermehrt ausserhalb der Familie gelöst werden 
müssen, verschärft die Situation.

 Veränderungsbereitschaft gefragt 

Der Prozessablauf einer erfolgreichen Nachfol-
geregelung ist geprägt durch eine möglichst 
frühe Vorbereitung, damit Handlungsoptionen 
vorliegen. Die Initiierung der Nachfolge setzt 
unter anderem bei der Verstärkung der Ver-
änderungsbereitschaft des Unternehmers an. 
 Diese mentale Auseinandersetzung mit der ›
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Nachfolge wird begleitet von juristischen Fra-
gen, wie jener der zweckmässigen Rechtsform 
des Unternehmens, welche die Übergabe er-
leichtern kann.

Parallel dazu stellen sich ehe-, güter- und 
erbrechtliche Fragen in Kombination mit den 

persönlich geprägten, steuerrechtlichen und 
vorsorgeplanerischen Aspekten. Die Vorberei-
tungsphase akzentuiert die psychologischen 
Aspekte, vor allem über die persönliche Situ-
ation des Unternehmers nach der Nachfolge. 
Worin wird nachher der Lebensinhalt gesehen? 
Inwiefern bleibt er oder sie noch im Unterneh-
men und in welcher Form?

 Die Kernfrage im Nachfolgeprozess ist aber, 
ob der Nachfolger in der Familie zu suchen oder 
eine externe Lösung anzustreben ist. Der Anteil 
von familieninternen Nachfolgen sinkt kons-
tant, weshalb der externe Suchprozess ins Zen-
trum des Interesses rückt. Der sogenannten 
Matching-Phase, der Suche nach dem geeigne-

ten Nachfolger, kommt eine immer grössere Be-
deutung zu. Wobei sich der Eigner schon sehr 
früh für eine der verschiedenen Nachfolgefor-
men Management Buy-out, Management Buy-
in oder Verkauf an Dritte zu entscheiden hat.

 Patentlösungen gibt es nicht 

Ist der Nachfolger gefunden und der Verkaufs-
prozess abgeschlossen, beginnt die Übergangs-
phase. Verschiedene Fragestellungen sind zu  
beantworten: Wird der Nachfolger von den Mit-
arbeitenden und den Geschäftspartnern akzep-
tiert? Inwiefern kann der Nachfolger seine 
 eigenen Kompetenzen einbringen und die Fir-
ma weiterentwickeln? Und wie gestaltet sich 
der Austritt des Übergebers? Eine Patentlösung 
scheint es nicht zu geben.
Die Umsetzung orientiert sich am Ziel, sämtli-
che Beteiligten transparent und umfassend zu 
informieren und ihnen Vertrauen in die neue 
Eignersituation zu vermitteln. Operativ gese-
hen umschliesst diese Phase neben der Kom-
munikation an die Mitarbeiter, die Kunden, die 
Lieferanten und andere Anspruchsgruppen die 
steuerliche, fi nanzielle und rechtliche Abwick-
lung der Übertragung.

Die Anspruchsgruppen Eine Nachfolgeregelung 
ist mehr als eine Transaktion zwischen Eigner 
und Nachfolger.  Familie, Mitarbeiter, Kunden und 
Steueramt müssen einbezogen werden.
Es gibt sie: die Unternehmerin, die bei der Be-
sprechung der Offerte in Tränen ausbricht und 
gesteht, dass sie ihre Firma nicht verkaufen 
kann. Oder den Unternehmer, der am Tag nach 
Vertragsabschluss anruft und alles wieder rück-
gängig machen möchte. Darum gilt: Der Nach-
folgeprozess beginnt beim Unternehmer selber. 
Er muss sich vor dem Start des Prozesses klar 
werden, was er mit der Übergabe seiner Firma 
erreichen will und ob er eine interne Nachfol-
geregelung oder einen externen Verkauf an-
strebt. Dieser Prozess ist für den Unternehmer 
wichtig, da er sich damit auch selber emotional 
von seinem Betrieb zu trennen beginnt. Durch-
läuft er ihn nicht, wird ihm das Loslassen noch 
schwerer fallen.

Der Nachfolger kann ein Familienmitglied, 
ein Schlüsselmitarbeiter oder ein externer Käu-
fer sein. Sein Anspruch ist in erster Linie, einen 

gut funktionierenden Betrieb zu erhalten, der 
sich aus der Abhängigkeit des bisherigen Un-
ternehmers gelöst hat. Für ihn ist zudem der 
Kaufpreis entscheidend. Der Preis muss nicht 
nur nachvollziehbar, sondern auch fi nanzierbar 
sein – eine häufi ge Knacknuss insbesondere bei 
der Übergabe an Schlüsselmitarbeiter. Für den 
verkaufenden Unternehmer steht aber nicht 
nur der Preis im Vordergrund. Weitere Aspekte 
sind: zum Beispiel das Schicksal der Mitarbei-
tenden unter der neuen Führung oder die Fort-
führung der Firma unter dem gleichen Namen.

 Lebenspartnerin ist gefordert 

Die Ansprüche der Familie hängen unter ande-
rem davon ab, wer das Unternehmen über-
nimmt. Steht bei einem externen Verkauf oft ein 
möglichst hoher Preis im Vordergrund, geht es 

Die Kernfrage im Nachfolgepro-
zess ist, ob ein Nachfolger in 
der Familie zur Verfügung steht 
oder ob eine externe Lösung 
anzustreben ist.

Prof. Rico J. Baldegger
Hochschule für Wirtschaft, Freiburg
www.heg-fr.ch
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Gespräche mit potenziellen 
Nachfolgern in der Familie sind 
heikel, sollten aber dennoch 
rechtzeitig geführt werden.

bei einer familieninternen Fortführung meist 
auch darum, dem Familiennamen weiter Ehre 
zu machen. Wichtig ist, dass in der Familie früh-
zeitig und offen darüber gesprochen wird, ob 
eine familieninterne Nachfolge in Frage kommt 
oder nicht. Dabei geht es nicht nur um die Inte-
ressen der Nachkommen. Ebenso wichtig sind 
deren Fähigkeiten. Dass solche Diskussionen 
nicht einfach sind, liegt auf der Hand. Sie müs-
sen jedoch rechtzeitig geführt werden.

In dieser Phase kommt traditionell der Le-
benspartnerin eine wichtige Rolle zu. Denn sie 
ist es vielfach, welche die Familie zusammen-
hält. Lebenspartnerinnen dürfen sich nicht 
scheuen, sich aktiv einzubringen. Sie leiden er-
fahrungsgemäss am meisten, wenn die Familie 
an der Nachfolgeregelung auseinanderzubre-
chen droht. Hat man sich entschieden, die 
Nachfolge familienintern zu regeln, so tauchen 
weitere Ansprüche auf. Geschwister, die künftig 
nicht oder nicht mehr in die Firma eingebunden 
sind, wollen erbrechtlich abgegolten werden. 

Wichtig ist, dass alle Erben sich schriftlich mit 
dem Kaufpreis einverstanden erklären, damit 
später nicht noch Ansprüche geltend gemacht 
werden können, welche die getroffene Rege-
lung gefährden.

 Wichtige Mitarbeiter halten 

Die Mitarbeitenden sind das Kapital eines Un-
ternehmens. Ganz besonders gilt das für lang-
jährige Mitarbeitende in Schlüsselpositionen. 
Es ist deshalb entscheidend, dass diese auch bei 
einem Verkauf an Dritte an Bord bleiben. Mög-
licherweise haben sich einige von ihnen die 
Hoffnung gemacht, das Unternehmen selber zu 
übernehmen. In diesem Fall muss die Situation 
vor dem Start des Verkaufsprozesses mit ihnen 
geklärt werden. Sonst droht die Gefahr, dass sie 
den Verkauf torpedieren oder die Firma ent-
täuscht verlassen. Um zu vermeiden, dass Unsi-
cherheit gesät wird, sollte das Gros der Mitarbei-
tenden daher in der Regel erst dann informiert 
werden, wenn die Regelung der Nachfolge unter 
Dach und Fach ist.

Besonders heikel ist die Berücksichtigung 
der Kunden und Lieferanten im Nachfolgepro-
zess. Ihr Ziel ist in erster Linie Konstanz in der 
Beziehung zum Unternehmen bezüglich Belie-
ferung und Konditionen. Bei einer familien-
internen Nachfolge kann sehr rasch kommuni-
ziert werden. Denn die Kunden und Lieferanten 
werden die Geschäftsbeziehung dadurch als 

langfristig gesichert ansehen. Heikler ist es bei 
einem externen Verkauf. Wird in diesem Fall zu 
früh kommuniziert, werden die Kunden und 
Lieferanten verunsichert. Es besteht die Gefahr, 
dass sie als Backup neue Geschäftsbeziehun-
gen aufbauen. Zudem kommt ein Kunde oder 
ein Lieferant unter Umständen selber als Käu-
fer für das Unternehmen in Frage. In diesem 
Fall empfi ehlt es sich, dass die erste Ansprache 
anonym durch einen externen Berater erfolgt.

 Kapitalgeber wollen Sicherheit 

Schliesslich bleiben die Finanzierungspartner. 
Nichts ist Kapitalgebern wichtiger als die Si-
cherheit ihrer Investition. Aus diesem Grund 
sind sie sehr an einer rechtzeitigen Nachfolgere-
gelung interessiert. Ob diese in Form einer fami-
lien- oder fi rmeninternen Übergabe oder durch 
einen externen Verkauf erfolgt, ist dabei weniger 
von Bedeutung. Da sich Unsicherheiten für das 
Unternehmen negativ auf seine Konditionen 
auswirken könnten, ist grösstmögliche Transpa-
renz anzustreben. Deshalb gilt: offene Kommu-
nikation ist gegenüber dem Finanzierungspart-
ner unabdingbar. Dies ist gegenüber den Banken 
sowieso unproblematisch, denn diese Institute 
sind dem Bankgeheimnis unterstellt und damit 
zur Vertraulichkeit verpfl ichtet.

Weitgehend emotionslos gestaltet sich der 
Umgang mit dem Staat beziehungsweise dem 
Fiskus, dessen Ansprüche im Rahmen einer 
Nachfolge ebenfalls erfüllt sein wollen. Auch 

Der eine geht jagen, der andere 
spielt Golf. Für den Zürcher Unter-
nehmer Peter Burri war beides kei-
ne Option: «Ich wollte der Gesell-
schaft etwas zurückgeben.» Nach 
der Übergabe seiner Metallbaufi r-
ma Burri Public Elements an Sohn 
und Tochter gründete der heute 
75-Jährige deshalb im Jahr 2006 
die Stiftung für unternehmerische 
Entwicklung (www.kmufuture.ch). 
Der Stiftungszweck: die Verbreite-
rung des Wissens über das Un-
ternehmertum. Das erste Projekt 
 widmete Burri gleich dem Thema 
Nachfolgeregelung. Er gleiste es 
zusammen mit der Zürcher Hoch-
schule für Angewandte Wissen-
schaften (ZHAW) auf; unter fi nan-

zieller Beteiligung der Innovations-
agentur des Bundes KTI. Entstan- 
den ist ein Weiterbildungsordner, 
der als Grundlage des Generatio-
nen dialogs dienen soll. Denn die 
meisten Nachfolgeregelungen, so 
Peter Burri, würden an vermeidba-
ren Missverständnissen zwischen 
Eigner und Nachfolger scheitern. 
Verbreitet wird das Wissen über 
Workshops, die pe riodisch in diver-
sen Regionen der Schweiz angebo-
ten werden. Seit 2010 ist Burri zu-
dem auch als Mitinitiant der na-
tionalen Initiative Lebenskonzept 
Unter nehmertum tätig. Die aktuel-
len Projekte unter: 
www.unternehmertumaktiv.com
 Jost Dubacher

Generationendialog Der Zürcher Peter 
Burri fördert das Wissen über das 
Unternehmertum als Lebenskonzept.

Stiftung für unternehmerische Entwicklung

›
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Vor einer Nachfolgeregelung muss der Unter-
nehmer entscheiden, welche Rahmenbedin-
gungen er für die Nachfolgeregelung vorgeben 
will. Denn die Vorgaben, die er für die Nachfol-
ge festlegt, haben einen Einfl uss auf den Preis, 
den er für sein Unternehmen erzielen kann.

Nehmen wir an, für den Unternehmer ist es 
zwingend, dass ein Produktionsstandort im Em-
mental erhalten werden muss. Dann kommt ein 
Interessent aus China, welcher in erster Linie 
an der Marke interessiert ist, nicht in Frage. 
Denn dieser wird die Schweizer Produktion 
vielleicht schliessen und aus Kostengründen in 
sein Heimatland verlegen. Ein anderes Beispiel: 

Soll der Firmenname zwingend bestehen blei-
ben, kommt ein Mitbewerber als Käufer unter 
Umständen nicht in Frage. Der Mitbewerber 
könnte primär am Kundenstamm interessiert 
sein und die Konkurrenzmarke untergehen las-
sen. Als drittes Beispiel: Am meisten wird der 
Kreis der möglichen Nachfolger eingeschränkt, 
wenn zwingend ein Familienmitglied die Unter-
nehmung übernehmen soll und auch will.

Der Ausschluss von Käufergruppen durch stra-
tegische Vorgaben hat seinen Preis:
Je weniger mögliche Käufer, desto geringer ist 
tendenziell der erzielbare Verkaufspreis. Und die 
Käufergruppen stellen auch unterschiedliche 
Überlegungen bei ihren Preisberechnungen an:

Ein Sohn überlegt sich, dass er das Unter- –
nehmen früher oder später erben wird. Zu-
dem hat er – soll die Nachfolge zwingend 
 familienintern geregelt werden – keine oder 
wenig Mitbewerber. Beides drückt den Ver-
kaufserlös.
Ein bestehendes Management wird tenden- –
ziell einen höheren Preis zahlen müssen als 
ein Familienmitglied. Ähnlich wie der Sohn 
kann es aber eine hohe Wahrscheinlichkeit 
dafür bieten, dass die Unternehmung konti-
nuierlich im Sinne des Unternehmers wei-
tergeführt wird
Ein strategischer Investor – beispielsweise  –
ein Mitbewerber – wird in vielen Fällen 
noch mehr zahlen. Er kann beispielsweise 
damit rechnen, durch eine Zusammenle-
gung der Produktion und der Vermarktung 
Kosten zu sparen.

hier gilt: Je früher die Situation abgeklärt wird, 
desto besser. Andernfalls kann es ins Geld ge-
hen. Häufi g lassen sich – bei guter Vorbereitung 
– sowohl eine interne Nachfolgeregelung als 
auch ein externer Verkauf ohne allzu grosse 
Steuerfolgen durchführen. Dabei sind aller-
dings einige entscheidende Grundsätze zu be-
rücksichtigen und die entsprechenden Fristen 
einzuhalten. 

Unabhängig davon, was für eine Nachfolge-
lösung angestrebt wird: Das Vorgehen sollte auf 
jeden Fall in einem schriftlichen Nachfolgekon-
zept festgehalten werden, das auch die Kommu-
nikation mit allen relevanten Anspruchsgruppen 

umfasst. Damit lassen sich nicht nur vermeidba-
re Risiken einschränken. Der Nachfolgeprozess 
wird auch schneller und kostengünstiger, wenn 
alle Beteiligten von Beginn weg ein gemeinsa-
mes Zielbild vor Augen haben. Zudem lohnt es 
sich, einen erfahrenen und gut vernetzten Bera-
ter beizuziehen. Als Aussenstehender kann er 
eine objektivere Sicht einbringen und dabei mit-
helfen, den Nachfolgeprozess sachlich und ziel-
führend zu gestalten.

Oliver Schärli
Leiter Mergers & Acquisitions/Nachfolgeberatung, 
Zürcher Kantonalbank
www.zkb.ch
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Eigenmittel des Übernehmers

Dahrlehen vom Übergeber; Tilgung durch Nachfolger 
über Gewinn oder Umsatz (Earn-out-Modell )
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Nachfolgefi nanzierung

Die Finanzierung Interne oder externe 
 Lösung? Verkaufserlös und Finanzierungs-
form hängen davon ab, welche Käufer-
gruppen ein Eigner in Betracht zieht.
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Die Unternehmensübergabe ist solch ein 
Moment. Ob innerhalb der Familie oder durch 
Management Buy-out, Verkauf oder Private 
Equity – eine frühzeitige, professionelle 
Planung erleichtert den Prozess.

Sprechen Sie mit unseren Spezialisten.
www.kpmg.ch/nachfolge

FINAL_Inserat-NACHFOLGE_A4_070910.indd   1 07.09.2010   15:31:57



20 nachfolge 1.0

Nachfolgeprozess

 Mix der Finanzierungsarten 
 entscheidend

Ein Unternehmer vor der Nachfolgeregelung 
ist gezwungen, seine Preisvorstellungen gegen 
seine persönlichen Prioritäten abzuwägen. Das 
Ergebnis wirkt sich auf die Finanzierungsstruk-
tur aus.

Grundsätzlich werden zwei Finanzierungs-
arten unterschieden: Fremdkapital und Eigen-
kapital. Bei ersterer geht ein Kapitalnehmer 
eine Schuld gegenüber einem Kapitalgeber ein, 
welche er verzinsen und zurückzahlen muss. 
Ein Eigenkapitalgeber ist demgegenüber Mitei-
gentümer der Unternehmung und berechtigt, 

im Rahmen seiner Beteiligung Entscheidungen 
für das Unternehmen zu treffen. Als Miteigen-
tümer ist er auch am Risiko eines Scheiterns 
beteiligt. Er erwartet daher eine höhere Rendi-
te als ein Fremdkapitalgeber.

Zwischen Fremdkapital und Eigenkapital 
existiert die Mischform Mezzanine-Finanzie-
rung. Als dritte tragende Säule der Finanzie-
rungsarten stellt sie wirtschaftlich Eigenkapital 
dar, da sie in einem Konkursfall nachrangig zu 
etwaigen Fremdfi nanzierungen behandelt wird. 
Wie Fremdkapital ist sie aber zurückzuzahlen 
und – wegen des höheren Risikos zu einem hö-
heren Zinssatz – zu verzinsen. Bei Nachfolgere-
gelungen von mittelgrossen Unternehmen mit 
guter und aussichtsreicher Ertragslage ist die 

Mezzanine-Lösung eine gute Option im Finan-
zierungsmix.

Bei der Finanzierung von Nachfolgerege-
lungen kommt der Mischung der Finanzie-
rungsarten eine zentrale Bedeutung zu. In den 
meisten Fällen besteht der Finanzierungsmix 
aus Eigenmitteln des Übernehmers, nachrangi-
gen Darlehen des Übergebers und einer Bank-
fi nanzierung. Vor allem bei familieninternen 
Nachfolgen ist der Unternehmenseigner bereit, 
einen Teil des Kaufpreises zum Beispiel als 
Darlehen stehen zu lassen (siehe Grafi k).

 Schulden mit Unternehmensgewinn 
 abtragen 

Die Berechnung der Höhe einer Bankfi nanzie-
rung hängt in erster Linie davon ab, ob zukünf-
tige Gewinne aus der Unternehmung es dem 
Nachfolger gestatten, die Schuld abzutragen. 
Damit dies möglich ist, muss oft die Bilanz der 
Unternehmung bereinigt werden, indem zum 
Beispiel betriebsfremde Vermögensteile ausge-
lagert werden. Es gelten folgende Faustregeln, 
die in der Praxis nur in begründeten Fällen 
überschritten werden:

Fremdfi nanzierungsanteil innert fünf Jah- –
ren rückzahlbar
Fremdfi nanzierungsanteil nicht höher als  –
drei Jahresgewinne vor Zinsen, Steuern und 
Abschreibungen
Eigenkapitalanteil etwa die Hälfte des Kauf- –
preises (beinhaltend nachrangige Darlehen 
des Verkäufers).

Hans Baumgartner
Credit Suisse, Managing Director, 
Leiter KMU-Geschäft Schweiz

Simon Bühler
Credit Suisse, Leiter Segmentsmanagement 
Unternehmen
www.credit-suisse.ch

Soll der Firmenname oder der 
Produktionsstandort erhalten 
bleiben, dann sinkt die Zahl 
möglicher Käufer und damit 
auch der tendenziell erzielbare 
Verkaufspreis.

Finanzierungsarten

Fremdkapital Eigenkapital

Fremdfi nanzierung Mezzanine-Finanzierung Eigenkapitalfi nanzierung

Bank
Betriebskredit –

Investitionskredit –

Hypothek –

Alternativen
Leasing –

Factoring –

Lieferantenkredit –

Kundenzahlung –

Nachrangdarlehen –

Stille Beteiligung –

Paritätisches Darlehen –

Genussrecht –

Wandel-/Optionsanleihe –

Innenfi nanzierung
Einbehaltene  –
 Gewinne

Abschreibungen –

Aufl ösung von  –
 Rückstellungen

Veräusserung von  –
Vermögensteilen 
(Desinvestition)

Aussenfi nanzierung
Gesellschafter einlage –

Private Equity –

Public Equity (Börsen- –
gang,  Aufstockung 
 Aktienkapital)

Geld-/Kapitalmarktinstrumente
Geldmarktinstrumente
Anleihen

Steigende Renditeerwartung der Kapitalgeber
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Die Zeichen der Zeit früh erkannt  Den radikalen  
 Umbruch im Schweizer Käsemarkt hat Paul  
 Bieri als Chance genutzt. Kein Wunder, meisterte  
 er auch die Herausforderung der Nachfolge-   
 regelung früh und vorbildlich. 

Chäsi  
Girenbad
Die Chäsi Girenbad 
 produziert mit zwölf Mit-
arbeitern 15 verschiedene 
Käsespezialitäten. Die 
Milch stammt von acht 
Höfen aus der unmittel-
baren Umgebung. Ver-
kauft werden die Produkte 
im eigenen Laden in 
 Girenbad, wenige Kilome-
ter von Hinwil entfernt, 
und über die Vertriebsor-
ganisation «natürli». In 
 Zürich gibt es die Spezia -
litäten etwa in den Mari-
nello-Geschäften.  
Weitere Informationen auf 
den Webseiten:  
www.chaesi-girenbad.ch 
und www.natürli.ch.

Die Firma Wenn ein Ausflügler den Laden der Chäsi 
Giren bad oberhalb von Hinwil betritt, steht er 
in einem kleinen Käseparadies. Dort präsentie-
ren sich mehr als zwei Dutzend Sorten aus 
 regionaler Herstellung. Den Kern des Sorti-
ments bildet Käse aus der eigenen Herstellung. 
Die Bandbreite ist gross. Sie reicht vom Giren-
baderli, einem Weichkäse, über den milden, 
aber aroma reichen Bachtelstein bis zum rezen-
ten, ein Jahr lang gelagerten Bachthaler. 15 Sor-
ten produzieren die Mitarbeiter in Girenbad.

Angesichts der idyllischen, von Milchwirt-
schaft geprägten Landschaft scheint die Vielfalt 
selbstverständlich. Doch sie ist alles andere als 
das. Noch Anfang der 90er-Jahre wurde es dem 
damaligen Chef der Chäsi, Paul Bieri, verboten, 
Weichkäse zu produzieren. Die dann folgende 
Zeit der Liberalisierung des Käsemarktes war 
ebenfalls nicht einfach. «Rund die Hälfte der 
Käsereien im Zürcher Oberland mussten den 
Betrieb einstellen», erklärt Paul Bieri.

Die Käserei in Girenbad, die Bieri 1983 als 
Pächter übernommen hatte, überlebte dank   
der frühzeitigen Fokussierung auf Speziali-
täten. «Mein Ziel war es nicht, zu wachsen, son-
dern arbeitsintensive, qualitativ hochstehende 

Käse zu produzieren», sagt Bieri zu seinem 
 Erfolgsrezept. Dabei waren nicht nur büro kra-
tische Hürden zu überspringen. Auch die 
 etablierten Käsehändler wussten mit den Spe-
zia litäten aus Girenbad nichts anzufangen. Des-
wegen musste der Käser auch noch einen eige-
nen Vertrieb aufbauen.

Eine wichtige Rolle dabei spielte Paul Bieris 
Bruder Alfred. Er baute in den 90er-Jahren das 
Label «natürli» für Produkte aus dem Zürcher 
Berggebiet auf. Parallel dazu entstand eine Ver-
triebsgesellschaft. Heute werden 90 Prozent 
des Käses aus Girenbad über die natürli AG 
verkauft.

 Hürde für erfolgreiche Gewerbler 

Die Aufbauarbeit zahlte sich aus: Aus zwei 
 Mitarbeitern wurden zwölf. Der Ausstoss nahm 
zu und mit ihm auch die Menge des im Keller 
gelagerten Käses. Der Käser konnte zudem 
selbst in eigene Anlagen investieren. Damit 
wuchs auch der Wert von Bieris Einzelfirma. 
Zwar gehören das Gebäude der Käserei und 
auch die meisten Anlagen einer bäuerlichen 
Genossenschaft. Doch die selbst angeschafften 

Rosmarie und Paul Bieri: In  
27 Jahren haben sie die kleine Käserei 
bei Hinwil zu einem etablierten  
Vorzeigebetrieb im Zürcher Oberland 
gemacht.
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Report

Erfolgreicher Rollenwechsel 
Christa und Philipp Egli 
 ergänzen sich gut. Sie hat die 
Aufgaben ihres Vaters über-
nommen, ihr Mann diejenigen 
der Mutter. 

Gewerbebetriebe werden meistens von einem Ehepaar ge-
führt. Dies war und ist in der Chäsi Girenbad nicht anders. 
Wie bei der vorangegangenen Generation engagieren sich 
auch Christa und Philipp Egli gemeinsam für den Betrieb. 
Trotzdem gibt es einen grundlegenden Unterschied. «Ich 
habe die Aufgaben meines Vaters übernommen, Philipp die 
meiner Mutter», erklärt 
Christa Egli. Sie ist Ge-
schäftsführerin und lei-
tet die Produk tion. Ihr 
Mann kümmert sich 
um die Pflege der Käse 
im Käsekeller und um 
den Laden, aber auch 
um den Haushalt des 
jungen Ehepaares.
Die Lösung ist unge-
wöhnlich. Lange war 
Christa Egli deswegen 
trotz Ausbildung zur Kä-
serin nicht wirklich si-
cher, ob sie den Bet rieb 
wirklich würde überneh-
men können. Doch ihr heutiger Mann konnte sich gut mit der 
Situation anfreunden. Nachdem er die junge Käserin kennen-
gelernt hatte, begann er an Wochenenden wie selbstver-
ständlich, im Betrieb auszuhelfen. Heute, einige Jahre später, 
sagen beide unisono: «Wir ergänzen uns gut.»
Die Rollenverteilung ist nicht das Einzige, was die junge Ge-
neration geändert hat. Auch wenn das Geschäft gut läuft und 
Christa Egli erst im Mai die Firma übernahm, hat die 27-Jäh-
rige bereits einige Akzente gesetzt. So änderte sie den Na-
men von Bachthal-Käserei in Chäsi Girenbad und liess auch 
ein neues Logo gestalten. 

Porträtiert: Name Name, Firma

Philipp und Christa Egli:  
Sie setzen die Tradition des  
handwerklich produzierten und 
mehrere Monate im Käsekeller 
gepflegten Käses fort.

Maschinen und die Käse im Keller sind Eigen-
tum des Käsers.

Die Wertsteigerung führte bei der Nachfolge  
zu einem typischen Problem dynamischer Ge-
werbebetriebe. Aufgrund des gestiegenen Werts 
verfügen potenzielle Nachfolger aus der Bran-
che kaum über die erforderlichen Mittel für die 
Übernahme. Gleichzeitig erhalten Gewerbler 

nur selten Kredite. «Käsereien gehören zur 
schlechtesten Gruppe bei den bankeninternen 
Ratings», bestätigt Paul Bieri.

Die einzige Möglichkeit, die Nachfolge zu 
 finanzieren, war ein grosszügiges Verkäufer-
darlehen. Die Ausgangslage machte die fami-
lieninterne Nachfolge zur Ideallösung. «Dabei 
hatten wir einfach Glück», sagt Paul Bieri. Ob-
wohl sich seine Tochter Christa auch für den 
Schreinerberuf interessierte, entschied sie sich 
letztlich für die Lehre als Käserin.

 Nachfolgeregelung mit Mitte 50 

Doch es waren noch weitere Hürden zu meis-
tern. Die erste lag darin, dass die Chäsi von Paul 
Bieri zusammen mit seiner Frau geführt  worden 
war. Für die Tochter war deswegen immer klar, 
dass nicht nur sie, sondern auch ihr Mann sich 
für das Unternehmertum entscheiden musste 
(siehe Artikel rechts).

Eine weitere Herausforderung stellte das 
 Timing der Übernahme dar. Paul Bieris Toch-
ter  Christa hat 2009 die Meisterprüfung abge-
legt. An sich ein guter Zeitpunkt, um sich selb-
ständig zu machen. Doch der Vater ist erst Mitte 
fünfzig. Gerade erfolgreiche Unternehmer den-
ken in diesem Alter eher noch einmal an den 
nächsten Expansionsschritt als an die Nachfol-
ge. Bieri indes entschloss sich wie schon bei der 
Liberalisierung zum rechtzeitigen Handeln und 
schlug seiner Tochter die Übernahme vor. Zur 
Erklärung meint er pragmatisch: «Ich habe mir 
gedacht, in fünf Jahren hat sie sonst vielleicht 
andere Pläne.»

Als das Angebot einmal stand, ging es 
schnell. Vater und Tochter setzten sich an einen 
Tisch und handelten die Bedingungen aus. Seit 
Mai 2010 führt nun Christa die Käserei und wird 
dabei von ihrem Mann Philipp Egli unterstützt. 
Vater und Mutter Bieri haben sich aus dem Ge-
schäft zurückgezogen und helfen nur noch aus, 
wenn Not am Mann ist. Paul Bieri hat dennoch 
genug zu tun. Er kümmert sich nun um einen 
Schweinezucht- und Mastbetrieb. Stefan Kyora

Wir hatten einfach Glück, dass 
unsere Tochter sich für die 
Ausbildung zur Käserin und zur 
Übernahme des Unternehmens 
entschlossen hat. Paul Bieri

Christa und Philipp 
Egli haben mit  der 
Namensänderung 
zu «Chäsi Girenbad» 
und einem neuen 
Logo für ihr 
Unter nehmen nach 
wenigen Monaten 
als neue Leiter 
bereits die ersten 
Akzente gesetzt.

Die Nachfolger
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Ins Schwarze getroffen  
 2008 hat Gerhard Jansen  
 die Schleuniger an die Metall  
 Zug Gruppe verkauft. Er ist  
 sich sicher, den optimalen  
 Käufer gefunden zu haben. 

2009 war für die Thuner Maschinenbaufirma 
Schleuniger dramatisch. Im ersten Halbjahr 
brach der Umsatz ohne Berücksichtigung von 
Akquisitionen um fast die Hälfte ein. Eine 
schnelle und entschlossene Kostenreduktion 
war unumgänglich. 85 von weltweit 500 Mitar-
beitern wurden entlassen. Dies waren aller-
dings weniger, als rein betriebswirtschaftlich 
gefordert gewesen wäre. Doch die Entschei-
dung, etwas mehr Personal zu halten, erwies 
sich als richtig. Es ging kein lebenswichtiges 
Know-how verloren, und Schleuniger konnte 
voll von der überraschend schnellen Markter-
holung ab Herbst 2009 profitieren.

 Schleuniger sollte weiterbestehen 

«Die Schleuniger-Strategie während der Fi-
nanzkrise hat mir gezeigt, dass ich mich für den 
richtigen Käufer entschieden habe», sagt Ger-
hard Jansen. Der ehemalige Mehrheitsinhaber 
verkaufte die weltweite Nummer zwei der Ka-
bel verarbeitungsmaschinen-Hersteller im Ja-
nuar 2008 an die Metall Zug AG. Sein Ziel war, 
das Unternehmen an einen Käufer weiterzuge-
ben, der es als Einheit bestehen lässt und lang-
fristig weiteres Wachstum anstrebt, dabei aber 
bereit ist, über das Quartal hinauszudenken.

Dass Jansen mit der Metall Zug tatsächlich 
einen solchen Käufer gefunden hat, kam nicht 
von ungefähr, sondern ist das Ergebnis eines 
planmässigen Vorgehens. «Schon als ich 1991 
zusammen mit meinem Partner Martin Strehl 
die Sutter Electronic übernahm und damit die 
Grundlage für die spätere Schleuniger legte, 
habe ich mir Gedanken über einen möglichen 
Exit gemacht», erklärt Jansen.

 Gespräche mit Kaufinteressenten 

Das Thema begleitete ihn auch weiterhin, denn 
nach den ersten Erfolgen wurde er von zahlrei-
chen Kaufinteressenten kontaktiert. Auch wenn 
er damals noch nicht an einem Verkauf interes-
siert war, nahm er sich häufig Zeit für ein Ge-
spräch. Zu seinen Erfahrungen sagt Jansen: 
«Aufgrund dieser Gespräche habe ich mich 
später gegen reine Finanzinvestoren und gegen 
Grosskonzerne entschieden, die das Unterneh-
men über kurz oder lang wahrscheinlich zer-
schlagen hätten.»

2006 begann der Unternehmer, der zu die-
sem Zeitpunkt 95 Prozent an der Firma hielt, 
mit den konkreten Vorbereitungen für den Ver-
kaufsprozess. Damals war er 61 Jahre alt. «Ich 
wollte bei den Mitarbeitern keine Unsicherheit 
aufkommen lassen», erklärt er den vergleichs-
weise frühen Zeitpunkt.

Zuerst evaluierte Jansen systematisch die 
verschiedenen Optionen. Für einen Börsen-
gang war das Unternehmen etwas zu klein. Jan-
sen schloss zudem einen Management Buy-out 

Schleuniger
Schleuniger ist ein weltweit führender Anbieter von automatischen und halb- 
automatischen Maschinen für die Kabelverarbeitung. Der Aufstieg begann 1991,  
als  Gerhard Jansen und Martin Strehl die Sutter Electronic in Thun übernahmen,  
die zu diesem Zeitpunkt 30 Mitarbeiter beschäftigte. Seit 2008 gehört das Unter-
nehmen zur Metall Zug Gruppe. Weitere Mitglieder der Gruppe sind der 
Haushaltsgeräte hersteller V-Zug sowie der Laborausrüster Belimed. Die Gruppe  
befindet sich im Mehrheitsbesitz der Familie Buhofer.

Die Firma

Gerhard Jansen: Der Unter-
nehmer hat Schleuniger  
zusammen mit  einem Partner 
in wenigen Jahren zur  
globalen Nummer 2 gemacht.
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aus. Dieser hätte nur mit einem massiven Ein-
satz von Fremdkapital finanziert werden kön-
nen, was für die Nachfolger ein grosses Risiko 
bedeutet hätte. Heute ist Jansen froh, diese Op-
tion nicht weiterverfolgt zu haben. «2009 wäre 
Schleuniger mit Sicherheit unter grossen Druck 
der Kapitalgeber geraten», meint er.

 Das Heft in der Hand gehalten 

Es blieb der Verkauf an einen strategischen In-
vestor. Beim folgenden Prozess der Suche und 
Evaluation liess sich Jansen zwar von seiner 
Hausbank und weiteren renommierten Exper-
ten unterstützen, steuerte das Vorgehen aber 
immer selbst und war von Beginn weg an den 
Verhandlungen dabei, um die Denkweise der 
Gegenseite aus erster Hand kennenzulernen.

Bei Metall Zug passte schliesslich alles. Da 
die Gruppe aber bisher kein Know-how in Sa-

chen Kabelverarbeitungsmaschinen besass, 
war klar, dass die Nachfolge mit dem Verkauf 
nicht abgeschlossen war. Jansen und sein Part-
ner Martin Strehl begleiteten Schleuniger auch 
nach dem Januar 2008 weiter. Strehl ist heute 
noch im Verwaltungsrat dabei, Jansen schied im 
Sommer 2010 endgültig aus, nachdem er im No-
vember zuvor bereits das Verwaltungsratspräsi-
dium abgegeben hatte.

Jansen kam diese längere Übergangszeit zu-
pass. «So musste ich mich nicht von einem Tag 
auf den anderen von meiner Arbeit und den 
Mitarbeitern verabschieden», erklärt er. Der 
ehemalige Unternehmer verhehlt nicht, dass er 
befürchtete, nach der Schleuniger-Zeit in ein 
Loch zu fallen. Deswegen begann er noch wäh-
rend des Ausstiegs bei Schleuniger, einen Teil 
seines Vermögens in Jungfirmen zu investieren 
und als aktiver Investor zu verwalten. 

Heute ist Jansen in sechs Unternehmen als 
Geldgeber und auch als Verwaltungsrat aktiv. 
Einen Teil dieser Arbeitslast will der heute 
65-Jährige in nächster Zeit allerdings wieder 
reduzieren. «Bei den Mandaten bin ich ein biss-
chen über das Ziel hinausgeschossen», meint 
Jansen. Immerhin, einen privaten Traum hat er 
sich schon erfüllt: Im vergangenen Winter 
machte er eine dreiwöchige Reise in die Ant-
arktis. Stefan Kyora

Ich habe mich bewusst gegen 
reine Finanzinvestoren und gegen 
Grosskonzerne entschieden, die 
das Unternehmen wahrscheinlich 
über kurz oder lang zerschlagen 
hätten.

Vom eigentlichen Verkauf spürten die 
Schleuniger-Mitarbeiter kaum etwas, da 
Gerhard Jansen und Martin Strehl das Un-
ternehmen zunächst weiterführten. Erst 
Mitte Juni 2009 wurde der Wechsel offen-
sichtlich. Mit Christoph Schüpbach über-
nahm ein neuer CEO die Leitung. Der da-
mals 42-Jährige kam von der Maschinen-
baufirma Bystronic, wo er als Mitglied der 
Gruppenleitung die grösste Marktdivision 
mit 600 Mitarbeitern und einem Umsatz in 
dreistelliger Millionenhöhe geführt hatte.
Der Einstieg fiel in eine turbulente Zeit, 
doch Schüpbach fand sich schnell im Un-
ternehmen zurecht. Eine wichtige Rolle 
spielte dabei die Begleitung durch die bei-
den Verkäufer. Sechs Wochen unterstützte 
der ehemalige Geschäftsführer Strehl den 
neuen Mann an der Spitze, bevor dieser auf 

den 1. August 2009 die CEO-Funktion offi-
ziell übernahm. «Dabei hat er sich nie in 
meine Entscheidungen eingemischt, son-
dern stets als Coach agiert», erklärt Chris-
toph Schüpbach.
Für den neuen CEO war diese Art der Be-
gleitung optimal. Sie führte ihn schnell in 
das Unternehmen ein, ohne den notwendi-
gen Wandel, der mit der Nachfolge ver-
knüpft ist, zu behindern. 
Einen Teil dieses Wandels hat das Unter-
nehmen bereits hinter sich. «Wir haben 
2009 die Komplexität der Firma reduziert 
und die Effizienz erhöht», sagt Schüpbach. 
Nun geht es darum, neue Wachstumspo-
tenziale zu identifizieren und zu erschlies-
sen. Der CEO ist sich sicher: «Bis 2015 wird 
sich Schleuniger noch einmal deutlich wei-
terentwickeln.»

Christoph Schüpbach:  
Der er fahrene Manager leitet  
Schleuniger seit August 2009.  
Er sieht im Unternehmen noch  
grosses, weiteres Potenzial.

Der Nachfolger

In der Krise auf den Chefsessel Der Einstieg 
von Christoph Schüpbach erfolgte in  
turbulenten Zeiten. Dank der Begleitung der 
Verkäufer ging der Wechsel trotzdem gut.
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Hans Bürge sitzt im Chefbüro des Pflegeheims 
Süssbach AG im aargauischen Brugg. Das Tele-
fon geht. Ein Drucker ist ausgestiegen. Bürge 
leistet First Level Support. «Auch das muss ich 
hier machen; ich, in meinem hohen Alter.»

Er lacht dabei. Man sieht ihm an, dass ihm 
wohl ist in seinem neuen Job; dass die Wehmut 
über den Verlust seiner alten Funktion als Chef 
und Eigentümer eines renommierten Indus-
trie-KMU langsam am Verblassen ist. Dabei gibt 
er zu: «Am Anfang war es schon sehr hart.» 
Denn die bürge-fischer AG war für ihn das, was 
man ein Lebenswerk nennt.

1979 hat er angefangen; mit nichts als einem 
Arbeitsvorrat von vierzehn Tagen. Als Einzel-
unternehmer optimierte er bei seinen Kunden 
die Steuerungen von Maschinen und Anlagen. 
Später stieg er parallel zum Dienstleistungs-
geschäft in den Bau von Schaltanlagen ein. In 
den 90er-Jahren wuchs bürge-fischer zu einem 
national bekannten Anbieter mit bis zu 80 Mit-
arbeitern heran.

Im Jahr 2002, pünktlich zu seinem 55. Ge-
burtstag, befasste sich Hans Bürge zum ersten 
Mal mit dem Thema Nachfolge. Und wie so 
mancher Unternehmer dachte er dabei zuerst 

bürge-fischer 
AG
Messen, steuern, regeln 
und überwachen: Die 
 Automatisierungstechnik 
ist heute allgegenwärtig 
und deren Kern  jeder 
 Lösung bildet ein Schalt-
schrank. Die bürge-fischer 
AG aus dem aargauischen 
Safenwil produziert diese 
Anlagen inhouse und 
 offeriert sie in Kombination 
mit Beratung, Engineering, 
Montage,  Inbetriebnahme 
und Kundendienst. Das 
Unternehmen beschäftigt 
aktuell rund 60 Mitar-
beiter und bedient schweiz-
weit Kunden aus den 
Branchen  Anlagenbau, 
Chemie, Lebensmittel, 
Pharma und Textil.

Die Firma an seinen im Betrieb engagierten Sohn. Der 
Plan scheiterte, denn die Chemie zwischen dem 
Kader und dem potenziellen Nachfolger stimm-
te nicht.

Bürge prüfte andere Optionen. Für einen 
wie ihn scheinbar kein Problem. Denn Hans 
Bürge ist bekannt im Aargau und hat ein weit-
läufiges Netzwerk: als Gemeinderat von Safen-
wil, als Grossrat der EVP, als Vorstandsmitglied 
der kantonalen Industrie- und Handelskam-
mer, als Mitglied im Bankrat der Aargauischen 
Kantonalbank und nicht zuletzt als Musiker 
und Orchesterdirigent.

 Umstrittene Firmenbewertung 

Tatsächlich führt er in den folgenden Jahren 
zahllose Gespräche. Er sondiert bei seinen Ka-
derleuten Richtung MBO, trifft strategische 
 Investoren sowie externe Manager, welche mit 
einem MBI liebäugeln. Knackpunkt war prak-
tisch immer die Bewertungsfrage, und Bürge 
stieg nie in vertiefte Verhandlungen ein.

«In dieser Zeit», sagt Hans Bürge selbstkri-
tisch, «war ich zu wenig zielstrebig.» Denn nun 
stellten sich die unternehmertypischen gesund-

Wer sucht, der findet  Seinen Industriebetrieb  
 hat Hans Bürge vor zwei Jahren an einen  
 externen Manager verkauft. Jetzt leitet er  
 ein Pflegeheim. 

Hans Bürge: Der Verkauf seines  
Lebenswerkes, der bürge-fischer AG, 
war ein längerer Prozess.
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Jungunternehmer mit 50 Der 
neue Chef der bürge- fischer 
AG ist ein Manager mit reich-
lich Erfahrung. 

Stationen bei Elektrolux, Schurter und Glas Trösch; immer in 
der Verantwortung für Geschäftsbereiche mit 60 bis 110 Mit-
arbeitern. Der Elektro- und Wirtschaftsingenieur Friedrich 
Schütz hat eine typische Industriemanagerkarriere absol-
viert. Und trotzdem: Er wollte mehr: «Ich hatte immer den 
Wunsch, Unternehmer zu werden.»
Auf den Jahreswechsel 2006/07 machte er dann aus dem 
vagen Traum einen konkreten Vorsatz: «Bis Ende 2008  
wollte ich das durchzie-
hen.» Was folgte, war 
ein extrem hartes Jahr: 
Schütz verhandelte da-
mals parallel mit sechs 
Unternehmern aus ver-
schiedenen Branchen. 
Doch schliess lich sah er 
die Bemühungen von 
Erfolg gekrönt. Per An-
fang 2008 trat er sei-
nen Job als neuer Chef 
von bürge-fischer an.
«Ich muss Hans Bürge 
ein Kränzchen winden», 
sagt der heute 52-Jährige, «er hat mich von Anfang an ma-
chen lassen.» Gas gegeben hat Schütz vor allem im Ge-
schäftsbereich Automatisierungstechnik. Neue Software- 
und Testwerkzeuge machen die Arbeit beim Kunden erheb-
lich effizienter. «Was ich anstrebe, ist ein Unternehmen, in 
dem jeder täglich dazulernt», sagt der Jungunternehmer.
Dies alles im Sinne des nachhaltigen finanziellen Unterneh-
menserfolgs, der Investitionen und Dividendenausschüttun-
gen gleichermassen zulassen soll. Denn finanziell, sagt Fried-
rich Schütz, sei er mit dem Kauf von bürge-fischer an seine 
absolute Leistungsgrenze gegangen. «Manchmal denke ich 
an meine Angestelltenzeit zurück», sagt der Vater von drei 
halbwüchsigen Kindern, «und erschrecke über meinen eige-
nen Wagemut.»

Der Nachfolger

Friedrich Schütz: Mit dem 
Kauf der bürge-fischer AG 
hat der Inge nieur seinen 
Traum von der Unternehmer-
karriere verwirklicht.

heitlichen Probleme ein, und im Frühjahr 2007 
drang zusätzlich auch noch die Kunde von einer 
gigantischen Immobilienkrise in den USA über 
den Atlantik.

Jetzt war für Bürge klar: «Ich habe in mei-
nem Unternehmerleben vier oder fünf Rezes-
sionen erlebt; eine weitere wollte ich mir nicht 
mehr antun.» Er intensivierte seine Verkaufs-

bemühungen und nahm Kontakt zu einem 
Mann auf, mit dem er schon einmal an einem 
Tisch gesessen hatte: mit dem damaligen Glas-
Trösch-Manager Friedrich Schütz.

Man einigte sich auf einen Verkaufspreis 
und auf ein Zusatzdokument, das Schütz auf 
zehn Jahre hinaus verpflichtet, Mieter in Hans 
Bürges Geschäfts- und Gewerbeimmobilien zu 
bleiben. «Ich hatte damals sicher einen höhe-
ren Erlös erwartet», sagt Bürge rückblickend. 
Aber er habe nie ein Luxusleben geführt, und 
sein gewohnter Lebensstandard sei nach dem 
Verkauf gesichert.

 Turnaround im Altersheim 

Drei Monate nach dem Vertragsabschluss, am 
2. Januar 2008, stieg Schütz bei bürge-fischer als 
Mehrheitsaktionär und Geschäftsführer ein. 
Geplant war, dass Bürge ihm noch volle zwölf 
Monate zur Hand gehen würde; als TQM- 
Verantwortlicher und Auskunftsperson. Doch 
schliesslich wurden es nur vier Monate, denn es 
kam zu Meinungsverschiedenheiten. Hans Bür-
ge nimmts gelassen: «Ich denke, das ist normal 
in einer solchen Übergangssituation.» Wichti-
ger für ihn ist die ungebrochene Überzeugung, 
in Schütz den richtigen Mann für seine Firma 
gefunden zu haben.

Wieder klingelt das Telefon. Der Drucker in 
den Büros des Pflegeheims am Süssbach ist 
nicht zum Laufen gekommen. Jetzt meldet sich 
ein Lieferant. «Das übliche Spiel», wird Hans 
Bürge später sagen. Der Hardwarehersteller 
schiebt die Schuld auf die Software. Der Soft-
warehersteller wird reagieren und den Fehler 
bei der Hardware orten. Daily Business für ei-
nen erfahrenen Unternehmer.

Ursprünglich hätte Bürge am Süssbach nur 
als Interimsmanager einspringen sollen. Seine 
Aufgabe: Er sollte einem Betrieb mit 170 frust-
rierten Mitarbeitern neue Perspektiven aufzei-
gen. Das hat der ehemalige Unternehmer mitt-
lerweile geschafft, aber an Rückzug denkt er 
dennoch nicht. Zwei Jahre werde er wohl noch 
bleiben, glaubt Hans Bürge. Es stünden noch 
ein paar Projekte an. Jost Dubacher

Trotz unterschiedlicher 
Auffassungen bin ich immer 
noch überzeugt, den richtigen 
Nachfolger gefunden zu haben.

Obwohl ich zum 
Beispiel im Bereich 
Automatisierungs-
technik einiges 
geändert habe, hat 
Hans Bürge mich 
von Anfang an 
machen lassen. Ich 
muss ihm ein 
Kränzchen winden.
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         Ihr Partner für 
Nachfolgeregelungen und 
  Unternehmensverkäufe

Der Erfolg strategischer Transaktionen hängt massgeblich  

von einer professionellen Durchführung ab. Wir bieten 

mittelständischen Unternehmen in der Schweiz mass-

geschneiderte Lösungen bei Nachfolgeregelungen und 

Unternehmensverkäufen. Als Ihr Partner verbinden wir lokales 

Verständnis und Kundennähe mit einem globalem Netzwerk 

und Know-how. So profitieren Sie von einer erstklassigen 

Beratung und Abwicklung – diskret und effizient.

Kontaktieren Sie unseren Spezialisten: 

Rudolf Ebnöther

Tel. +41-44-237 47 38

www.ubs.com/unternehmensnachfolge
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Herr Alpstäg, Sie sind Chef 
der international tätigen 
Swisspor-Gruppe mit einem 
Umsatz von 1 Milliarde Fran-
ken und 3000 Mitarbeitern. 
Jetzt werden Sie 65 Jahre 
alt. Denken Sie nun an Ihre 
Nachfolge?
Vor zwei Jahren haben wir für 
unsere Gruppe ein Risk Ma-
nagement erstellt. Ein Haupt-
problem war nicht gelöst: die 
Tatsache, dass ich als alleini-
ger Chef ohne Stellvertreter für 
meine Unternehmen ein Klum-
penrisiko darstellte.

Welche Konse quenzen ha-
ben Sie gezogen?
Ich musste meine Nachfolge 
organisieren. Zuerst habe ich 
die Anforderungen an einen 
Nachfolger schriftlich festge-
halten. Er muss ein «Chramp-
fer» sein und Motivator, der mit 

unserer multikulturellen Beleg-
schaft umgehen kann, tech-
nisch und kaufmännisch ver-
siert ist und keinen Wasserkopf 
aufbauen will. Dann habe ich 
unser Kader zusammengerufen 
und gesagt, dass sich jene mel-
den sollten, die sich der Her-
ausforderung stellen wollen. 
Mit dem früheren Betriebsleiter 
Daniel Jenni habe ich den rich-
tigen Mann gefunden.

Können Sie sich im Alltags-
geschäft zurücknehmen?
Kein Problem. Die Gruppenlei-
tung habe ich noch nicht abge-
geben. Ich habe noch genug zu 
tun und gar keine Zeit, mich in 
die Entscheide meines Nach-
folgers einzumischen. Jenni 
übernimmt schrittweise seine 
neuen Aufgaben und ist der-
zeit CEO der Swisspor Schweiz.
 Interview: Claus Niedermann

«Ich habe einen ‹Chrampfer› 
und Motivator für unsere 
Belegschaft gesucht, 
der technisch und kauf-
männisch versiert ist.»

Drei Fragen an Bernhard Alpstäg

Übertragungsfähigkeit  Gut geführte und 
 durch organisierte Unternehmen mit Zukunfts - 
 potenzial erzielen im Markt den besten Preis 
 und lassen sich jederzeit verkaufen. 

Der Nachfolgeprozess ist ein Vorgang, bei dem 
viele, auch ganz persönliche Fragestellungen 
beantwortet werden müssen. Vielfach aber ver-
gessen sich Firmeneigner zu fragen, wie fi t 
denn eigentlich die eigene Firma für die Nach-
folge ist. Dabei ist das Benchmarking entschei-
dend: Wie gut sich also der Betrieb im Bran-
chenvergleich behaupten kann. Denn fest steht: 
Sowohl für externe Käufer wie auch für die fa-
milieninterne Nachfolge sind Stabilität, Fitness 
und Potenzial des Unternehmens die für die 
Zukunft entscheidenden Erfolgsfaktoren.

Erschwerte Verkäufl ichkeit: Das ist immer 
wieder bei Unternehmen der Fall, bei denen der 
Firmengründer in mehreren Funktionen sehr 
dominant ist und keine breiter abgestützte Ge-
schäftsleitung etabliert hat. Oft ist in solchen 
Unternehmen das betriebliche Know-how des 
Patrons ungenügend dokumentiert. Diese Un-
ternehmen müssen ihre Prozesse umgestalten, 
damit die Abhängigkeit vom Firmenchef ab-
nimmt oder wegfällt.

Schwierig ist es auch für Firmen ohne neue 
Produkte. In stark globalisierten Märkten kann 
ein Innovationsrückstau in relativ kurzer Zeit zu 
grösseren Ertragserosionen führen. Erforderlich 
sind in diesem Fall ein rascher Strukturwandel 
und die Umsetzung der nötigen Innovationen.

 Gute Firmen sind immer fi t 

Beim Verkauf eines guten Unternehmens muss 
die «Braut nicht kurzfristig noch stark ge-
schmückt werden» (Jargon aus der Finanzbran-
che). Vielmehr können die Resultate frühzeitig 
etablierter Prozesse direkt in eine Verkaufs-
dokumentation einfl iessen. Frühzeitige Vorbe-
reitung erhöht auch die Chancen, ein Unter-
nehmen zum richtigen Zeitpunkt (optimaler 
Marktzyklus) anzubieten und einen guten Ver-
kaufspreis zu erzielen.

Die wichtigsten operativen Punkte, die bei der 
Vorbereitung der Nachfolge zu beachten sind:

Erarbeitung eines Führungskonzeptes und  –
Defi nition der Aufgabenbereiche des Unter-
nehmers heute und in Zukunft
Umsetzung des Führungskonzeptes (allen- –
falls Einstellung neuer qualifi zierter Füh-
rungsmitarbeiter)
Überwachung der Geschäftsleitung auf klar  –
defi nierte Weise (Corporate Governance)

Erarbeiten einer rollenden Geschäfts pla- –
nung
Identifi kation und Beseitigung von Elemen- –
ten, die sich für einen späteren Verkauf 
nachteilig auswirken können (z. B. ungenü-
gendes MIS, steuerliche Struktur)
Regelmässige Beurteilung der Marktten- –
denzen und -entwicklungen, unter anderem 
zwecks Bestimmung eines guten Verkaufs-
zeitpunktes.
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Personalmanagement 
 Nicht nur der Unternehmer, 
 auch Kader und Belegschaft 
 kommen in die Jahre. Die 
 kontinuierliche Anpassung 
 der betrieblichen Alters - 
 struktur erleichtert die Über- 
 gabe des Unternehmens 
 in jüngere Hände massiv. 

Der demografi sche Wandel wird eine grosse 
Herausforderung für die schweizerische Wirt-
schaft und ihre Unternehmen. Der Alterungs-
prozess in der Gesellschaft macht auch vor 
 Unternehmen nicht Halt. In den meisten Betrie-
ben werden die 50- bis 60-Jährigen in einigen 
Jahren die zahlenmässig stärkste Altersgruppe 
sein. Mit gealterten Belegschaften zu wirtschaf-
ten und gleichzeitig innovativ zu sein – auf  diese 
Herausforderung müssen sich die Unterneh-
men bereits jetzt vorbereiten. Besonders KMU 
wird es hart treffen. Sie haben meist weniger 
 fi nanzielle, personelle und zeitliche Ressour-
cen, um sich mit langfristigen strategischen 
Fragen auseinanderzusetzen.

Wenn es im Rahmen der Nachfolgeplanung 
in Unternehmen darum geht, den geeigneten 
Nachfolger zu fi nden und auf seine Aufgabe 
vorzubereiten, gehört also ein Faktor sicher 
auch dazu: das Bewusstsein für den demografi -
schen Wandel. Denn der bisherige Eigner und 
auch sein Nachfolger tragen eine grosse Ver-
antwortung: zum einen für das Unternehmen, 
das ja nicht nur weiterbestehen, sondern auch 
an Wert gewinnen soll; zum anderen für die 
Mitarbeitenden.

 Der Wandel hat viele Gestalten 

Ein Unternehmer muss wissen, wie er der Her-
ausforderung des demografi schen Wandels be-
gegnet. Das ist leichter gesagt als getan. Denn 
der demografi sche Wandel weist ein sehr un-
einheitliches Erscheinungsbild auf. Nicht alle 
Unternehmen werden mit den gleichen Her-
ausforderungen konfrontiert. Das kann ein 
KMU schnell überfordern. Viele Unternehmer 
sind sich zum Beispiel der Altersstruktur im 

 Betrieb nicht bewusst. Dabei könnten sie die 
Ergebnisse nutzbringend anwenden. Beispiels-
weise wird durch die Identifi kation von Unter-
nehmensbereichen, in denen gegebenenfalls in 
einigen Jahren viele qualifi zierte Mitarbeitende 
aufgrund ihres Alters das Unternehmen verlas-
sen, ein konkreter Handlungsbedarf deutlich.

Agieren statt reagieren ist das Beste, um 
dem demografi schen Wandel zu begegnen. Un-
terstützung bietet eine Beratung. Ziel ist es ei-
nerseits, ältere Arbeitskräfte möglichst lange im 
Erwerbsleben zu halten. Andererseits sollen 
auch junge, talentierte Mitarbeitende gewon-
nen und an das Unternehmen gebunden wer-
den (Nachwuchsförderung).

 Die richtige Mischung machts 

Im Mittelpunkt des richtigen Vorgehens stehen 
Massnahmen zur Erhaltung von Qualifi kation, 
Motivation und Gesundheit der Mitarbeiten-
den. Es geht aber auch um die richtige Balance 
zwischen jüngeren und älteren Arbeitnehmen-
den im Unternehmen. Mit dem Alter nehmen 
zwar die für jeden Betrieb zentralen Sozialkom-
petenzen zu: Führen, Verhandeln, Vermitteln, 
Coachen. Gleichzeitig aber nimmt die Leis-
tungsfähigkeit im Alter ab – als Folge eines lang 
andauernden, gesundheitlich riskanten Ge-
brauchs der Arbeitskraft.

Um sich neben dem Tagesgeschäft ange-
messen mit den spezifi schen Auswirkungen der 
demografi schen Entwicklung auf das eigene 
Unternehmen befassen und frühzeitig Mass-
nahmen zur Sicherung der künftigen Leis-
tungsfähigkeit einleiten zu können, empfi ehlt 
sich eine Beratung durch Demografi eexperten. 
Unternehmen werden damit nicht nur für die 
Risiken des demografi schen Wandels sensibi-
lisiert, sondern auch in die Lage versetzt, die 
sich bietenden Chancen zu erkennen und zu 
nutzen.

 Altersgerechte Arbeitsplätze 

In der künftigen Gesellschaft reicht es nicht 
aus, einfach nur mehr Arbeitsplätze zu schaf-
fen. Es müssen andere Arbeitsplätze sein. Sol-
che, die eine Tätigkeit bis zum Rentenalter 
 ermöglichen und auch für ältere Arbeitneh-
mende angemessen und attraktiv sind. Das ist 
eine Absage an Unternehmen, die nur Mitar-
beitende unter 30 wollen. Solche Unternehmen 
werden sich bereits in wenigen Jahren sehr 
schwer tun, ihren Personalbedarf zu decken. 
Letztlich gilt: Die richtige Balance zwischen 
 älteren und jüngeren Mitarbeitenden fördert 
das Fortbestehen eines Unternehmens.

Moreno Dorz
Leiter Beziehungsmanagement
Mitglied der Direktion Helsana
www.helsana.ch

Meist zu spät
Der Ausstieg aus dem 
 eigenen Unternehmen ist 
das letzte grosse Projekt 
im Leben der meisten 
 Unternehmer, und sein 
 Ge lingen bestimmt nicht 
selten über die fi nanzielle 
Ausstattung im dritten Le-
bensabschnitt. Man sollte 
die Sache daher ohne 
 äusseren Handlungsdruck 
und mit den nötigen 
 Managementkapazitäten 
angehen. Berater, Banken 
und Treuhänder verbrei-
ten die Botschaft seit Jahr 
und Tag, so richtig anzu-
kommen scheint sie aber 
nicht: Laut einer Umfrage 
von PWC und der Uni 
St. Gallen leiten immer 
noch vier von fünf Unter-
nehmern ihre Nachfolge 
aus Altersgründen ein.  
Bei knapp 13 Prozent der 
Befragten geben sogar 
gesundheitliche Probleme 
den Ausschlag. Umge-
kehrt lassen sich nur gut 
10 Prozent der Unter-
nehmer von betrieblichen 
Faktoren bestimmen; 
zum Beispiel von einer 
lukra tiven Kaufofferte.

Hintergrund
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Berufl iche Vorsorge  Die Mitgliedschaft in 
 einer Pensionskasse verbessert nicht nur die 
 private Vermögenssituation im Alter. 
 Sie senkt auch den Unternehmenswert. 

Die berufl iche Vorsorge hat im Wesentlichen 
zwei Aufgaben. Sie hat die Mitarbeiter bereits 
ab Alter 18 gegen die Risiken zu versichern. Ab 
dem 25. Altersjahr muss zwingend auch das 
Vorsorgesparen beginnen. Sehr viele Personen 
– und auch viele Unternehmer – hegen grosse 
Vorbehalte gegen dieses Zwangssparen.

Wie viel tatsächlich gespart wird, hängt vom 
gewählten Modell ab. Mit einem AHV-Jahres-
lohn von zum Beispiel 90 000 Franken kann  
bis zum 65. Altersjahr bei einer Minimallösung 
rund eine halbe Million angespart werden; bei 
einer Maximallösung sind es gut 1,4 Millionen. 
Die Differenz: 900 000 Franken.

 Vorsorgesparen immer wichtiger 

Vor allem zu Beginn ihrer Tätigkeit wollen Un-
ternehmerinnen und Unternehmer unnötige 
Ausgaben fürs Vorsorgesparen vermeiden. Sie 
müssen und wollen auch ihr Geld in ihren 
 Betrieb investieren. Wenn dann die Nachfolge 
ansteht, ist ein Wechsel der Sichtweise nötig,  
da Bezüge aus dem Unternehmen für das Vor-
sorgesparen steueroptimiert erfolgen können. 
Und viele Betriebe müssen ohnehin von nicht 
 betriebsnotwendigen Vermögensteilen ent-
schlackt werden.

Bei den klassischen Vorsorgesystemen ist in 
der Regel das gesamte Personal zusammen mit 
der Unternehmensführung in einer Lösung ob-
ligatorisch versichert. Eventuell wird eine zu-
sätzliche Police im überobligatorischen Bereich 
für das Kader eingerichtet. Dieses System ist 
spätestens, wenn der Firmenchef älter wird, 
nicht mehr zeitgemäss. Es berücksichtigt zu we-
nig, dass je nach Alter unterschiedliche Interes-
sen bezüglich der Risikoabdeckung und des 
Vorsorgesparens bestehen.

 Gruppenbildung und Nachzahlung 

Die verschiedenen Wünsche der Versicherten 
können durch die Bildung von speziellen Grup-
pen weitgehend erfüllt werden. Zu einer Grup-
penbildung können verschiedenste Kriterien 
herangezogen werden, wie die Stellung im Be-
trieb oder das Alter des Versicherten. Letzteres 
wird erstaunlicherweise zwar in der Praxis 
noch selten eingesetzt. Bezogen auf die Unter-
nehmenspersönlichkeiten ist dieses aber in den 
meisten Fällen ein ideales Kriterium. Eine gute 

Vorsorgeoptimierungen sind äus-
serst komplex und die Interessen-
lagen der Versicherten sind unter-
schied lich. Doch die gezielte, 
mass geschneiderte Nutzung die-
ses Inst ruments lohnt sich. Für die 
Um ge staltung des Vorsorgesys-
tems macht ein Vorgehen in drei 
Schritten Sinn:

Schritt 1: Auslegeordnung 
(Unternehmensziele/Wünsche 
der Arbeitnehmerschaft)

Schritt 2: Gruppenbildung 
 (basierend auf den Interessen und 
der Stellung im Betrieb)

Schritt 3: gruppenspezifi sche
Lösung (massgeschneidert 
auf die zuvor defi nierten Gruppen)

Wichtig zu wissen ist, dass Ver-
änderungen im Vorsorgesystem 
nicht zwingend mit Mehrkosten in 
der Unternehmung verbunden sein 
müssen. Den Schlüssel dazu bildet 
ein richtiges Vorgehen, welches er-
laubt, individuelle Bedürfnisse zu 
erfüllen.
In der Praxis sind die zusätzlichen 
Möglichkeiten für die Unternehmer 
und Unternehmerinnen erst ab ei-
nem Alter zwischen 50 bis 60 inte-
ressant. Im Fokus stehen dabei die 
Optimierung des  Privatvermögens 
und die Senkung des Unterneh-
menswertes durch höhere Dividen-
denausschüttungen. Dafür bietet 
die Vorsorge effi ziente Lösungen 
an. Tony Z’Graggen

Optimierung lohnt sich Spätestens 
ab dem 50. Altersjahr müssen 
Unter nehmer über die Bücher und 
die Vorsorge optimieren.

Ratgeber

Variante ist die Bildung von folgenden drei 
Gruppen:

Gruppe Angestellte bis Alter 40 allgemein –
Gruppe Angestellte ab Alter 40 –
Gruppe Geschäftsleitung mit mindestens  –
5 Dienstjahren oder ab Alter 50

Solche Gruppen können auch gebildet werden, 
wenn der Unternehmer die 50 überschritten 
hat. Für die Versicherten der Gruppe Geschäfts-
leitung ermöglicht dies ein massiv erhöhtes 
Nachzahlungspotenzial (Beitragslücke). Dies 
könnte in unserem Fall um 900 000 Franken er-
höht werden. Dank einer solchen Anpassung 
kann in den Jahren bis zur defi nitiven Nachfol-
geregelung die «neu gebaute Lücke» steuerop-
timiert aufgefüllt werden. Die Finanzierung der 
zusätzlichen Zahlungen kann durch höhere Di-
videndenbezüge aus der Gesellschaft erfolgen.

Tony Z’graggen
Mattig-Suter und Partner Schwyz
www.mattig.ch
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Mister Right  Wie eine 
 SWOT-Analyse hilft, einen 
 Nachfolger zu fi nden, der 
 zur Firma und den aktuellen 
 Herausforderungen passt. 

Nachfolge im obersten Führungsgremium Der Verwaltungsrat 
ist für die Nachfolgeplanung im Unternehmen verantwortlich. 
Er steht auch in der Pfl icht, seine eigene Nachfolge zu regeln. 
Neue Mitglieder sollten auf professionelle Weise rekrutiert werden.

Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat führt gemäss Gesetz 
die Geschäfte der Gesellschaft – vorbe-
hältlich anderer statutarischer Regelun-
gen. Im Gegensatz zur strategischen kann 
die operative Geschäftsführung delegiert 
werden, wobei gewisse unübertragbare 
und unentziehbare Aufgaben zwingend 
beim Gesamtverwaltungsrat verbleiben. 
Die Zusammensetzung des Verwaltungs-
rates ist abhängig vom Unternehmen, von 
dessen Lebenszyklus, der Zusammenset-
zung der Share- und Stakeholder und wei-

teren Faktoren. Gerade im Hinblick auf die 
zunehmende Komplexität der VR-Aufga-
ben und die steigenden Anforderungen 
an das Fachwissen (Stichwort Verant-
wortlichkeit) kommt der bestmöglichen 
Zusammensetzung des Verwaltungsrats 
eine massgebende Bedeutung zu.

Analyse Ist-Zusammensetzung
Ausgangspunkt für eine erfolgreiche Nach-
folgeregelung im Verwaltungsrat ist die 
Analyse der Ist-Zusammensetzung. Sie 

vermittelt einen Überblick über vorhande-
ne Kompetenzen und Rollen. Es empfi ehlt 
sich, zusätzlich zum vorhandenen Fach-
wissen weitere Kompetenzen zu evaluie-
ren. Nur so hat der Verwaltungsrat die 
Möglichkeit, den nachhaltigen Unterneh-
mensfortgang zu gewährleisten. Folgen-
de Kompetenzen sollten in einem Verwal-
tungsrat vorhanden sein:

Strategische Kompetenz –
Strukturelle und organisatorische  –
Kompetenz

Unternehmer Meier, Inhaber eines mittelgros-
sen Betriebs mit 50 Mitarbeitenden, beschäftigt 
sich seit längerem mit der Auswahl eines mög-
lichen Nachfolgers. Doch wie beurteilt er die 
 potenziellen Kandidaten am besten? In der Pra-
xis zeigt sich, dass die Zusammenstellung der 
Beurteilungskriterien durch den Eigner meist 
mit einem Blick zurück erfolgt. Das Motto: «So 
haben wir es immer erfolgreich getan; so wird es 
künftig ebenfalls gelingen.» Doch ein solches 
Vorgehen ist mit Sicherheit der falsche Ansatz.

Zu weit besseren Resultaten kommt ein Fir-
meneigner, wenn er dem Nachfolgeprozess eine 
sogenannte SWOT-Analyse vorschaltet. Dabei 
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im betrieblichen und strate gischen Zusam-
menhang Eigenschaften wie «Kommunika-
tions stärke», «Teamfähigkeit», «Belastbarkeit», 
«Fle xibilität» oder etwa «Kooperationsfähig-
keit»? Eine realistische Defi nition erfolgt am 
besten über praxisbezogene Beispiele, welche 
in den Gesprächen mit den potenziellen Nach-
folgern abgefragt, verglichen und dann auch 
bewertet werden  können.

Entscheidend für das Gelingen einer Über-
nahme ist zudem, dass der Nachfolger mit dem 
neuen Druckpotenzial als Unternehmer umge-
hen kann. Die meisten Kandidaten sind sich 
nicht bewusst, in welchem Ausmass sich ihre 
Welt als Unternehmer im Vergleich zu ihrer 
vorherigen Situation als angestellter Manager 
verändert. So stellen die Banker und Investoren 
hohe Anforderungen an Zuverlässigkeit, Kom-
munikation und Transparenz. Langjährige Mit-
arbeiter «testen den Neuen», indem sie mögli-
che Spielräume ausloten. Und die Kunden neh-
men Unsicherheiten des Nachfolgers sofort 
wahr. Aber auch den «Worst Case» gilt es zu 
prüfen: Wie lange kann der Nachfolger in einer 
Situation von erhöhtem fi nanziellen Risiko, 
höchster zeitlicher Präsenz und notwendigen 
Veränderungen bestehen? Wie wirken sich die-
se Druckfaktoren auf seine Entscheidungsfä-
higkeit und Führungsqualität aus? Diese The-
men gilt es mit potenziellen Nachfolgern ehr-
lich zu besprechen. Sie können gespannt sein 
auf die Antworten.

werden Stärken (S – Strenghts), Schwächen  
(W – Weaknesses), Chancen (O – Opportuni-
ties) und Gefahren (T – Threats) eruiert. Eine 
solche Analyse zeigt auf, welche Kompetenzen 
und Erfahrungen für die Führung des Unter-
nehmens in Zukunft notwendig sind. Dank 

 einer SWOT-Analyse können sich zudem alle 
am Nachfolgeprozess beteiligten Partner ein 
Bild über den Zustand des Unternehmens ma-
chen, ohne dass sie sich im Detail mit betriebs-
wirtschaftlichen Zahlen befassen müssen. 

Ein Beispiel: Die SWOT-Analyse zeigt auf, 
dass das Unternehmen erfolgreich hohe Markt-
anteile mit Edelstahlprodukten in der Schweiz 
hält. Doch seit einiger Zeit sind Produkte und 
Dienstleistungen einem zunehmenden Preis-
druck im Inland ausgesetzt. Die Schlussfolge-
rung aus der Analyse: Etwaige Übernehmer 
müssen Bewerber mit bester Qualifi kation im 
Aufbau von neuen Märkten sein.

 Persönliche Qualifi kationen 

Wenn es um die Auswahl des Nachfolgers sel-
ber geht, müssen die Qualifi ka tionen des Be-
werbers bestimmt werden. Doch was bedeuten 

Die meisten potenziellen 
Nachfolger sind sich nicht 
bewusst, in welchem Ausmass 
sich ihre Welt als Unternehmer 
im Vergleich zu ihrer Arbeit 
als angestellter Manager ändert.

Andreas Bünter 
Partner Oprandi & Partner AG
www.oprandi.ch

Verwaltungsrat

Finanzwirtschaftliche Kompetenz –
Kompetenz in Risiko- und Krisen- –
politik und -Management
Kompetenz in Personalpolitik und  –
-Management
Kommunikationskompetenz –
Kompetenz in Change Management –
Persönliche und soziale Kompetenzen –
Weitere Kompetenzen (Branchen- –
kenntnisse, Führungserfahrung etc.)

Das professionelle Auswahl-
verfahren
Was sich bei der Rekrutierung operativer 
Führungskräfte weitestgehend durchge-
setzt hat, wird für die Besetzung der stra-
tegischen Ebene zu oft noch vernachläs-
sigt: ein professioneller Prozess, der nicht 
den erstbesten, sondern den bestmögli-

chen Verwaltungsrat hervorbringt. Zu häu-
fi g wird das neue VR-Mitglied noch aus-
schliesslich im persönlichen Umfeld und 
aufgrund alter Verbindungen gesucht statt 
aufgrund eines Anforderungsprofi ls.
Für die Besetzung sollte der Verwaltungs-
rat eine Ad-hoc-Arbeitsgruppe aus rund 
drei Personen bilden, die den Rekrutie-
rungsprozess durchführt und dem Ge-
samtverwaltungsrat eine Auswahl zum 
Entscheid vorlegt.

Auf der Basis des Soll-Profi ls des Gesamt-
verwaltungsrats wird ein Anforderungs-
profi l für das neue Mitglied mit Muss- und 
mit Wunschkriterien  erstellt. Am Schluss 
sollte eine Liste mehrerer in Frage kom-
mender Personen resultieren. Allenfalls 
lässt sich der Verwaltungsrat dabei profes-
sionell unterstützen. Delegieren soll er die 
Aufgabe jedoch nicht.
Für die Wahl des neuen Mitglieds ist (auf 
Antrag des Führungsorgans) zwingend 
die Generalversammlung zuständig.

Stefanie Meier-Gubser
Geschäftsführerin Schweiz. Institut für 
Verwaltungsräte und Geschäftsleitungsmitglieder
www.sivg.ch

Silvan Felder
Verwaltungsrat Management AG
www.vrmanagement.ch

Das Auswahlverfahren 
sollte nicht den erstbesten, 
sondern den bestmöglichen 
neuen Verwaltungsrat als 
Nachfolger in das Gremium 
bringen.
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Achtung Steuerfalle  Beim Verkauf oder 
 bei der Liquidation einer Firma werden für 
 den Eigner aufgeschobene  Steuern fällig; 
 unter Umständen zum Höchststeuersatz. Wer 
 frühzeitig plant, kann viel Geld sparen. 

Wenn eine Nachfolge ansteht, stellt sich für 
 jeden Unternehmer die Frage, welche Steuern 
bei der Liquidation oder dem Verkauf einer Per-
sonen- oder Kapitalgesellschaft anfallen. Vor-
erst ist zu beachten, dass die Steuerfolgen bei 
diesen Rechtsformen sehr unterschiedlich sind.

Bei den Personengesellschaften (Einzelun-
ternehmung, Kollektiv- oder Kommanditgesell-
schaft) wird der Gewinn direkt den Gesell-
schaftern zugerechnet. Ein Gewinn im Jahr 2010 
von zum Beispiel 100 000 Franken aus der Ein-
zelunternehmung ist in der Steuererklärung 
2010 zu deklarieren und kommt zu den übrigen 
Einkommen des Gesellschafters hinzu.

Anders ist dies bei den Kapitalgesellschaften 
(Aktiengesellschaft oder GmbH). Diese sind 
eigen ständige Steuersubjekte mit eigener Steu-
ererklärungspfl icht. Nehmen wir das obige Bei-
spiel: Der Gewinn von 100 000 Franken wird nur 
in der AG besteuert. Wenn der Aktionär über 
diesen Gewinn verfügen will, muss er ihn mit-
tels Dividende oder Lohn entnehmen und als 
Privatperson versteuern. Wenn der Aktionär je-
doch weniger Lohn bezieht, als die Gesellschaft 
Gewinn erwirtschaftet hat, dann kann er den 
restlichen Gewinn mittels Dividende beziehen. 
In diesem Fall fällt zuerst die Gewinnsteuer auf 
dem ganzen Gewinn in der AG an. Nach Abzug 
der Steuer kann die Dividende ausgeschüttet 
werden, die dann der Aktionär versteuern muss. 
Das ist die sogenannte wirtschaftliche Doppel-
belastung. Heute besteuern die meisten Kanto-
ne und der Bund die Dividende reduziert.

Klar wird für die Nachfolge daraus jedoch: 
Wenn der Aktionär einer Aktiengesellschaft 
Gewinne nicht ausschüttet, dann schiebt er 
 sogenannte latente Ausschüttungssteuern vor 
sich her. Dies und allfällige stille Reserven, die 
in der Vergangenheit gebildet wurden, holen 
ihn bei der Nachfolgeregelung ein.

 Wie vorgehen beim Verkauf? 

Am einfachsten ist der Verkauf einer Kapitalge-
sellschaft. Nehmen wir an, Herr Müller ist der 
Alleinaktionär der Müller AG. Wenn er einen 

Nachfolger fi ndet, der bereit ist, ihm alle Aktien 
abzukaufen, kann Herr Müller einen steuer-
freien (privaten) Kapitalgewinn erzielen.

Der Käufer muss dabei allerdings auch mit-
machen, denn er übernimmt die latenten Steu-
ern auf den nicht ausgeschütteten Gewinnen 
(Reserven in der Müller AG).

Deshalb verlangen viele Käufer, dass der 
Verkäufer vorgängig möglichst viel der nicht 
betriebsnotwendigen Mittel ausschüttet. Und 
für die nicht ausgeschütteten Reserven wird  
er eine Kaufpreisminderung (latente Steuern) 
geltend machen. Zu beachten sind ausserdem 
steuerliche Fallen, die durch Ausschüttungen 
des Käufers innert fünf Jahren nach Kauf für 
den Verkäufer entstehen können (indirekte 
Teilliquidation).

Wenn der Käufer verlangt, dass Aktiven mit 
stillen Reserven (etwa eine Liegenschaft) vor-
gängig aus der Müller AG entnommen werden, 
dann fallen darauf Steuern an. Einerseits 
 werden die stillen Reserven in der Müller AG 
besteuert (inklusive Handänderungssteuern, 
Grundbuchgebühren etc.), und andererseits 
führt die Ausschüttung zum Verkehrswert zur 
Dividendenbesteuerung beim Aktionär.

Dieser Fall ist gar nicht so selten. Die Unter-
nehmensnachfolger sind meist jung und  haben 
noch wenig Mittel ansparen können. Sie haben 
kein Interesse, teure Aktiven mitzuerwerben, 
die sie gar nicht benötigen.

Was kann man machen? Idealerweise die 
Unternehmung vorgängig «entschlacken». Das 
heisst, frühzeitig und im (steuerlich) idealen 
Zeitpunkt z. B. die Liegenschaft entnehmen 
(mittels Kauf oder durch Dividende). Erfolgt 
der Kauf jedoch unter dem Marktwert, wird die 
Steuerverwaltung die Differenz als verdeckte 
Gewinnausschüttung aufrechnen.

Viel diskutiert wird auch die Spaltung in 
eine Betriebs- und eine Immobiliengesellschaft. 
Diese ist steuerneutral nur in wenigen Fällen 
möglich, weil die Immobilien dafür auch einen 
Betrieb darstellen müssen.

Beim Personenunternehmen wird der Ver-
kaufsgewinn (Realisierung stille Reserven) be-

Steuer-Ruling
Das Steuerrecht ist keine 
exakte Wissenschaft. 
 Ausserdem befi ndet sich 
die Praxis unter dem 
 Einfl uss von Gesetzesre vi-
sionen und Gerichtsur-
teilen in einem konstanten 
Wandel. In der Schweiz 
existiert daher die Mög-
lichkeit von sogenannten 
«Rulings». Dabei sucht 
der Steuerpfl ichtige vor 
einer grossen Transaktion 
das Gespräch mit den 
 Behörden und verständigt 
sich über die Steuerfolgen 
seines Vorhabens. Im 
 Falle einer Nachfolgere-
gelung, wenn es zum 
 Beispiel um die Überfüh-
rung von Geschäfts- in 
Privatvermögen geht, ist 
ein  Ruling praktisch im-
mer zu empfehlen. Es sig-
nalisiert dem Steueramt 
Koope rationsbereitschaft 
und bringt dem Eigner 
 Planungssicherheit.

Tipp
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steuert. Dazu gehört auch die Überführung von 
Geschäfts- ins Privatvermögen. Nehmen wir 
an, Herr Müller hat eine Einzelunternehmung 
und darin eine Liegenschaft. Wenn er seinen 
Betrieb ohne Liegenschaft veräussert, führt 
dies zur Überführung der Liegenschaft ins Pri-
vatvermögen. Bei der Bundessteuer und in den 
meisten Kantonen wird auf der Differenz zwi-
schen Verkehrswert und Buchwert abgerech-

net. Zusammen mit den AHV-Beiträgen auf 
diesem Gewinn (und dem übrigen Gewinn) 
kann sich – je nach Kanton – schnell eine Steu-
erbelastung von 35 bis 50 Prozent ergeben.

Wenn die Einzelunternehmung geschenkt 
wird, fallen keine Einkommens-, aber allenfalls 
Schenkungssteuern an (zwischen Eltern und 
Kindern nur in wenigen Kantonen). Allerdings 
übernimmt der Nachfolger die latente Einkom-
menssteuerlast.

Viele Unternehmer wandeln deshalb ihre 
Personenunternehmung frühzeitig in eine Ka-
pitalgesellschaft um. Sie müssen dann aber eine 
Sperrfrist von fünf Jahren bis zum Verkauf ein-
halten, ansonsten fallen die gleichen Steuern an 
wie beim Verkauf der Personenunternehmung. 
Wenn unser Herr Müller aber die Einzelunter-
nehmung in eine AG umwandelt, ohne die Lie-
genschaft mitzugeben, wird dadurch eine Über-
führung der Liegenschaft ins Privatvermögen 
vorgenommen und steuerlich abgerechnet!

 Was passiert bei der Liquidation? 

Grundsätzlich ergeben sich bei der Liquidation 
die gleichen Steuerfolgen wie beim Verkauf. Es 
werden ja die  Aktiven und Passiven «versilbert». 
Auf den veräusserten Aktiven werden die stillen 
Reserven realisiert und besteuert. Die nicht ver-
äusserten Aktiven werden ins Privatvermögen 
überführt oder, wenn sie sich in einer Kapital-
gesellschaft befi nden, ausgeschüttet. Denn bei 
der Kapitalgesellschaft führt die Liquidation 
nach Abschluss zur Schlussdividende an den 
Aktionär. Der steuerfreie Kapitalgewinn ist bei 
der Liquidation nicht möglich. Eine Erleichte-
rung ergibt sich durch die Unternehmenssteuer-
reform II per 1. Januar 2011 (siehe Box).

Unternehmensnachfolger sind 
meist jung und haben noch 
wenig Mittel ansparen können. 
Sie haben deswegen kein 
Interesse, teure Aktiven mit zu-
erwerben, die sie gar nicht 
benötigen. 

Steuerreform Wenn am 
1. Januar 2011 der zweite Teil 
der Unternehmenssteuer-
reform in Kraft gesetzt wird, 
bringt dies wesentliche 
 Erleichterungen für die Nach-
folgeregelung.

1. Ausweitung Beteiligungsabzug
Neu qualifi zieren bereits 10-prozentige Beteiligungen oder 
solche mit einem Verkehrswert von 1 Million Franken für den 
Beteiligungsabzug. Beim Kapitalgewinn gelten neu ebenfalls 
10 Prozent sowie eine Haltedauer von einem Jahr.
Im Hinblick auf die Reduktion der zu erfüllenden Quoten emp-
fi ehlt es sich, mit Ausschüttungen bzw. Verkäufen von Betei-
ligungen zwischen 10 bis 20 Prozent bis zum 1. Januar 2011 
zuzuwarten.

2. Ausweitung Ersatz beschaffungs tatbestand
Bei der Veräusserung von betriebsnotwendigem Anlagegut 
konnten bisher die realisierten stillen Reserven auf das neu 
erworbene Ersatzgut übertragen werden, sofern dieses Funk-
tionsgleichheit aufwies. Neu spielt die Funktionsgleichheit 
keine Rolle mehr, vielmehr genügt es, wenn wiederum be-
triebsnotwendiges Anlagegut gekauft wird.

3. Aufschub Besteuerung stiller Reserven
Bis anhin wurden bei Verpachtung eines Betriebes, bei Über-
führung von Liegenschaften vom Geschäfts- ins Privatvermö-
gen sowie bei Erbteilungen die stillen Reserven einer soforti-
gen Besteuerung unterworfen. Ab dem 1. Januar 2011 kann 
eine solche bis zum Zeitpunkt der effektiven Betriebsaufga-
be/Veräusserung aufgeschoben werden.

4. Entlastung der Liquidationsgewinne
Der Liquidationsgewinn wird separat besteuert, das heisst er 
wird nicht mehr zum ordentlichen Einkommen dazugezählt. 
Zudem ist für die Festlegung des Steuersatzes ein Fünftel des 
Liquidationsgewinnes massgebend.

5. Wechsel Nennwert- zum Kapitaleinlageprinzip
Ab 1. Januar 2011 können Rückzahlungen von Kapitaleinla-
gen steuerfrei erfolgen. Damit eine Kapitaleinlage als qualifi -
ziert gilt, muss sie verbucht und auf einem separaten Konto 
ausgewiesen sein. Verluste, die den Reserven aus Kapitalein-
lagen belastet wurden, vermindern diese defi nitiv. Dies be-
deutet, dass bei Vorliegen von Kapitaleinlagereserven auf 
eine Verlustausbuchung verzichtet werden muss, da ansons-
ten die Verlustausbuchung die steuerfrei rückzahlbaren Re-
serven entsprechend vermindert. 

Barbara Brauchli Rohrer
Partnerin Wenger & Vieli AG
www.wengervieli.ch

Gesetzesänderung

Erich Ettlin
Mitglied der Geschäftsleitung und Partner BDO AG
www.bdo.ch
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Seit 2008 ist die Alpnach-Gruppe 
im Besitz von Brigitte Breisacher. 
Zur Gruppe gehören die Alpnach 
Norm-Schrankelemente AG und 
die von der Chefi n selber aufge-
baute Alpnach Küchen AG. Insge-
samt werden 150 Mitarbeitende 
beschäftigt. Brigitte Breisacher ist 
heute Allein inhaberin der Firmen-
gruppe. Sie hat das Aktienpaket 
zu 100 Prozent gekauft und muss 
mit dem erarbeiteten Gewinn die 
Darlehen zurückzahlen. «Es liegt 
an mir, mit meinen Mitarbeitern 
gute Ergebnisse zu erwirtschaf-

ten», sagt die Unternehmerin. Sie 
wollte schon als kleines Mädchen 
die Sekretärin ihres Vaters sein. 
Das war sie zwar nie, hat aber 
nach der kaufmännischen Lehre 
21 Jahre lang an der Seite ihres 
Vaters Theo Breisacher gearbei-
tet. Obwohl sie sieben Geschwis-
ter waren, gab es bei Breisachers 
kein Gerangel ums Erbe. Dazu 
Brigitte Breisacher: «Wir Kinder 
haben alle ein Vorerbe erhalten, 
alle auf den Fünfer genau gleich 
viel. Für meine Eltern war wichtig, 
dass alle sieben Kinder exakt das 

gleiche Erbe erhalten.» Sie erin-
nert sich daran, wie der Erbver-
trag unterzeichnet wurde: «Wir 
sassen alle um einen Tisch, ha-
ben über den  Inhalt diskutiert, 
Fragen gestellt und zum Schluss 
das Dokument gemeinsam unter-
zeichnet.» Dass sie dann schliess-
lich in die Fussstapfen ihres Va-
ters trat, war den Eltern und allen 
Geschwistern bald klar. «Wir sind 
alle froh, dass wir das Unterneh-
men in der Familie halten konn-
ten», erklärt Brigitte Breisacher.
 Claus Niedermann

Entscheid am runden Tisch Keine Bevorzugung, 
kein Streit – die Unternehmensnachfolge 
bei der Alpnach-Gruppe ist ein Musterbeispiel.

Familieninterne Nachfolge

Brigitte Breisacher: 
CEO und Eigentümerin der 
Alpnach-Gruppe.

Familienbande  Bedingung 
 für jeden erfolgreichen 
 Generationenwechsel ist die 
 Klärung der ehe-, güter- und 
 erbrecht lichen Fragen. 

Stellen Sie sich vor: Der 90-jährige Seniorchef 
bietet dem 65-jährigen Sohn an, das Familien-
unternehmen zu übernehmen, vorerst als Ge-
schäftsführer, über das andere spreche man 
dann noch. Der Sohn lehnt dankend ab. Diese 
Anekdote zeigt, dass im Nachfolgeprozess das 
rechtzeitige Planen ein Schlüsselfaktor ist. Die 
familieninterne Nachfolge ist besonders kom-
plex, weil neben den Faktoren Zeit, Vorsorge, 
Einkommen, Markt, Mitarbeiter und Steuern 
auch ehegüter- und erbrechtliche Aspekte eine 
Rolle spielen. Unnötige Steuerbelastungen sol-
len vermieden und Rechtssicherheit gewonnen 
werden – für den Unternehmer, das Unterneh-
merpaar (auch im Konkubinats- und Schei-
dungsfall), den Nachfolger und die übrigen 
Nachkommen (auch bei Patchwork-Familien).

 Familieninterne Nachfolgemodelle 

Neben dem Verkauf der Unternehmensanteile 
gegen Zahlung durch den Nachfolger bestehen 
folgende Gestaltungsmöglichkeiten, die je nach 
Situation kombiniert werden:

Erbvorbezug unter Anrechnung zukünftiger 
Erbschaft; Schenkung zu Lebzeiten; Verkauf 
gegen Darlehen; Optionsrecht auf den Zukauf 
weiterer Anteile zu einem späteren Zeitpunkt; 
Umwandlung von Beteiligungen in solche ohne 
Stimmrechte (Partizipationsscheine) oder die 
Trennung von nicht betriebsnotwendigen Mit-
teln und Zuweisung an nicht unternehmenswil-
lige Nachkommen; Einbringung der Firma in 
eine Erbenholding; Aktionärsbindungsvertrag. 

Welche Ausgestaltung gewählt wird, hängt 
davon ab, wann und in welcher Form der Unter-
nehmer aus der Firma aussteigen will (sofort 
oder stufenweise), wie die Übergabe fi nanziert 
werden soll und wie nicht unternehmenswillige 
und pfl ichtteilsgeschützte Nachkommen abge-
funden werden können. Dem (künftigen) Un-
ternehmenswert (zu Lebzeiten und bei der Aus-
gleichung im Erbfall) ist Rechnung zu tragen.

Schenkungen und Erbvorbezüge sind heute 
– für direkte Nachkommen – in den meisten 
Kantonen steuerbefreit. Eine Klärung aus steu-
erlicher Optik macht in jedem Fall Sinn. Gerade 
die Entnahme von nicht betriebsnotwendigen 
Mitteln aus der Unternehmung kann in der 
Praxis häufi g zu erheblichen Steuerfolgen füh-
ren. Dasselbe gilt auch bei der Einbringung des 
Unternehmens in eine Erbenholding, da ver-
schiedene Steuerfallen lauern, vor allem die 
 sogenannte «Transponierung» oder die «indi-
rekte Teilliquidation».

Hans Jürg Steiner
Dipl. Steuerexperte und dipl. Wirtschaftsprüfer
Partner und Standortleiter KPMG, Bern

Jeannette Heiniger
Rechtsanwältin, Senior Manager KPMG, Luzern
www.kpmg.ch



Ihr Partner für Nachfolge- und Wachstumsfinanzierungen

Finanzierung  •  Vermittlung  •  Beratung

Die BV Partners AG bietet:

• Beratung und Unterstützung bei der Nachfolgeregelung
• Nachfolge- und Wachstumsfinanzierungen durch unternehmerische Investoren
• Langjährige Erfahrung und Kompetenz in der Transaktionsabwicklung für Schweizer KMU
• Ein starkes Netzwerk mit Fach- und Branchenkompetenz 
• Persönlichen Zugang zu mittelständischen Unternehmen

Wollen Sie mehr über die Vorteile von Eigenkapital bei 
Nachfolge- und Wachstumsfinanzierungen erfahren? 

Besuchen Sie unsere Homepage www.bvpartners.ch 
oder kontaktieren Sie uns unter Tel. 031 310 01 30.

Daniel Kusio und sein Team unterstützen Sie gerne.

Inserat BV_Partners.indd   24 14.9.2010   15:59:20 Uhr

WENGER & VIELI AG

Wir sind eine führende Schweizer Wirtschaftskanzlei mit rund 40 Anwälten und Steuerexperten in 

Zürich und Zug. 

KANZLEI

Wenger & Vieli unterstützt Unternehmer in der Schweiz in der Planung und Umsetzung ihrer Nachfolge. 

Aufgrund unserer breiten Erfahrung im Bereich der KMU kennen wir die besonderen Bedürfnisse von 

Unternehmen und Unternehmerfamilien. Die Vielschichtigkeit einer sorgfältigen Nachfolgeplanung 

verlangt neben einer steuerrechtlichen Kompetenz vertiefte Kenntnisse im Erb- und Gesellschaftsrecht 

sowie ein gutes Verständnis von wirtschaftlichen Zusammenhängen. Mit Erfolg betreuen wir unsere 

Kunden in diesem anspruchsvollen, über mehrere Jahre dauernden Prozess. 

Dufourstrasse 56 – Postfach 1285 – CH-8034 Zürich
Büro Zug – Metallstrasse 9b – CH-6300 Zug

T  +41 (0)58 958 58 58 – F  +41 (0)58 958 59 59
mail@wengervieli.ch – www.wengervieli.ch
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Verkaufsprozess  Je mehr Synergiepotenzial 
 beim Käufer, desto höher der Preis. Eine Auktion 
 unter industriellen Investoren ist deshalb oft 
 die lukrativste Lösung. 

Die Gründe für den Verkauf eines Unterneh-
mens können vielschichtig sein. Im Vorfeld 
 eines Firmenverkaufs geht es hauptsächlich um 
die ideale strategische Ausrichtung des Unter-
nehmens und um operative Verbesserungen. 
Wenn dann die eigentliche Durchführung der 
Transaktion ansteht, spielen insbesondere die 
gewählte Verkaufsstrategie und ein optimaler 
Verkaufsprozess eine entscheidende Rolle im 
Hinblick auf die Höhe des erzielbaren Preises.

Ein Verkauf an das bestehende Manage-
ment ist in Bezug auf eine Kaufpreisoptimie-
rung meist nicht so attraktiv: es resultieren kei-
nerlei Synergien, dafür in der Regel eine hohe 
Verschuldung. Der Verkauf an einen industriel-
len Investor mit Synergiepotenzial ist häufi g die 
beste Lösung. Für den Verkäufer ist es deshalb 
wichtig, weltweit jene Investoren zu identifi zie-
ren, welche den grösstmöglichen Zusatznutzen 
aus einer Akquisition generieren können. Dafür 
erstellt der Verkäufer aufgrund der Stärken und 

Schwächen des zu verkaufenden Unterneh-
mens das «Wunschprofi l» des optimalen Käu-
fers. Mit Unterstützung erfahrener M & A-Bera-
ter, die idealerweise auf interne Branchenspe-
zialisten und umfassende Wirtschafts- sowie 
M & A-Datenbanken zurückgreifen können, wer-
den systematisch jene Unternehmen identifi -
ziert, welche diesem Käuferprofi l am ehesten 
entsprechen und bei denen das Synergiepoten-
zial am grössten ist.

 Auktion für potenzielle Käufer 

Die Identifi kation von bestmöglichen Käufern 
genügt aber noch nicht, um einen attraktiven 
Kaufpreis zu erzielen. Kaum ein Käufer wird 
freiwillig eine Synergieprämie zahlen. Deshalb 
muss der Verkaufsprozess so strukturiert wer-
den, dass man die potenziellen Käufer indirekt 
dazu zwingt, zumindest einen Teil der Prämie 
an den Verkäufer zu entrichten. Dies geschieht 
häufi g mittels einer sogenannten kontrollier-
ten Auktion. Bei diesem Vorgehen werden meh-
rere «Wunschpartner» parallel in den Ver-
kaufsprozess miteinbezogen, mit dem Ziel, die 
Verhandlungsposition zu stärken und den Ver-
kaufspreis dank der Konkurrenzsituation unter 
den Bietern zu optimieren. Neben der reinen 
Preisoptimierung hat dieses Verkaufsverfahren 
– im Gegensatz zur Einzelverhandlung – den 
Vorteil, dass der Verkäufer den Prozess bis zum 
Schluss kontrollieren und seinen jeweiligen 
Bedürfnissen anpassen kann. Aufgrund vor-
handener Alternativen kann er zudem beim un-
erwarteten Rückzug einer Partei die Verhand-
lungen mit den übrigen Käufern weiterführen, 
während er bei einer Einzelverhandlung den 
Prozess jeweils von neuem beginnen müsste.

Obwohl der Auktionsprozess komplexer und 
etwas aufwendiger ist, überwiegen die Vorteile 
bei einer professionellen Abwicklung meistens 
deutlich. Die Erfahrung zeigt, dass je nach Aus-
gangslage und professioneller Anwendung des 
Verfahrens (Soft-Factors, Verkaufstaktik und 
Erfahrung spielen natürlich ebenfalls eine 
wichtige Rolle) Verkaufspreise erzielt werden 
können, welche deutlich über dem rechneri-
schen Unternehmenswert liegen.

Vier Jahre hat Marc Hardmeier bei der 
Müller + Jussel AG als Motorradverkäu-
fer gearbeitet, danach fünf Jahre als 
 Bereichsleiter. In dieser Zeit bot er sich 
den beiden Patrons als Nachfolger an. 
Im Herbst 2009 wurde das Interesse ge-
genseitig, und die Eigner legten eine Ver-
kaufsofferte vor. «Zuerst», erinnert sich 
Hardmeier, «habe ich angesichts des 
Preises schon leer geschluckt.» Doch 
dann suchte er Kontakt zur Zürcher Kan-
tonalbank (ZKB), und zusammen mit 
den Bankern erstellte er ein kreatives 
Übernahmekonzept. Es sah einen sofor-
tigen Kauf der Aktienmehrheit per Ein-
malzahlung sowie ein Verkäuferdarlehen 
mit gestaffelter Amortisation vor. Zugute 
kam Hardmeier dabei der Immobilienbe-
sitz seiner Familie. Dieser erlaubte ihm, 

die Upfront-Zahlung mit Geld zu leisten, 
das er zu Hypothekarkonditionen auf-
nehmen konnte. Ausserdem war es ihm 
möglich, das Darlehen seiner Vorgänger 
teilweise zu besichern. Der Vorteil liegt 
auf beiden Seiten: Für die Eigner sinkt 
das Kreditrisiko, und für den Neuunter-
nehmer bleibt die pri vate Belastung rela-
tiv klein. Hardmeier muss sich deshalb 
keine hohen Dividenden ausschütten, 
sondern kann einen schönen Teil des 
verdienten Geldes reinvestieren. Ein Vor-
teil, den er nutzen will. «Wir verkaufen 
ein Premiumprodukt an Menschen, die 
sich ein teures Hobby leisten können», 
sagt der 42-Jährige, «da muss der Ser-
vice top sein.» Einen neuen Kundenbera-
ter hat er bereits eingestellt; weitere sol-
len folgen. Jost Dubacher

Verkäuferdarlehen Im Mai 
kaufte Marc Hardmeier eine 
Harley-Davidson- und BMW-
Vertretung im Zürcher 
Oberland. Seither gibt er Vollgas.

Müller + Jussel AG

Rudolf Ebnöther
Leiter Mergers & Acquisitions Schweiz
UBS AG
www.ubs.com  Fo
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Verkaufspreis  Der rechne- 
  rische Wert und der Preis 
 eines Unternehmens können 
 weit auseinander liegen. 
 Entscheidend sind Verhand- 
 lungsgeschick und Timing. 

Der rechnerische Unternehmenswert, basie-
rend auf etablierten Bewertungsmethoden, un-
terscheidet sich teilweise deutlich vom effektiv 
erzielbaren Verkaufspreis. Dieser wird mass-
geblich durch Angebot und Nachfrage, den 
Zeitpunkt im Konjunkturverlauf sowie das Ver-
handlungsgeschick bestimmt. «Value is what 
you have, price is what you get», sagen Insider.

 Gute Verhandlung erhöht Preis 

Der gute M & A-Berater ist mit einem Auktiona-
tor vergleichbar. Er trägt wesentlich zur tat-
sächlichen Preisbildung bei. Die Erarbeitung 
der verkaufsorientierten und trotzdem realisti-
schen Unternehmensdarstellung, die Vorberei-
tung und Durchführung der Due Diligence 
 sowie die Kaufvertragsverhandlungen sind da-
bei lediglich die Pfl icht einer professionellen 
M & A-Begleitung.

Die wertschöpfende Kür besteht in der Pro-
jektführung, welche die Festlegung einer er-
folgversprechenden M & A-Strategie und die 
Interessenten-Identifi kation umfasst. Wesent-
liche Elemente sind dabei die Erkennung von 
Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken 

beim Verkaufsobjekt, das Finden von Synergie-
potenzialen, die Beharrlichkeit und Kreativität 
im Umgang mit der Gegenseite sowie feinfühli-
ges Verhandlungsgeschick.

 Der Markt zieht an  

Für 1 Franken Unternehmensgewinn bezahlt 
ein Käufer ein bestimmtes branchenspezifi -
sches Vielfaches, das sich im Zeitverlauf ändert. 
So liegen typische EBIT-Multiples für ein klei-
neres Handelsunternehmen aktuell zwischen 5 
bis 7. Für bestimmte Bereiche in der Software- 
und in der Pharmabranche werden EBIT-Mul-
tiples bis zu 8 realisiert.

In den vergangenen zwei Jahren hat sich der 
schlechte Konjunkturverlauf bei den Firmen-
bewertungen in tieferen Multiples bemerkbar 
gemacht. Viel einschneidender für den Markt 
war jedoch der Rückgang effektiv getätigter 
Transaktionen. Risiko-Aversion und die Zu-
rückhaltung auf der Nachfrageseite haben den 
M & A-Markt deutlich gehemmt. Dazu haben 
auch der schwierige Finanzierungsmarkt und 
der verstärkte Fokus vieler Firmen auf interne 
Restrukturierung beigetragen.

In den aufgezählten Punkten fi ndet derzeit 
eine spürbare Erholung statt. Das Interesse an 
soliden Unternehmen im Mittelstandsbereich 
ist gestiegen, während die Notwendigkeit von 
Nachfolgelösungen im Schweizer KMU-Sektor 
unverändert hoch ist. Wer jetzt den Verkaufs-
prozess initiiert, hat wieder gute Chancen, inte-
ressierte Käufer zu fi nden. Dies wird sich für 
den Verkäufer positiv auf den erzielbaren Ver-
kaufspreis auswirken.

Mathis Passeraub
Mitglied der Geschäftsleitung 
Helbling Corporate Finance
www.helbling.ch/hcf

Die Suche eines Nachfolgers ist oft schwierig. 
Hilfe bieten KMU-Börsen im Internet wie die 
vor drei Jahren lancierte Plattform www.next-
market.ch. Solche Vermittlungsportale sind 
besonders für Kleinfi rmen mit beschränkten 
fi nanziellen Ressourcen geeignet. Die Kosten 
sind gering, und ein Unternehmer kann sei-
nen Betrieb vorerst anonym ausschreiben. Zu-
dem betreiben auch spezialisierte M & A-
Agenturen Online-Börsen mit Verkaufs- und 
Kaufangeboten im Internet.
Wer einen solchen Marktplatz nutzen will, 
muss folgende Punkte beachten:

1. Wollen Sie die bevorstehende Nachfolge 
öffentlich machen oder nicht? Schützen Sie 
dementsprechend Ihre Identität im Anzeige-
text. Eine Informationssubstanz muss aber 
auch bei einer anonymisierten Ausschreibung 
vorhanden sein.
2. Vergewissern Sie sich, dass die allenfalls an-
gegebene E-Mail-Adresse nur durch Sie und 
nicht alle Ihre Mitarbeiter einsehbar ist.
3. Integrieren Sie im Anzeigetext ein klares 
Nachfolger-Anforderungsprofi l.
4. Haben Sie selbst die Kapazität, sich um die 
Anfragen zu kümmern, oder macht es Sinn, 

eine unabhängige Vertrauensperson oder 
 einen Profi -Berater mit der Abwicklung der 
ersten Kontakte zu beauftragen?
5. Interessenten möch ten sehr schnell weite-
re Informationen. Je genauer die Eignerstrate-
gie besprochen wird und je aussagekräftiger 
Ihre Dokumentation ist, desto leichter ma-
chen Sie dem Nachfolger eine Entscheidung.

David Dahinden
VR-Delegierter companymarket ag
www.nextmarket.ch

Matching-Plattformen Wer seine Firma verkaufen will, 
muss auch den richtigen Käufer fi nden. Eine Möglichkeit 
ist die Nutzung von Internet-Plattformen.

Marktplatz
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Kleinstunternehmen  Mit 
 Umsicht und Expertenrat. 
 In drei Schritten von der 
 Selbständigkeit in den wohl- 
 verdienten Ruhestand. 

Seit Urs Feurer* die Nachfolge seines Coiffeur-
salons geregelt hat, kann er das Leben zusam-
men mit seiner Ehegattin richtig geniessen. Er 
erfreut sich bester Gesundheit, bedient noch 
ein paar alte Stammkunden in seinem ehema-
ligen Coiffeursalon und kann nun etwas kürzer 
treten. Doch der Weg dahin war lang und be-
schwerlich. Da er als Selbständigerwerbender 
wenig Freizeit hatte, schob er die Nachfolgere-
gelung viel zu lange vor sich her, bis ihn eine 
schwere Erkrankung dazu zwang. Danach ver-
lief der Prozess viel länger als geplant. Mehrere 
Anläufe mit Mitarbeitern und Dritten waren 
 erfolglos. Wie Urs Feurer geht es vielen Klein-
unternehmern. Oft wird die Nachfolge zu spät 
und zu wenig systematisch angegangen. Klein-
unternehmen schaffen es vielfach erst mit Hil-
fe eines erfahrenen Experten. Urs Feurer konn-
te seine Nachfolge in drei Schritten regeln.

 Schritt 1: Situationsanalyse 
 und Vorbereitungen 

Analysiert wurden die Stärken und Schwächen 
seines Betriebs. Was macht den Betrieb für 
 einen Käufer wertvoll? Vor allem die gute Lage 
in der Fussgängerzone mit einer grossen Lauf- 

Maria Harrer
Eidg. dipl. Treuhandexpertin
Mitglied des Vorstandes Schweizerischer Treuhänder-
verband TREUHAND|SUISSE, Sektion Zürich
www.treuhandsuisse-zh.ch

und Stammkundschaft. Zudem konnte Feurer 
alle Bedürfnisse der Kunden mit seinen drei 
Angestellten abdecken. Es galt aber auch, den 
Wert des Betriebs sowie das Potenzial für wei-
teres Umsatz- und Ertragswachstum zu ermit-
teln. Dies beantwortete auch die Frage, ob der 
Kaufpreis aus dem künftigen Ertrag amortisiert 
werden kann.

 Schritt 2: Nachfolgersuche 

Wie viele Betriebe musste auch Feurer seinen 
Salon an einen aussen stehenden Dritten ver-
kaufen. Eine grössere Coiffeursalon-Kette inte-
ressierte sich zwar dafür. Sie bot aber nicht die 
hochwertigen Dienstleistungen an, die seine 
Kunden gewohnt waren. Schliesslich fand Feu-
rer über seinen Berufsverband einen Coiffeur, 
der sich selbständig machen wollte.

 Schritt 3: Übergabe 

Der Kaufpreis lag unter dem ermittelten Unter-
nehmenswert. Zum einen wurde das Risiko der 
Abwanderung von Stammkunden in den Ver-
handlungen stark gewichtet. Zum anderen ver-
fügte der Käufer nur über geringe Eigenmittel, 
und die Bank wollte den Rest nicht voll fi nan-
zieren. Dadurch hätte Feurer einen Teil des 
Preises als Verkäuferdarlehen stehen lassen 
müssen. Man einigte sich schliesslich auf einen 
tieferen Preis. Dennoch ist er zufrieden: Der 
 Salon wird in seinem Sinne weiterbetrieben.
* Name geändert

Der Mann macht einen durch 
und durch zufriedenen Eindruck. 
«Nein», sagt Max Früh, «Proble-
me hat es im Zuge meiner Nach-
folgeregelung nie gegeben.» Das 
Erfolgsrezept: Der heute 71-jähri-
ge Kaminfegermeister aus dem 
zürcherischen Weiningen hat sein 
letztes grosses Projekt von langer 
Hand geplant. 1995 gründete 
er – beraten von seinem Treuhän-
der – eine GmbH. Ein Jahr darauf 
übergab er die Hälfte seiner Kun-

den einem jungen Mitarbeiter mit 
bestandener Meisterprüfung. Als 
er Anfang 2009 defi nitiv den Ru-
hestand anstrebte, ging er nach 
dem bewährten Muster vor: «In-
teressenten hatte ich genug; un-
ter anderem aus der Stadt Zü-
rich.» Aber es sollte jemand aus 
der Region sein. Den Richtigen 
fand Früh schliesslich in der Per-
son von Christoph Sauter aus Die-
tikon. Er verkaufte ihm seinen 
Servicewagen und die Heizungs-

daten von rund 1500 Kunden.  
Seine einzige Bedingung: Sauter 
sollte den letzten Mitarbeiter bis 
zu dessen Pensionierung weiter-
beschäftigen. Sauter schlug ein. 
Seit Juni 2009 ist Max Früh offi -
ziell im Ruhestand. Die GmbH hat 
er immer noch: Er nutzt sie für 
kleine Aufträge als Feuerungs-
kontrolleur und zahlt sich aus 
dem gestaffelt eintreffenden Ver-
kaufserlös eine Dividende aus.
 Jost Dubacher

Schlanke Übergabe Max Früh hat seine 
Kundendatei und seinen Servicewagen an 
einen jungen Kaminfegermeister verkauft.

Kaminfegergeschäft Max Früh

Max Früh: Jetzt widmet 
er sich der Bildhauerei, fährt 
Töff und gärtnert.
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PARTNER M&A - Unternehmensnachfolge

Analyse Strategie Bewertung Vermittlung Strukturierung Verhandlungen Verträge Closing

Abwicklung der Transaktion von A bis Z

Louis-Joseph Wyer, Rechtsanwalt / MBA INSEAD, Wyer & Partner, Baarerstrasse 2,

Postfach 1225, 6301 Zug, Tel. +41 41 720 47 57, lwyer@lawyers-wyer.ch

www.lawyers-wyer.ch

. .

Wissen schafft Werte

 « Bei wie vielen Schweizer Banken haften 
die Entscheidungsträger noch persönlich?»
In der Schweiz sind noch 13 Privatbanken tätig. Die geschäftsführenden Teilhaber dieser Banken 

haften persön lich und unbeschränkt mit ihrem Vermögen und können sich auch nicht über 

Déchargen der Verantwortung entziehen. Bei Wege lin & Co. Privatbankiers obliegt die Führung 

acht unbeschränkt haftenden Teilhabern :  Ein Bekenntnis gegenüber unseren Kunden.

Wissen schafft Werte. Deshalb sind wir bei Wegelin & Co. täglich auf der Suche nach Fragen und 

Antworten, die Sie als Anleger beschäftigen.
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Geldgeber mit Power  Externe Nachfolgen 
 werden oft von Beteiligungs gesellschaften 
 mitfi nanziert. Ihre Finanzkraft erschliesst 
 der Firma neue Handlungsspielräume. Der 
 Deal funktioniert aber nur, wenn Einigkeit 
 über die Strategie besteht. 

Verantwortung hat mit dem Finden von Ant-
worten zu tun. In Englisch oder Französisch 
wird dieser Gedanke noch klarer: «respons-
ability» oder «respons-abilité» bergen die bei-
den Wortstämme «Antwort» und «Fähigkeit», 
umschreiben also die Befähigung, auf Fragen in 
geeigneter Weise zu antworten. Für KMU-Fa-
milienunternehmen ist die Nachfolgeplanung 
eine solche Aufgabe, die es «de manière respon-
sable» anzugehen gilt.

Oft ist eine familienexterne Lösung für  
die Mehrheit der Stakeholder – einschliesslich  
der Mitarbeitenden, Kunden, Lieferanten, Stand-
ortgemeinden und verpfl ichteten «Kinder» – die 
verantwortungsvollere Möglichkeit. In  einem 
solchen Fall bietet sich die Übergabe der Eigen-
tümerschaft ans motivierte interne Kader (Ma-
nagement Buy-out) oder an interessierte exter-
ne Manager (Management Buy-in) an.

Im Vergleich zum angelsächsischen Ausland 
sind Nachfolgelösungen, die bisherige oder ex-
terne Führungskräfte zu Miteigentümern wer-
den lassen, im deutschsprachigen Europa eher 
untervertreten. Eine 2009 von Ernst & Young 
publizierte Studie zeigte indessen, dass das 
jährliche operative Gewinnwachstum solcher 

Firmen 15 Prozent betrug – bei kotierten Fir-
men waren es 11 Prozent. Die Beschäftigung 
stieg mit 5 Prozent ebenfalls um einen Prozent-
punkt stärker.

Ohne zusätzliche Finanzmittel sind die  zu 
Mitunternehmern aufsteigenden Führungs-
kräfte oder extern hinzukommenden Manager 
meist nicht in der Lage, vom verkaufsbereiten 
Alteigentümer Anteile zu einem marktkonfor-
men Preis zu übernehmen. Das ist eine Rolle, 
welche Beteiligungsfi rmen übernehmen.

 Management ist mitbeteiligt 

Durch die fi nanzielle Beteiligung des Manage-
ments und der Beteiligungsgesellschaft sind die 
wesentlichen Kräfte im Unternehmen gleichge-
richtet: Das operative Management, die in der 
Regel weiterhin am Unternehmen beteiligte und 
im Verwaltungsrat vertretene Familie und die 
Beteiligungsgesellschaft zielen alle auf den wirt-
schaftlichen Erfolg der Firma ab.  Darin liegt ein 
Hauptgrund für den Erfolg der Buy-outs.

Wie die oben erwähnte Studie zeigt, entwi-
ckeln sich Buy-outs dynamischer. Dies geht 
noch auf weitere Erfolgsfaktoren zurück, die 

Lukrativ
Für Private-Equity-Inves-
toren sind Nachfolge-
regelungen lohnend, denn 
sie bieten Wachstums-
chancen in Firmen mit be-
stehendem Marktzugang. 
Viele PE-Fonds, vor allem 
die grösseren, sind des-
halb auf MBO/MBI aus-
gerichtet und adressieren 
ausdrücklich abgabe-
willige Eigner. Allein in 
den ersten Monaten des 
Jahres 2010 haben die 
Credit-Suisse-Tochter SVC 
AG für KMU Risikokapital, 
die St. Galler BrainsToVen-
tures sowie die Orlando 
Management AG neue 
Mittel in Millionenhöhe 
für Nachfolgeregelungen 
bereitgestellt. 

Hintergrund



  43

Fokus

eine Beteiligungsgesellschaft einbringen kann: 
Sie verfügt über langjährige Erfahrung in Ma-
nagement-Zusammensetzung und Strategiede-
fi nition sowie deren Umsetzung. Bei Bedarf 
kann das Beteiligungsunternehmen auf ausge-
wiesene Branchenkenner und einen bewährten 
Beraterstab zurückgreifen. Dadurch kommt in 
vielen, zuvor zwar erfolgreichen, aber doch 
eher im gewohnten Rahmen verhafteten Ge-
sellschaften ein langfristig wichtiger Dynami-
sierungsprozess in Gang: etwa Optimierungen 
der Prozesse, eine raschere Internationalisie-
rung, Arrondierungen des industriellen Porte-

feuilles über Abspaltungen und über Neuzu-
käufe von Tätigkeiten. Das Ziel von solchen 
strategischen Schritten ist stets die langfristig 
aussichtsreichste Positionierung der Gesell-
schaft im Markt.

 Zeitlich begrenztes Engagement 

Eine Beteiligungsgesellschaft ist ein strategi-
scher Unternehmenspartner respektive Unter-
nehmer auf Zeit. Für frühere Eigentümer, deren 
Familien ein Unternehmen womöglich über 
Generationen geführt haben, ist dies eine un-
vertraute Vorstellung. Das zeitlich begrenzte 
Engagement ist jedoch ein wichtiger Antrieb bei 
der Strategieumsetzung. Der Zeithorizont ist 
mit durchschnittlich vier bis sechs Jahren be-
grenzt: Ist das nächste Kapitel in der Firmenge-
schichte geschrieben, die neue Positionierung 
erreicht, dann soll und will sich das Beteili-
gungsunternehmen vom Engagement trennen 
und sich Aufgaben in anderen Gesellschaften 
zuwenden. Die erfolgreiche, wertsteigernde 
Entwicklung des Unternehmens ermöglicht es, 
auf dem eingesetzten Eigenkapital einen Ge-
winn zu erzielen.

Eine klassische Ausstiegsoption einer Betei-
ligungsgesellschaft erfolgt über einen Börsen-
gang. Möglich ist auch die Weitergabe des 
 Aktienpakets an industrielle Investoren oder 
ein anderes Beteiligungsunternehmen oder ein 
«family offi ce». Der mit dem Anteilsverkauf 
 angestrebte Gewinn ist die Rendite, welche die 
 intensive und mit Risiko behaftete unternehme-
rische Begleitung respektive Investition nach 
erfolgreicher Realisation abwirft.

Die Beteiligungsgesellschaften 
können durch ihre Erfahrung 
und ihr Know-how meist einen 
Dynamisierungsprozess in Gang 
bringen, der für die Unternehmen 
langfristig wichtig ist.

Tobias Ursprung
Partner von Capvis Equity Partners, Zürich
www.capvis.ch

Tipps für Unternehmenseigner 
Wenn eine  Beteiligungsfi rma 
für die Nach folgeplanung 
zugezogen wird, gilt, es einige 
Regeln zu beachten.

Ein Private-Equity-Haus kann den Fortbestand eines KMU 
und dessen Arbeitsplätze sichern. Ziel von Private Equity ist 
die nachhaltige Wertsteigerung des Unternehmens. Ein posi-
tiver Aspekt sowohl für Verkäufer, Firma und deren Manage-
ment. Letzteres beteiligt sich normalerweise an der Transak-
tion und kann damit auch am künftigen Erfolg partizipieren.

1. Engagieren Sie frühzeitig einen Berater
Ein Unternehmen zu verkaufen gehört nicht zu den Kernkom-
petenzen von Unternehmern. Um ein gutes Verhandlungs-
ergebnis und damit einen fairen Preis zu erzielen, ist der Bei-
zug eines externen Beraters empfehlenswert. Ansonsten ist 
die Gefahr gross, dass der Verkauf scheitert oder ein Vertrag 
 unterzeichnet wird, bei dem nicht alle wichtigen Interessen 
gebührend berücksichtigt werden.

2. Verkaufen Sie eine Mehrheit 
Ein Private-Equity-Investor sucht die Mehrheit und damit die 
Kontrolle über eine Firma – das ist normal und meist bedingt 
durch sein Fondsreglement. Falls es zu Beginn nur zu einem 
Teilverkauf kommt, müssen Sie den Restverkauf bereits in die-
sem Stadium regeln und messbare Fixpunkte als Beurteilungs-
grundlage akzeptieren. 

3. Verkaufsprozess dominiert das Tagesgeschäft
Bereiten Sie sich gut und mit einer umfassenden Dokumen-
tation auf die Verkaufsgespräche vor. Denn eines ist klar: Das 
Tagesgeschäft rückt während dieser Phase in den Hinter-
grund. Darum gilt es, den Prozess rasch voranzutreiben, auch 
wenn er in jedem Fall zeitintensiv ist.

4. Führungsstruktur und Schlüsselmitarbeiter
Mit dem Abgang des Chefs kann ein Vakuum entstehen. Wir-
ken Sie diesem mit der Schaffung einer starken zweiten Füh-
rungsstufe entgegen. Fördernd für Eigenverantwortung und 
Karrierechancen Ihrer Führungskräfte wirkt auch die fi nan-
zielle Beteiligung am Unternehmen. Seien Sie im  Interesse 
der Firma nicht kleinlich. Stabile Organisation und kompeten-
tes Management werden beim Verkauf gut bezahlt!

5. Lassen Sie los! Sofort!
Mit dem Verkauf verliert der vormalige Patron seine domi-
nante Stellung in einer Gesellschaft. Lassen Sie deshalb 
rasch los, auch wenn das schwierig ist, denn durch die neu-
en  Eigentümer wird auf jeden Fall ein Wandel stattfi nden.

Werner Schnorf und Andreas Ziegler
Zurmont Madison Private Equity, Zürich
www.zurmontmadison.ch

Private Equity
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Schrittweise Nachfolgeregelung  Der Verkauf 
 eines Minderheitsanteils an einen professio - 
 nellen Investor ist eine unkonventionelle 
  Lösung. Ist das Aktionariat zersplittert, kann 
 sie aber viel Konfl iktpotenzial beseitigen. 

In der Diskussion zum Thema Nachfolgerege-
lungen steht sehr oft der vollständige Verkauf 
eines Unternehmens im Vordergrund, obwohl 
in der Praxis überwiegend Situationen anzu-
treffen sind, in denen sich eine schrittweise 
Nachfolgeregelung empfi ehlt und ein Verkauf 
von Minderheitsanteilen notwendig wird. Zwei 
typische Beispiele:

Vor 15 Jahren engagierten sich fünf leitende  –
Mitarbeiter im Rahmen eines Management 
Buy-out. Zwei Gründungsmitglieder sind 
mittlerweile über 60 Jahre alt und streben 
einen schrittweisen Rückzug aus dem Un-
ternehmen und damit einen Verkauf ihrer 
Anteile an. Die drei jüngeren Mitinhaber 
wollen noch weitere zehn Jahre aktiv in der 
Firma tätig bleiben. Der Ertragswert der 
profi tablen Firma ist wie der Substanzwert 
wegen thesaurierter Gewinne relativ hoch. 
Weil die drei Gründer sich nicht erneut ver-
schulden wollen, wird der Verkauf einer 
Minderheitsbeteiligung an einen externen 
Käufer geprüft.
Ein Familienunternehmen in dritter Gene- –
ration hat mehrere Familienstämme als Ak-
tionäre mit unterschiedlichen Interessen. 
Die einen Familienmitglieder sind teilweise 
im Unternehmen operativ engagiert und 
wollen in die Marktexpansion nach Asien 
investieren, während die anderen alters-
bedingt nicht mehr aktiv sind und als Ak-
tionäre lieber höhere Dividendenzahlungen 
anstreben. Der Interessenkonfl ikt droht das 
Familienunternehmen zu blockieren, so 
dass sich ein Verkauf einer Minderheits-
beteiligung als Lösung aufdrängt.

 Geringere Verschuldung als Vorteil 

Darüber hinaus bietet eine schrittweise Nach-
folgeregelung bei mittelgrossen und grösseren 
 Unternehmen einen Vorteil gegenüber dem 
 Gesamtverkauf. Diese Firmen sind für poten-
zielle Nachfolger aus der Familie oder dem 
 bestehenden Management meist unerschwing-
lich. Eine mit Eigenkapital fi nanzierte Minder-
heitsbeteiligung kann dazu beitragen, dass eine 
zu hohe Verschuldung des Nachfolgers respek-
tive des Unternehmens verhindert wird und 
trotzdem ein fairer Kaufpreis resultiert. Mit ge-

nügend Liquidität können auch Akquisitions- 
oder Investitionschancen rasch genutzt werden.

Auf der anderen Seite stellen sich aber auch 
Herausforderungen beim Verkauf einer Min-
derheitsbeteiligung. Deswegen ist in diesen 
Fällen ein rechtzeitiger Beginn der Planung 
 besonders wichtig. Ausstiegswillige Aktionäre 
sollten das Gespräch mit ihren Mitaktionären 
frühzeitig suchen. Konkret machen zwei Fakto-
ren den Verkauf einer Minderheitsbeteiligung 
komplexer und zeitaufwendiger:

Auf Seite der bestehenden Eigner sind die  –
Interessen unterschiedlich. Insbesondere 
ist für die verkaufenden Aktionäre der Ver-
kaufspreis nicht unwichtig, derweil die ver-
bleibenden Aktionäre nach dem optimalen 
Partner für die zukünftige Zusammenarbeit 
suchen. Für diese Interessen divergenz muss 
eine faire Lösung gefunden werden.
Es muss ein Käufer gefunden werden, der  –
zum einen keine Mehrheitsbeteiligung an-
strebt und der zum anderen die Weiter-
entwicklung des Unternehmens mitträgt. 
Sowohl strategische Käufer als auch insti-
tutionelle Finanzinvestoren wollen in der 
Regel eine substanzielle Mehrheit am Un-
ternehmen erwerben und fallen deswegen 
als Käufer aus. Zudem muss der Käufer 
unternehmerische Werte teilen und bereit 
sein, Investitionen in Forschung und Ent-
wicklung sowie in Anlagen zu tätigen.

Ist ein Käufer gefunden, müssen Strategie und 
zukünftige Unternehmensentwicklung gemein-
sam defi niert und die Kooperation des Aktio-
närskreises im  Rahmen  einer klaren Strategie 
und Corporate Governance geregelt werden. 
Erforderlich sind ein Businessplan sowie der 
Abschluss eines Aktionärsbindungsvertrages, 
welcher gewisse Minderheitsrechte einräumt, 
die Zusammenarbeit im Verwaltungsrat festlegt 
und die zukünftige Rollenverteilung defi niert. 
Sollte es nicht das Ziel sein, das Unternehmen 
in absehbarer Zeit zu verkaufen oder einen 
Börsengang anzustreben, ist eine klare Investi-
tions- und Dividendenpolitik zu defi nieren.

Daniel Kusio
BV Partners AG
www.bvpartners.ch

Gestreutes 
Eigentum 

Nur eine Minderheit der 
Schweizer Unternehmen 
befi ndet sich in der Hand 
eines einzigen Inhabers. 
Eine Studie des Center for 
Family Business der Uni-
versität St. Gallen und der 
Beratungsgesellschaft 
PWC kam zum Schluss, 
dass nur 28,7 Prozent 
 einem Alleininhaber gehö-
ren. Mehr als die Hälfte 
aller Schweizer Firmen, 
genau 54,5 Prozent, wei-
sen zwei bis vier Besitzer 
auf. Gut 11 Prozent der 
Unternehmen sind in der 
Hand von fünf bis zehn 
Aktionären. Knapp 6 Pro-
zent befi nden sich sogar 
im Besitz von mehr als 
zehn Eigentümern.

Hintergrund
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The undersigned acted as
lead advisor to the seller

has sold its 45%-shareholding in  
Fricompost SA to

Axpo Kompogas AG

The undersigned acted as
lead advisor to the buyer

has acquired

The undersigned acted as
financial advisor to the buyer

entered in a strategic alliance by  
acquiring a 20% stake of 

The undersigned acted as 
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has joined the 

The undersigned acted as
lead advisor to the buyer

Cross Equity

has acquired 

The undersigned acted as
lead advisor to the buyer

TCFG advised a 

Private Investor 

in a minority transaction Medisupport network

Trotz weiterhin anspruchsvollen Marktbedingungen ist es uns auch im ersten Halbjahr 2010 gelungen, 
eine stattliche Anzahl von Transaktionen abzuschliessen – mit Professionalität, Hartnäckigkeit und 
Kreativität.

Sprechen auch Sie mit dem führenden unabhängigen M&A-Berater der Schweiz!
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Obwalden – Ihr intelligenter 
Anschluss an Europa
Mit einer tief verwurzelten, politisch stabilen Geschichte hat es 
Obwalden geschafft, einen lebendigen und offenen Wirtschaftsraum 
zu gestalten. Die vorhandenen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen 
bieten viel Raum für private wie auch unternehmerische Investitionen. 
Hier im Herzen der Schweiz gelegen, finden Sie einen der tiefsten 
Gewinnsteuersätzen Europas und mit der Flat Rate Tax auch optima-
le Rahmenbedingungen zum Leben. 

Kanton Obwalden – Ihr Standort im Herzen der Schweiz – 
im Zentrum Europas.

in Obwalden Tel. +41 41 660 90 66
Standort Promotion Fax +41 41 660 90 69
Dorfplatz 1 www.iow.ch
CH–6060 Sarnen info@iow.ch

Wir kaufen Nachfolgefälle:
–	«Perlen»	mit	Schönheitsfehler	
sowie	Spezialsituationen
–	CHF	10	bis	500	Mio.	Umsatz
–	starke	Marktposition

Sie profitieren von:
–	Geschwindigkeit	
Viele	Trans	aktionen	innerhalb	
zwei	Monaten	ab	Erstkontakt	
abgeschlossen
–	Sicherheit	
Die	meisten	Trans	aktionen	ohne	
Bankkredit	oder	Finanzierungs-
vorbehalt	durchgeführt
–	Pragmatismus
	 .	 Eingeschränkte	Garantien
	 .	 Schnelle	Entscheidungen
	 .	 Fokussierte	Due	Diligence
–	Präsenz	
vor	Ort	in	der	Schweiz

Grosshandel	und	Vertrieb
von	Chemikalien

Direktvertrieb	von	Weinen
und	verwandten	Produkten

Möbelwerk

Schiffbau

Orlando Management Schweiz AG
Pfingstweidstrasse 60, 8005 Zürich
Telefon 044 271 55 50, Telefax 044 271 55 54
info@orlandofund.ch, www.orlandofund.ch
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Gemischtes Doppel 
 Vielen potenziellen 
 Nachfolgern fehlen 
 die fi nan ziellen Mittel 
 für den Firmenkauf. 
 Eine Alternative ist 
 das Zusammengehen 
 mit einer Industrie- 
 holding. Ein Beispiel. 

Fachlich und menschlich geeignete Nachfolger 
zu fi nden ist ebenso schwierig wie die Siche-
rung der dazu passenden Finanzierung. Gerade 
jüngere Nachfolger verfügen oft nicht über die 
nötigen Mittel, um den geforderten Kaufpreis 
zu bezahlen. Falls keine Lösung gefunden wird, 
besteht die Gefahr der Schliessung der Firma 
oder deren Integration in ein grösseres Unter-
nehmen. So können mittelfristig das Know-how 
und die qualifi zierten Arbeitsplätze verloren 
gehen oder werden ins Ausland verlagert.

Von dieser Problematik sind insbesondere 
Unternehmen der produzierenden Industrie 
betroffen, allen voran die in Nischenbereichen 
tätigen «Perlen der Schweizer Industrie». Diese 
KMU verfügen oft über eine beträchtliche Sub-
stanz und Ertragsstärke. Sie sind in der Regel zu 
teuer für die Übernahme durch eine Einzelper-
son, jedoch zu klein und daher unattraktiv für 
klassische Investmentfi rmen.

 Alternative «Industrieholding» 

Eine Chance ist eine weitgehende Eigenkapi-
talfi nanzierung mit Unterstützung einer unter-
nehmerisch agierenden Industrieholding. Da 
will zum Beispiel ein Unternehmer mit 65 seine 
Firma verkaufen. Zwei seiner Mitarbeiter wä-
ren interessiert, den Betrieb zu übernehmen. 
Aber der geforderte Verkaufspreis liegt jenseits 
ihrer fi nanziellen Möglichkeiten, zumal für die 
weitere Entwicklung des Unternehmens eben-
falls Mittel benötigt werden.

In einem solchen Fall kann eine unterneh-
merisch agierende Industrieholding die folgen-
de Lösung anbieten: Die Gruppe übernimmt 
80 Prozent der Aktien vom Firmeneigner, die 
beiden Nachfolger je 10 Prozent, wobei eine 
spä tere Mehrheitsbeteiligung der Nachfolger 
möglich bleibt. Der Verkäufer sichert somit die 
Zukunft seines Lebenswerks und die damit 

 verbundenen Arbeitsplätze. Zudem realisiert 
er  einen guten Verkaufspreis inklusive eines 
steuer freien Kapitalgewinns. Wenn er will, in-
vestiert er einen Teil des Erlöses in Aktien der 
Industrieholding und bleibt damit indirekt an 
seiner Ex-Firma beteiligt. Als neuer Aktionär 
nimmt er Einsitz im Beirat der Gruppe und 
stellt so seine langjährige Erfahrung und sein 
Wissen allen Unternehmen zur Verfügung, an 
denen die Holding beteiligt ist.

Auch die Nachfolger profi tieren, denn sie 
müssen sich nicht gross verschulden. Sie leiten 
nun autonom ihre Firma und haben erst noch 
einen starken Partner, der sie in strategischen 
Belangen unterstützt. Dank dem bei der Hol-
ding gebündelten Know-how können Prozesse 
optimiert werden, um gesundes Wachstum zu 
erzielen und letztlich zum Wohle aller die nach-
haltige Wertschöpfung zu gewährleisten.

Wenn ein Unternehmer an einen 
Verkauf denkt, sollte er die wesent-
lichen Aspekte seiner Firma do-
kumentieren können. Dadurch 
wird informelles, personenabhän-
giges Wissen für Dritte nachvoll-
ziehbar. Drei Aspekte stehen im 
Vordergrund.

1. Finanzielle Führungs-
instrumente: 
Detaillierte Zahlen wie Deckungs-
beiträge und Margen, aufgeschlüs-
selt nach Produkten und im Zeit-
verlauf sind ein Muss. Genauso wie 
eine aussagekräftige Cash-Flow-
Rechnung. Mit  einer einfachen, 
vom Buchhalter abgesegneten 
Jahresbilanz ist es nicht getan.

2. Operative Leistungs-
indikatoren: 
Gute Unternehmer führen nicht 
über Finanzen allein. Wie entwi-
ckeln sich die Marktanteile? Wie 
zufrieden sind die Kunden? Wie 
hoch ist die Personalfl uktuation? 
Wie hoch ist die Ausschussrate in 
der Produktion? Ein verkaufswilli-
ger Unternehmer muss diese Fra-
gen beantworten können.

3. Weitere wesentliche 
Informationen:
Welche weiteren wichtigen Infor-
mationen braucht ein Nachfolger? 
Die einschlägigen Dossiers könn-
ten sein: Verträge mit Lieferanten 
und Kunden, Eintragung und Ver-
waltung des Geistigen Eigentums 
(Patente, Marken etc.), Dokumen-
tation essenzieller Produktionsab-
läufe oder Technologien. Hier ist 
die Urteilskraft des Unternehmers 
gefragt darüber, was die wirklich 
wesentlichen Informationen sind, 
die dann auch dokumentiert wer-
den müssen.

Generell wichtig ist: Nur ein prag-
matisches Vorgehen führt zum 
Ziel. Ein bürokratischer Papiertiger 
ist unnötig. Was der Nachfolger 
braucht, sind die essenziellen Infor-
mationen über das Unternehmen. 
Das macht das Verkaufsobjekt 
 attraktiver. Dadurch kann letztlich 
sogar ein höherer Verkaufspreis er-
zielt werden.

Karl Spielberger
Managing Partner, 
Orlando Management Schweiz AG
www.orlandofund.com

Transparenz Klare Strukturen und 
gut dokumentierte Abläufe sind 
die Basis für einen Firmenverkauf.

Unternehmensdokumentation

Sten Schreiber
Geschäftsführer ABTell Wertschöpfungs AG, Cham ZG
www.abtell.ch
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Fokus

Abgesichert ins Alter Viele Unternehmer 
 vernachlässigen die private Vorsorge. Ein 
 Finanzplan schafft Orientierung. 

Gemäss Studien der Universität St. Gallen räu-
men zahlreiche Unternehmer bei der Nachfol-
geregelung dem langfristigen Fortbestand ihres 
Betriebs und der Erhaltung der Arbeitsplätze 
erste Priorität ein. Weniger Bedeutung haben 
für sie die persönlichen Bereiche. Dies mag da-
mit zusammenhängen, dass Unternehmer im 
Arbeitsalltag (zu) wenig Zeit haben, sich mit 
komplexeren, längerfristigen privaten Angele-
genheiten zu befassen. Oder sie fühlen sich in 
geschäftlichen Dingen kompetenter als bei pri-
vaten Themen wie Ehe- und Erbrecht, Wert-
schriftenanlagen und Steuern. Um den Betrieb 
weiterzuentwickeln, sind sie bereit, bei der Le-
bensqualität deutliche Abstriche hinzunehmen.

Häufi g vernachlässigen Unternehmer aber 
auch die private Vorsorge: Laut der Studie hat 
rund die Hälfte der befragten Firmeninhaber 
ihre  Altersvorsorge nicht geregelt, bei den über 
65-Jährigen ist es noch immer ein Drittel.

Doch beim Rückzug aus dem Unternehmen 
verliert der Firmeneigner sein regelmässiges 
 Erwerbseinkommen. An dessen Stelle treten im 
optimalen Fall eine Rente oder Kapitalauszah-
lung aus der 2. Säule sowie die AHV-Rente. Da 

aber oftmals die AHV die einzige Einnahme-
quelle darstellt, liegt die grosse Herausforderung 
in der langfristigen Sicherstellung des Lebens-
unterhalts aus dem vorhandenen Vermögen.

 Finanzierung des Lebensabends 

Neben verschiedenen Optimierungsmöglich-
keiten im Bereich der 2. und 3. Säule steht eine 
seriöse und den Bedürfnissen des Unterneh-
mers entsprechende Anlagestrategie im Zent-
rum. Folgende Faktoren haben einen grossen 
Einfl uss auf die optimale Anlagestrategie:

 das zur Verfügung stehende Kapital –
allfällige Renten –
die erwarteten langfristigen Kosten für den  –
Lebensunterhalt pro Jahr
die erwarteten mittel- bis langfristigen  –
 liquiditätswirksamen Investitionen (etwa 
Reno vation des Eigenheims, Amortisation 
von Hypotheken)
die eigene Risikofähigkeit (wie viel Risiko  –
kann man eingehen?)
die eigene Risikotoleranz (wie viel Risiko  –
will man eingehen?)
das Alter und die Lebenserwartung –

Ein Bankberater wird aufgrund dieser Infor-
mationen und eines Finanzplans die optimale 
Anlagestrategie für den Lebensabend herleiten. 
Generell wird kurz- bis mittelfristiger Liquidi-
tätsbedarf in risikoarme Anlagekategorien mit 
dementsprechend tieferen Rendite erwartungen 
(Geldmarkt, Obligationen, vorwiegend lo kale 
Währung) investiert. Langfristiger Liquiditäts-
bedarf kann auch in Anlagekategorien mit hö-
herem Risiko-/Renditeprofi l angelegt werden.

Langfristig wird ein kontinuierlicher Vermö-
gensverzehr angestrebt, der aber trotzdem ein 
genügend grosses Liquiditätspolster bis ins 
hohe Alter sicherstellen soll. Regelmässig wer-
den die Anlagestrategie überprüft und allfällige 
Anpassungen vorgenommen. In der Tendenz 
werden mit zunehmendem Alter Risiken redu-
ziert, da der Anleger mit dem fortschreitenden 
Verzehr des Wertschriftendepots weniger Wert-
schwankungen in Kauf nehmen kann.

Markus Kumschick
Mitglied der Direktion, 
Leiter Finanz- und Vorsorgeberatung

Cyrill Huser
Mitglied der Direktion, Anlageberatung 
und Vermögensverwaltung
Wegelin & Co., www.wegelin.ch

, Vermögensdiversifi kation Wie 
gross ist der Anteil des Unternehmens 
am Gesamtvermögen? Besitze ich 
 Immobilien? Habe ich Ersparnisse?

, Pensionskasse Wie sieht meine 
 Altersvorsorge aus? Habe ich eine 
 Säule 3a und eine Pensionskasse? 
 Beziehe ich meine Pensionskasse  in 
Renten- oder Kapitalform? Nutze  
ich die steuerlichen Optimierungen 
innerhalb der 2. und 3. Säule?

, AHV-Rente Werde ich bei Erreichen 
des Pensionierungsalters eine volle 
AHV-Rente erhalten? Habe ich Bei-
tragslücken, etwa wegen Auslandsauf-
enthalten? Sollte ich meine AHV-Rente 
vorbeziehen oder hinausschieben?

, Eherecht In welchem Güterstand bin 
ich? Habe ich einen Ehevertrag abge-

schlossen? Sind die getroffenen 
Verein barungen noch sinnvoll?

, Erbrecht Habe ich ein Testament 
 geschrieben oder einen Erb vertrag 
abgeschlossen? Sind die ge troffenen 
Ver einbarungen noch sinnvoll? Ist 
der überlebende Partner/Partnerin 
 fi nanziell ab gesichert?

, Lebensunterhalt Wie fi nanziere 
ich nach Wegfall meines Einkommens 
den Lebensunterhalt? Reichen 
Ver mögen oder Rente langfristig, um 
die Kosten zu decken? Habe ich 
die  rich tige Anlagestra tegie bei den 
 Finanzanlagen?

,  Perspektiven Privatleben Habe 
ich Hobbys oder neue Betätigungs-
felder und einen  Tagesablauf für
die Zeit nach meiner Pensionierung?

Checkliste

Privatvermögen Die wichtigsten 
 sieben Punkte, die bei der Planung 
zu beachten sind.
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ABTell Wertschöpfungs AG
Zukunftssicherung, Wachstum und nachhaltige Wertschöpfung
für erfolgreiche, innovative KMU-Perlen der Schweizer Industrie

Fest verankert in der Schweiz – offen für die ganze Welt

Für Unternehmer:

•	 Zukunftssicherung	des	Lebenswerkes
•	 Erhalt	der	Arbeitsplätze	in	der	Schweiz
•	 Bei	Verkauf:	steuerfreier	Kapitalgewinn
•	 Möglichkeit,	weiterhin	direkt	oder	indirekt	
	 am	Unternehmen	beteiligt	zu	sein
•	 Möglichkeit,	im	Beirat	Einsitz	zu	nehmen

Für Nachfolger:

•	 Beteiligung	als	Mitunternehmer
•	 Finanzierung	auf	100	%	Eigenkapitalbasis
•	 Autonome	operative	Leitung	der	Firma
•	 Erfahrungsaustausch:	Know-how	Transfer		
	 mit	anderen	Unternehmern	der	ABTell
•	 Aktive	Unterstützung	auf	Gruppenebene

ABTell Wertschöpfungs AG

•	 unternehmerische	Ausrichtung
•	 Förderung	von	Schweizer	KMU
•	 Förderung	des	Unternehmertums
•	 Moralisch-ethische	Grundwerte
•	 Auch	Investoren	willkommen!

Besuchen	Sie	unsere	Informationsanlässe	
(siehe	www.abtell.ch):

«Nachhaltige Wertschöpfung für KMU»

Auf Wunsch stehen wir gerne für ein
persönliches Gespräch zur Verfügung

ABTell Wertschöpfungs AG
Alte	Steinhauserstrasse	1
6330	Cham

Telefon	044	711	90	70
info@abtell.ch
www.abtell.ch

Bestehende Werte erhalten,
neue schaffen
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Nachfolgefragen sind  Vertrauenssache.
Sichern Sie die Zukunft Ihres Unternehmens gemeinsam mit einem erfahrenen Partner. Wir  beteiligen 
uns im Zuge von Nachfolge- und Buyout-Lösungen an mittelständischen Unternehmen aus dem  
Industrie-, Konsumgüter- und Dienstleistungsbereich. Als aktive Partner des Managements denken 
und handeln wir nachhaltig.

Auswahl unserer Referenzen:

DIE SCHWEIZER PARKETTMACHER

Zurmont Madison Management AG
Eisengasse 16, CH-8008 Zürich
Telefon: +41 (0)44 267 5000

www.zurmontmadison.ch

Zurmont_V1.indd   1 16.09.10   07:44

Innovation - Ihre Zukunft:
Als Entscheidungsträger eines internationalen Unternehmens 
agieren. Verantwortung bei der Entwicklung und Erschliessung 
neuer Produkte und Märkte übernehmen. An der nachhaltigen 
Entwicklung eines jungen Unternehmens aktiv mitarbeiten. Als 
Unternehmungsberater oder Kader im Finanzsektor KMU und 
Familienunternehmen betreuen. Eines Tages eine eigene 
Unternehmung gründen und führen …

Falls Sie Ihre berufliche Zukunft in einem derartigen Umfeld 
sehen, bieten wir Ihnen den passenden international orienti-
erten Studiengang:

Master of Science 
in Business Administration HES-SO

Major in Entrepreneurship
(Innovation & Growth)

Weitere Informationen:
Hochschule für Wirtschaft
Chemin du Musée 4
1700 Freiburg
026 429 63 76 | entrepreneurship@hefr.ch

www.master-entrepreneurship.ch
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Service Nachfolgeplanung  Die Übergabe  
 der eigenen Firma an den oder die  
 Nachfolger ist das letzte grosse Projekt  
 einer Unternehmerkarriere. Damit  
es gelingt, muss es gut vorbereitet sein.  
 Ein Vademecum für den Weg in den  
 sicheren Ruhestand. 

 Nachfolgeplanung 51

Was Unternehmerinnen und  
Unternehmer wissen müssen.
Einfach ist es nicht, an der eigenen Ablösung zu arbeiten und das Lebenswerk  
aufzugeben. Es braucht vielmehr innere Überwindung; und dies mitunter  
über Jahre hinweg. Umso wichtiger ist es, folgende sechs Punkte im Auge zu 
haben: 

 Rechtzeitiger Start 
Neben der gewöhnlichen Planung und der Auswahl eines Nachfolgers fallen 
insbesondere gesetzliche Sperrfristen bei vorgängigen Umstrukturierungen  
ins  Gewicht. Zudem sollten auch unvorhergesehene Ereignisse (z. B. das Aus-
scheiden eines potenziellen Nachfolgers) einkalkuliert werden. Der gesamte 
 Nachfolgeprozess kann bis zu zehn Jahre dauern.

«Fächer öffnen» 
Nicht immer ist die beste Lösung auch die naheliegendste oder lässt sich  
die bevorzugte Lösung wirklich realisieren. Für eine erfolgreiche Nachfolge-
planung sollten deshalb alle Optionen geprüft werden.

 Umfassende Planung 
Eine ganzheitliche Planung verhindert unliebsame Überraschungen und 
 kostspielige Umwege.

 Einbezug von Beratern und Spezialisten 
Externe Personen bringen nicht nur ihr Know-how, sondern auch ihre 
 objektive Sichtweise in den Nachfolgeprozess ein.

 Berücksichtigung der Emotionen aller Beteiligten 
Die Nachfolge ist besonders für den Unternehmer hoch emotional. Aber auch 
die Nachfolger, insbesondere wenn es sich dabei um die Kinder des Unter-
nehmers handelt, sind vor Emotionen nicht gefeit. Das Bewusstsein eigener   
und fremder Emotionen verhindert unnötige Missverständnisse, welche   
im schlimmsten Fall den Nachfolgeprozess zum Scheitern bringen können.

Initialisierung Vorbereitung Überleitung UmsetzungOptionen
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Initialisierung
Für eine erfolgreiche Nachfolgeregelung ist zentral, dass bereits zu Beginn die richtigen Weichen gestellt  
werden. Dazu müssen aber die Bedürfnisse sowohl der Unternehmung als auch des Unternehmers frühzeitig 
abgeklärt werden.

Optionen
In einem zweiten Schritt geht es darum, anhand der gestellten Anforderungen die verschiedenen Möglichkeiten 
aufzuzeigen, um eine massgeschneiderte Nachfolgelösung überhaupt erst zu ermöglichen. Dies umfasst  
neben verschiedenen Nachfolgeoptionen auch den Einbezug weiterer Rechtsgebiete, insbesondere des Familien- 
und Erbrechts. Wichtig ist für den Unternehmer, dass er den Fächer öffnet und auch nicht naheliegende  
Optionen in die Betrachtungen einbezieht. Spätestens zu diesem Zeitpunkt sollten (interne oder externe) Spe-
zialisten der einzelnen Fachbereiche in  die Nachfolgeplanung einbezogen werden.

1.

Fragekatalog

Rahmenbedingungen Welche Eckpunkte werden aufgrund der Familie, Vorsorge und Erbfolge vorgegeben?
Es empfiehlt sich, für diese Bereiche eine umfassende Strategie zu entwickeln.

Vorgaben für  
die Weiterführung  

des Unternehmens

Neben der Auflistung, welche strategischen, kulturellen und organisatorischen Vorgaben zu erfüllen sind, 
müssen auch Prioritäten gesetzt werden: Welche Vorgaben sind zwingend zu erfüllen, welche  
wünschenswert?

Einzubeziehende  
Anspruchsgruppen

Welche Anspruchsgruppen wie Unternehmer, Partner/in, Kinder, Schwiegersöhne/-töchter, Verwaltungs-
rat, Management, Mitarbeitende und Geschäftspartner wollen/müssen Sie in die Nachfolgeplanung  
einbeziehen? Wann und in welcher Funktion sollen sie einbezogen werden? 

Einzubeziehende Dritt-
personen (externe Berater)

Vergessen Sie nicht, dass bei einer umfassenden Nachfolgeplanung neben unternehmerischen auch 
 familien-, erb- und steuerrechtliche Probleme sowie solche der persönlichen Vorsorge zu lösen sind. 
 Überlegen Sie sich bereits frühzeitig, was für externe Fachkräfte Sie zu welchem Zeitpunkt beiziehen wollen.

Zeitplan mit Meilensteinen Erstellen Sie einen Zeitplan für den Nachfolgeprozess: Bis wann müssen welche Entscheidungen gefällt 
 werden, zu welchem Zeitpunkt müssen gewisse Entwicklungen abgeschlossen sein?

Anforderungsprofil  
des zukünftigen  

Geschäftsführers

Neben den fachlichen Anforderungen stellt sich insbesondere auch die Frage, über welchen Hintergrund   
der neue Geschäftsführer verfügen muss. Ist es ein bisheriger Kadermitarbeiter oder soll es eine externe 
 Führungskraft sein, die neue Impulse bringt?

Anforderungsprofil des 
 zukünftigen Eigentümers

Soll der Betrieb in Familienhand bleiben oder wird das Unternehmen an Dritte verkauft?

Persönliche Zukunft Wie sieht Ihre persönliche Zukunft aus? Welche Rolle haben Sie weiterhin im Unternehmen,   
welche Betätigungsfelder stehen Ihnen nach der Umsetzung zur Verfügung?

2.

Nachfolgeoptionen

FamilienexternFamilienintern

Nachkommen Andere (z. B. 
Partnerin, Verwandte)

Management 
Buy-out (MBO)

Management 
Buy-in (MBI)

Verkauf an strate-
gischen Investor

Verkauf an 
Finanzinvestor

Börsengang 
(IPO)

Share-Deal Asset-Deal

Beim Share-Deal werden die Beteiligungsrechte (Aktien, Stamman-
teile) einer Unternehmung übertragen, die Gesellschaft selber bleibt 
unberührt. Entsprechend kann diese Übertragungsform nur gewählt 
werden, wenn die Unternehmung im Rahmen einer Kapitalgesell-
schaft (oder Genossenschaft) betrieben wird.
Der Share-Deal wird durch die korrekte Übertragung der Beteili-
gungspapiere (Übergabe, ggf. Indossament und/oder Zustimmung 
der Gesellschaft) vollzogen. Da bei den Unternehmens-Aktiven  
kein Eigentümerwechsel stattfindet, sind kein Grundbucheintrag 
oder ähnliche Vorkehrungen notwendig.

Ein Asset-Deal erfolgt bei Übertragung von Personengesellschaften; 
kommt im Einzelfall auch bei Kapitalgesellschaften zur Anwendung. 
Beim Asset-Deal erfolgt der Verkauf durch die Veräusserung  
sämtlicher Wirtschaftsgüter (Assets) der Firma. Die Aktiven und  
Passiven werden im Rahmen der Singularsukzession (Einzel-
rechtsnachfolge) einzeln übertragen. Bei Grundstücken muss die 
Übertragung öffentlich beurkundet werden; bei übrigen Gütern  
und Verbindlichkeiten genügt einfache Schriftlichkeit. Vertraglich  
zu regeln ist die Haftung für Unternehmensverbindlichkeiten  
durch den Erwerber oder den Veräusserer.
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Familien- und Erbrecht
Spätestens wenn es um eine familieninterne Nachfolge geht, sollten das übergebende wie auch das  
übernehmende Unternehmer-Ehepaar ihre persönlichen Verhältnisse in einem Ehe- und Erbvertrag klar regeln. 
Diese Verträge ermöglichen eine von der gesetzlichen Ordnung abweichende Regelung. Das schafft  
beim  späteren Erbgang klare Verhältnisse und vermeidet unnötige Streitigkeiten in der Familie. Sowohl der  
Ehe- wie auch der Erbvertrag müssen öffentlich beurkundet werden. Bestehende Regelungen sind im  
Hinblick auf  die Nachfolge zu überprüfen.

2.2

Ehe- und Familienrecht

Güterstand Der Güterstand regelt die Vermögensverhältnisse der beiden Ehegatten und hat entscheidenden Einfluss  
auf das frei verfügbare Vermögen der Ehegatten. Durch den Ehevertrag ist es den Ehegatten nicht nur  
möglich, zwischen den drei gesetzlichen Güterständen Errungenschaftsbeteiligung (dieser gilt, sofern nichts 
anderes vereinbart wurde), Gütertrennung und Gütergemeinschaft zu wählen. Es kann auch der gesetzlich 
zugestandene Gestaltungsspielraum bezüglich Zuweisung in das Eigengut ausgeschöpft werden.

Beteiligung/Mitarbeit  
des anderen Ehegatten  

an/in der Unternehmung

Hat ein Ehegatte Geld aus seiner Gütermasse in die Unternehmung investiert, welche der Gütermasse beider 
oder des anderen Ehegatten zuzuordnen ist, sieht das Gesetz bei fehlendem Ehevertrag für den Fall der 
 güterrechtlichen Auseinandersetzung (d. h. insb. bei Scheidung oder Erbfall) komplexe Ausgleichsmechanis-
men vor. Probleme stellen sich auch, wenn ein Ehegatte kostenlos in der Unternehmung mitarbeitet. Dies 
führt ohne vertragliche Regelung regelmässig zu hohen Ansprüchen und grossen Berechnungsproblemen. 

Erbrecht

Für die nachfolgenden Ausführungen ist zu beachten, dass ein eingetragener Partner oder eine eingetragene 
Partnerin dem Ehegatten respektive der Ehegattin in Bezug auf die erbrechtlichen Ansprüche gleichgestellt ist.

Gesetzliche Erbfolge Ohne letztwillige Verfügung oder Erbvertrag tritt im Todesfall die gesetzliche Erbfolge ein. Danach wird 
 beispielsweise die Erbschaft zwischen dem überlebenden Ehegatten und den direkten Nachkommen hälftig 
geteilt, wobei die Nachkommen ihrerseits gleichmässig beteiligt sind (bei einem Ehegatten und drei   
Kindern erhält somit ein Kind ¹⁄6 Anteil).

Fazit: Diese gesetzliche Aufteilung der Erbschaft erschwert regelmässig oder verunmöglicht sogar eine 
 vernünftige Nachfolgeregelung, weil das Geschäftsvermögen in einem Unternehmer-Portfolio typischer-
weise den überwiegenden Teil des Familienvermögens ausmacht und der Nachfolger kaum in der Lage ist, 
die nötigen Ausgleichszahlungen an die anderen Erben zu leisten. 

Ausgleichspflicht  
der Erben

Was der Erblasser einem gesetzlichen Erben zu Lebzeiten unter Anrechnung an seinen Erbteil zukommen 
lässt, z. B. eine Mitbeteiligung am Unternehmen oder einen Kaufpreis wesentlich unter dem Verkaufswert, 
unterliegt der Ausgleichspflicht. Dies bedeutet, dass der sog. Vorbezug dem Erben an seine Erbschaft an-
gerechnet wird. Übersteigt der Vorbezug den Erbteil, muss der Erbe die Differenz in die Erbmasse einwerfen.

Fazit: Zuwendungen an Nachkommen sind vermutungsweise ausgleichspflichtig. Zwar können sie durch 
Vereinbarung der Ausgleichspflicht entzogen werden, doch nur soweit die Pflichtteile nicht verletzt werden 
(der Vorbezug wird zur Berechnung der Pflichtteile der Erbmasse zugerechnet).

Pflichtteil Der Erblasser kann nur soweit frei über sein Vermögen von Todes wegen verfügen, wie dadurch nicht in  
die gesetzlichen Pflichtteile eingegriffen wird. Diese betragen für die Kinder ¾ und für die Eltern sowie den 
Ehegatten ½ des gesetzlichen Erbanspruches. Besteht die Erbengemeinschaft also aus dem Ehegatten  
und direkten Nachkommen, so beträgt der frei verfügbare Betrag lediglich ³⁄8 der gesamten Erbschaft. Dieser 
frei verfügbare Betrag von ³⁄8 kann der Unternehmer dem Nachkommen, welcher das Unternehmen über-
nimmt, zuweisen.

Die Verletzung des Pflichtteils ist nicht rechtswidrig. Sie hat daher Bestand, wenn der Erbe, welcher in 
 seinem Pflichtteil verletzt wurde, nicht mittels Klage die Herabsetzung der letztwilligen Verfügung auf  
das erlaubte Mass durchsetzt. Wichtig ist, dass zu diesem Zweck nicht nur die effektive Erbschaft, sondern  
auch gewisse Zuwendungen zu Lebzeiten des Erblassers in die Berechnung einbezogen werden. Dazu  
ge hören unter anderem: Zuwendungen an Erben, welche nicht der Ausgleichspflicht unterliegen; Schenkun-
gen der letzten fünf  Jahre (gilt nicht für Gelegenheitsgeschenke); Entäusserung von Vermögenswerten,  
die der Erblasser offenbar zum Zwecke der Umgehung der Verfügungsbeschränkung vorgenommen hat.

Fazit: Wird die Unternehmung im Rahmen der Nachfolge unter dem effektiven Wert veräussert, stellt sich 
sofort die Frage, ob dadurch die Pflichtteile verletzt wurden – und das nicht nur, wenn die Nachfolge   
erst im Rahmen der Erbfolge durchgeführt wird. Entsprechend ist diese Problematik bereits frühzeitig in  
die Nachfolgeplanung einzubeziehen und allenfalls mittels Erbvertrag ein Erbverzicht zu vereinbaren. 

Enterbung Durch die Enterbung verliert ein gesetzlicher Erbe seinen Erbanspruch und (wichtiger) den Anspruch  
auf  seinen Pflichtteil. Eine Enterbung ist jedoch nur in seltenen Ausnahmefällen möglich: 
wenn der Erbe gegen den Erblasser oder gegen eine diesem nahe verbundene Person eine schwere  
Straftat begangen hat oder wenn der Erbe gegenüber dem Erblasser oder einem von dessen Angehörigen  
die  ihm  obliegenden familienrechtlichen Pflichten schwer verletzt hat.
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Steuerrecht
Steuerrechtlich wird beim Nachfolgeprozess zwischen zwei Ereignissen unterschieden: der eigentlichen 
 Transaktion (Übertragung) sowie der Zeit nach der Transaktion. Sowohl bezüglich des Kaufpreises wie auch bei 
den Steuern stehen sich die Interessen des Unternehmers und des Nachfolgers vielfach diametral gegenüber, 
da eine Steuerersparnis der einen Seite oft zu einer Mehrbelastung der anderen führt (ebenso führt eine Steuer-
minderung im Transaktionszeitpunkt oft zu einer nachträglichen Steuerbelastung der einen oder anderen 
 Partei). Mit einer ganzheitlichen Planung können die Gesamtsteuerbelastung optimiert und die Steuerfolgen je 
nach Verhandlungsposition zwischen den Parteien austariert werden.

2.3

Steuerfolgen der Transaktion

Je nach Art der Transaktion stehen zu diesem Zeitpunkt die Erbschafts- und Schenkungssteuer sowie die 
Einkommenssteuer (oder seltener die Gewinnsteuer) im Zentrum des Interesses.

Erbschafts-
und Schenkungssteuern

In der Schweiz kennen alle Kantone ausser Schwyz Erbschafts- und Schenkungssteuern. Meist findet nicht 
nur eine Progression aufgrund der Erbschaftssumme, sondern auch nach Verwandtschaftsgrad statt. Bei 
 direkten Nachkommen und Ehegatten und teilweise auch im Falle einer Unternehmensnachfolge kann eine 
reduzierte bzw. zum Teil gar keine Besteuerung erfolgen. Dagegen beträgt die Steuer für nicht privilegierte 
Personen je nach Kanton und Progression bis zu 50 % des Vermögensanfalls.

Veräusserungserlös Werden Beteiligungsrechte veräussert (Share-Deal), welche sich im Geschäftsvermögen befinden, unter-
liegen erzielte Kapitalgewinne der Einkommens- oder Gewinnsteuer; wurden die Rechte im Privatvermögen 
gehalten, ist der Kapitalgewinn grundsätzlich steuerfrei. Beim Verkauf von Betriebsvermögen (Asset-Deal) 
erfolgt der Kapitalgewinn stets im Geschäftsvermögen, ist steuerbar und AHV-pflichtig. 

Steuern bei einer recht-
lichen Umgestaltung  

der Unternehmung  
(insb.  Fusion, Rechtsform-

änderung und  
Vermögensabtretung)

Seit Inkrafttreten des Fusionsgesetzes sind Unternehmensumwandlungen nicht nur rechtlich einfacher 
 umsetzbar, sondern in einigen Fällen auch steuerneutral möglich, sofern die Steuerpflicht in der Schweiz 
 fortbesteht und die bisher massgeblichen Buchwerte übernommen werden. Zu beachten ist jedoch,  
dass je nach Transaktion eine Sperrfrist von 5 Jahren zur Anwendung kommt. Wird diese verletzt, so erfolgt 
eine Nachbesteuerung der übertragenen stillen Reserven.

Liquidationsgewinne bei 
definitiver Aufgabe der 
selbständigen Erwerbs-

tätigkeit (ab 1.1.11)

Gibt ein Unternehmer die selbständige Erwerbstätigkeit nach dem vollendeten 55. Altersjahr oder wegen 
Invalidität definitiv auf, so wird der Gewinn, welcher in den letzten zwei Jahren aus der Realisation der stillen 
Reserven angefallen ist, separat besteuert. Je nach Vorsorgebedürfnis kann der Unternehmer auswählen,  
ob er sich in die Pensionskasse einkaufen (steuerfrei) oder einen fiktiven Einkauf (nur zu ¹⁄5 steuerbar) tätigen 
will. Der Restbetrag wird nur zu ¹⁄5 für den Steuersatz berücksichtigt, letzter beträgt aber mindestens 2%.

Steuerfolgen nach der Transaktion

Häufig bleibt der übergebende Unternehmer finanziell an der  Unternehmung beteiligt oder der Kaufpreis ist 
erfolgsabhängig gestaltet, so dass eine steuergünstige Lösung in seinem ureigenen Interesse liegt. Aber 
auch für den Fall, dass eine Beteiligung am zukünftigen Unter nehmenserfolg fehlt, können sich die Steuer-
folgen nach der Übergabe auf den Verkäufer (sei es auch nur über den Übergabepreis) auswirken.

Latente Steuern Latente Steuern sind verborgene Steuerlasten, d. h. Sachverhalte, welche erst in Zukunft zu einer steuer-
lichen Belastung führen, ihre Ursache aber in der Gegenwart oder Vergangenheit haben. Lasten auf einem 
Unternehmen latente Steuern, führt dies beim Verkauf regelmässig zu einer Kaufpreisminderung, da der 
 Käufer die im Verkaufszeitpunkt bereits latent vorhandenen, aber erst bei ihm anfallenden Steuern auf den 
Verkäufer abwälzen will. Latente Steuern sind u. a. bei folgenden Konstellationen vorhanden:

Stille Reserven: Stille Reserven führen bei ihrer Realisierung zur Besteuerung (z. B. Aufwertung des Waren-
lagers bei Verkauf der Waren). Eine Realisierung von stillen Reserven wird auch angenommen, wenn  
sie – z. B. durch Verlegung des Steuerdomizils ins Ausland – der Besteuerung entzogen werden (sog. steuer-
systematische Realisierung).

Thesaurierte Gewinne: Werden Unternehmensgewinne (z. B. bei Übernahme von nicht betriebsnotwendiger 
Liquidität/Gewinn vorträge) von juristischen Personen an ihre Eigentümer (welche die Beteiligungsrechte   
im Privatvermögen halten) ausgeschüttet, erzielen diese grundsätzlich steuerbares Einkommen. Entsprechend 
lasten auf  thesaurierten Gewinnen latente Steuern.

Indirekte Teilliquidation Verkauft ein Unternehmer seine im Privatvermögen gehaltenen Beteiligungsrechte in das Geschäftsver-
mögen einer natürlichen oder juristischen Person und schüttet der Erwerber innerhalb von 5 Jahren nicht 
 betriebsnotwendige Substanz (d. h. insb. thesaurierte Gewinne) aus, so ist der verkaufende Unternehmer 
 dafür steuerpflichtig (sog. indirekte Teilliquidation). Folglich ist es für den Verkäufer in einem solchen Fall von 
eminenter Bedeutung, dass er dem Käufer im Kaufvertrag ein Ausschüttungsverbot auferlegt und im 
 Widerhandlungsfall über eine Gewährleistungsverpflichtung die bezahlten Steuern überwälzen kann. Sollen 
nach der Transaktion betriebsnotwendige Vermögenswerte veräussert und der Erlös ausgeschüttet werden, 
sollte der Verkäufer vor der Transaktion mit den Steuerbehörden über ein sog. Ruling sicherstellen, dass  
die Ausschüttung auch von den Steuerbehörden als (für den Verkäufer) steuerfrei akzeptiert wird.
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Vorbereitung
In dieser Phase werden die ersten Weichen gestellt, und es zeigt sich oft, welche Option schliesslich   
gewählt wird. Dementsprechend kann (und muss) in der Folge auch die Unternehmung bereits dergestalt 
 vorbereitet werden, dass eine möglichst problemlose Nachfolge ermöglicht wird.

Preisbestimmende Faktoren  
der verschiedenen Nachfolgelösungen
Die nachfolgende Grafik zeigt eindrücklich, dass die Preisgestaltung nicht nur von der Unternehmens-
bewertungsmethode abhängig ist, sondern massgeblich auch vom Nachfolgemodell. So ist z. B. ein  
strategischer Investor nicht selten 30 % oder mehr zu zahlen bereit als beispielsweise eine natürliche Person  
bei einem MBO oder MBI. Unterster Wert bei der Übergabe ist der Liquidationswert (= Wert, bei dem  
sich eine Stilllegung mit Liquidation des Unternehmens vor einer Übertragung «bezahlt» macht).

3.

Anpassen Finanzstruktur Ausschütten freier Reserven ins Privatvermögen des Inhabers, um die Unternehmung nicht unnötig  
zu verteuern;  um die Gleichbehandlung der Nachkommen bei einer familieninternen Nachfolge zu  
ermöglichen (finanzielle  Abgeltung der nicht in die Unternehmung eintretenden Nachkommen erfordert  
genügend Liquidität);  um das frei werdende Vermögen ggf. frühzeitig (z. B. für die persönliche Vorsorge)  
wieder zu inves tieren. Mitarbeiter-Beteiligungspläne (insb. im Hinblick auf MBO).

Anpassen Firmenstruktur Ändern der Rechtsform; Neugründung einer Holding-Gesellschaft; Aufspaltung in verschiedene  
Gesellschaften, für welche die Nachfolge separat geregelt wird.

Vorbereiten begleitender 
Massnahmen

Erbvertrag/Testament, Ehevertrag, Steuerruling.

Risikobereinigung Vor der Nachfolgeregelung latent vorhandene (z. T. bereits langjährig vor sich hergeschobene) Probleme 
 sollten nach Möglichkeit noch vor der Übergabe gelöst werden (z. B. Bereinigung der Geschäftsbeziehungen, 
Formalisieren von Know-how, Erneuern/Errichten von Immaterialgüterrechten).
Das konsequente Beseitigen von Altlasten führt nicht nur zu einem höheren Übergabepreis, sondern 
 erleichtert auch die Suche eines geeigneten Nachfolgers.

Entscheidungswege  
optimieren

Insbesondere wenn die Nachfolge nicht von einer einzigen Person oder (was kaum je der Fall sein dürfte)   
per sofort und ohne Übergangsfrist angetreten wird, empfiehlt es sich, die Entscheidungswege frühzeitig an 
die neuen Gegebenheiten anzupassen, um nicht an Handlungsfähigkeit einzubüssen.

Feedback-Möglichkeiten 
errichten

Berater, unabhängige Verwaltungsräte oder andere nicht direkt Beteiligte können den Nachfolgeprozess   
oft sachlich und mit wenig Betriebsblindheit mitverfolgen und diesen so besonders hilfreich begleiten.

Bewertung des  
Unternehmens

Auch wenn der anhand der Bewertung ermittelte Wert im Einzelfall selten dem effektiv bezahlten Preis 
 entspricht, bildet eine Unternehmensbewertung dennoch sowohl für den Unternehmer (Vorsorgeplanung) 
als auch den Nachfolgekandidaten (Finanzierung) eine nötige Grundlage für weitere Verhandlungen.

Notfallkonzept Was passiert, wenn der Unternehmer oder die übernehmende Person frühzeitig aussteigt?

Kommunikationskonzept Wer ist zu welchem Zeitpunkt wie zu informieren? Das Konzept sollte sowohl die interne wie auch die 
 externe Kommunikation umfassen.

3.1
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Unternehmensbewertung
Die Unternehmensbewertung ist Ausgangspunkt von Preisverhandlungen bei Unternehmensübernahmen. 
 Dabei gibt es kein allgemein gültiges Verfahren, ist doch die Bewertung und Gewichtung der Vermögenswerte 
von Unternehmung zu Unternehmung verschieden. So fällt das Anlagevermögen bei einem kapitalintensiven 
Produktionsbetrieb stärker ins Gewicht als bei einer kleinen Dienstleistungsunternehmung. Dazu kommt, dass 
verschiedene Marktteilnehmer ebenfalls unterschiedliche Vorstellungen über die «richtige» Bewertung haben. 
Schliesslich ist zu berücksichtigen, dass ein privates Unternehmen ein individuelles Gut ohne Marktpreis ist.  
Der Preis, der für ein Unternehmen bezahlt wird, basiert folglich zu guten Teilen auch auf subjektiven Gründen 
(Machtverhältnisse, Taktik, Verkaufszeitpunkt). Dies alles führt dazu, dass es einerseits den einzigen und  
richtigen Unternehmenswert so nicht gibt und andererseits ein rechnerisch ermittelter Unternehmenswert 
kaum je mit dem effektiven Transaktionspreis übereinstimmen wird (Abweichungen von 10 % bis 50 % nach 
 unten und oben sind nicht selten).
Nichtsdestotrotz bieten Bewertungsmethoden die Möglichkeit, eine Wertbandbreite für mögliche Preisver-
handlungen zu ermitteln. Dabei kommen vornehmlich folgende Methoden (oder eine Kombination davon) zur 
Anwendung:

3.2

Ertragswertmethode Substanzwertmethode Marktwertmethode

Beschreibung Bei dieser Methode wird der 
 Unternehmenswert anhand eines 
zukünftig nachhaltig erwarteten 
Ertrages ermittelt.

Als Substanzwert gilt das an 
 einem Stichtag vorhandene 
 Eigenkapital eines Unternehmens, 
bereinigt um die stillen Reserven 
und die darauf lastenden latenten 
Steuern.

Der Marktwert einer Unterneh-
mung wird anhand eines 
 Ver gleiches mit ähnlichen börsen-
kotierten Unternehmen oder 
 kürzlich durchgeführten Trans-
aktionen bestimmt.

Berechnung

Der Betriebsertrag wird in der 
 Praxis oft anhand des nachhaltig 
erzielbaren Unternehmensge-
winnes ermittelt. Anstelle des 
 Gewinns kann jedoch auch auf 
den zukünftigen Cash-Flow 
 abgestellt werden (sog. Dis-
counted Cash-Flow).
Der Kapitalisierungssatz wird 
meist auf Basis des Zinssatzes 
 risikoloser Bundesobligationen 
errechnet. Auf diesem wird ein 
Immobilitäts- und Risikozuschlag 
erhoben sowie ein Abzug für 
 Inflationsschutz in Rechnung 
 gestellt.

Wert = Aktiven + stille Reserven – 
Fremdkapital – latente Steuern

Anders als beim Buchwert wer-
den hier die stillen Reserven (und 
die auf ihnen lastenden latenten 
Steuern) berücksichtigt. Sind 
nicht-betriebliche Aktiven oder 
Passiven vorhanden, sind diese 
auszuscheiden.
Die Bewertung wird in der Regel 
anhand des Fortführungswertes 
(Going-Concern-Basis) vorge-
nommen, es kann jedoch auch 
auf den (oftmals darunter lie-
genden) Liquidationswert abge-
stellt werden.

Die Berechnung findet entweder 
anhand sog. Trading Multiples 
oder anhand eines Vergleichs zu 
vormaligen Kaufangeboten (oder 
bei ähnlichen Transaktionen 
 effektiv bezahlten Preisen) für 
 Vergleichsunternehmen statt.
Als Trading Multiples wird etwa 
die Price-Earnings-Ratio (Preis  je 
Aktie dividiert durch Gewinn je 
Aktie) oder die Cash-Flow-Ratio 
(Preis je Aktie dividiert durch 
Cash-Flow je Aktie) verwendet. 
Diese werden dann auf den 
Unternehmensgewinn/-Cash-
Flow des Bewertungsobjektes 
 angewandt. 

Würdigung Die Ermittlung des zukünftigen 
Betriebsertrages bietet defini-
tionsgemäss Probleme, was nicht 
selten in Uneinigkeit zwischen 
den Parteien mündet. Nicht weni-
ger problematisch ist auch der 
Kapitalisierungssatz, welcher  je 
nach Risikogewichtung und 
 erwarteter Inflations- und Zins-
entwicklung unterschiedlich 
 ausfallen kann.

Abgesehen von den stillen 
 Reserven bietet die Substanz-
wertmethode kaum Bewertungs-
probleme. 

Aufgrund ihrer Komplexität und 
fehlender Daten von Vergleichs-
unternehmen dürfte die Markt-
wertmethode bei KMU kaum 
 allein praktizierbar sein.
Sie dient jedoch oft als Sekun-
därmethode zur Überprüfung der 
Primärmethode.

Praktikermethode Vor allem bei KMU ist die Praktikermethode sehr verbreitet. Dabei wird das Mittel aus Substanz- und 
 Ertragswert ermittelt, wobei der Ertragswert in der Regel doppelt gewichtet wird.
Mit dem Einbezug von Substanz- als auch Ertragsmomenten können Ungenauigkeiten bei der  Ertrags wert- 
und der Substanzwertmethode oftmals ausbalanciert werden. Wird die Praktikermethode  als  
Primärmethode verwendet, sollte sie auf jeden Fall durch eine Sekundärmethode überprüft werden. 

Wert =
 Betriebsertrag × 100  

 Kapitalisierungssatz
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Nachfolgefinanzierung
Die folgende Tabelle bietet eine Übersicht über verschiedene Formen der Finanzierung einer Nachfolge.   
In der Praxis kommt dabei regelmässig eine Kombination verschiedener Finanzierungsformen vor.   
Die Nach folgefinanzierung ist eine der grössten Herausforderungen des Nachfolgers. Deshalb liegt es  
auch  im Interesse des übergebenden Unternehmers, sich frühzeitig Gedanken über die Machbarkeit  
der  Übernahme finanzierung zu machen. Mögliche Massnahmen dazu sind die Befreiung des Unternehmens   
von unnötiger  Substanz, massvolle Preisgestaltung oder Verkäuferdarlehen.

3.3

Eigenfinanzierung Fremdfinanzierung  
durch Dritte

Fremdfinanzierung  
durch Unternehmer

Innenfinanzierung

Definition Der Übernahmepreis 
wird durch eigene Mittel 
finanziert.

Der Übernahmepreis 
wird durch fremde 
 Mittel, sei es von einer 
Bank oder anderen 
 Investoren, finanziert.

Der übergebende Unter-
nehmer gewährt dem 
Käufer ein Darlehen 
oder bleibt als Eigentü-
mer beteiligt.

Die Finanzierung erfolgt 
aus Mitteln des über-
nommenen Unterneh-
mens.

Formen angesparte Guthaben –
Einsatz von Vorsor –  ge-
geldern
Erbvorbezüge, Schen- –
kungen

Darlehe – n/Hypothek
Obligation –

Verkäuferdarlehen –
stufenweiser Verkauf –

Darlehen des über- –
nommenen Unter-
nehmens
(Substanz-)Dividende –
Kapitalherabsetzung –

Steuerfolgen Die Eigenfinanzierung 
erfolgt für den Über-
nehmer/Käufer (vorbe-
halten bleibt Besteue-
rung Vorsorgegelder) 
grundsätzlich steuer-
neutral. 

Sowohl Schulden als 
auch Schuldzinsen sind 
für den Übernehmer/
Käufer grundsätzlich 
steuerlich absetzbar.

Sowohl Schulden als 
auch Schuldzinsen sind 
grundsätzlich für den 
Übernehmer/Käufer 
steuerlich absetzbar. 
Wenn der Kauferlös er-
folgsabhängig gestaltet 
wird (Earn-Out-Lösun-
gen), kann dies zu einer 
Besteuerung führen. 

Substanzdividende   
wie auch Darlehens-
finan zierung bergen die 
Gefahr der indirekten 
Teilliquidation (vgl. 
 Übersicht Steuerrecht).

Vorteile Unabhängig vom 
 Einfluss von Geldgebern.

Positiver Leverage- 
Effekt, wenn Unterneh-
mensrendite die Kapital-
kosten übersteigt.

Der Unternehmer bietet 
dem Nachfolger oft 
günstigere Konditionen 
als ein unabhängiger 
 Investor. Der überge-
bende Unternehmer ist 
am weiteren Erfolg des 
Unternehmens wegen 
seines weiteren Engage-
ments interessiert.

Die Übernahmekosten 
können zumindest 
 teilweise bereits bei der 
Übernahme aus der 
 Unternehmung heraus 
finanziert werden.

Nachteile Regelmässig verfügen 
einzelne der Nachfolger 
nur über beschränkte 
eigene Mittel, so dass 
zumindest eine vollstän-
dige Eigenfinanzierung 
selten ist.

Finanzierungskosten 
mindern die Rendite und 
können zukünftige 
 Investitionen des Unter-
nehmers gefährden. 

Gefahr des andauernden 
Mitspracherechtes  des 
übergebenden Unter-
nehmers.

Nur möglich, wenn das 
Unternehmen nachhal-
tig erfolgreich ist oder 
die entsprechenden 
 Mittel vorhanden sind; 
Formvorschriften bei 
 Kapitalherabsetzung.

Bemerkung Bei ausschliesslichem 
Einsatz von Eigenmitteln 
sollte der Nachfolger 
über eine genügende 
Risikoabsicherung (Tod, 
Invalidität) verfügen.

Bei einem MBO kann   
die Problematik des 
 fehlenden Eigenkapitals 
durch das rechtzeitige 
Einführen eines Beteili-
gungsprogramms 
 entschärft werden.

Die Fremdfinanzierung 
sollte in der Regel innert 
5 Jahren amortisiert 
werden können bzw.  die 
Gesamtsumme 4 bis   
7 Jahresgewinne vor 
Zinsen, Steuern und 
 Abschreibungen nicht 
übersteigen.

Die (teilweise) Fremd-
finanzierung durch   
den austretenden Unter-
nehmer kommt ins-
besondere bei familien-
internen Nachfolgen, 
MBOs oder MBIs zur 
 Anwendung.

Mittel- bis langfristig 
muss sich jede Unter-
nehmensübernahme 
 selber finanzieren. In-
wiefern dies kurzfristig 
möglich ist, hängt ent-
scheidend von den im 
Transaktions zeitpunkt 
vorhandenen freien Mit-
teln und der steuerlichen 
Zulässigkeit ab. Oftmals 
dürfte es  jedoch für 
 beide Parteien vorteilhaf-
ter sein, un gebundene 
Mittel  vor der Transak-
tion auszuschütten.
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Vertragswesen
Im Verlaufe des Nachfolgeprozesses müssen zwischen dem Unternehmer und dem Nachfolger  
verschiedenste Verträge geschlossen werden. Die folgende Aufstellung bietet eine schematische Übersicht 
über die häufigsten Vertragstypen, aufgeteilt nach Zeitpunkt des Abschlusses. Es liegt auf der Hand,  
dass bei komplizierten Verhältnissen zusätzliche Regelungen erforderlich sind.

3.4

Letter of Intent (LoI)/ 
Vorvertrag

Übertragungsvertrag Closing Memorandum (CM)

Zweck Der Letter of Intent ist eine 
 Absichtserklärung der Parteien,   
in ernsthafte Kaufverhandlungen 
einzutreten; meistens wird  
darin Exklusivität für eine gewisse 
Zeit ausbedungen.
Der Vorvertrag wird meistens 
nach der Einigung über die 
 Eckpunkte abgeschlossen, hält 
diese fest und regelt das weitere 
Vorgehen bei den Vertrags-
verhandlungen bis zum Vollzug.

Der Übertragungsvertrag, meis-
tens Kaufvertrag, enthält die 
 eigentliche Nachfolgeregelung 
zwischen den Parteien bezüglich 
Übertragung von Leitungsfunk-
tionen (operativ) und Eigentum.

Mit dem Closing Memorandum 
bestätigen die Parteien, dass  
sie den Übertragungsvertrag voll-
zogen haben. Er sichert die  
Par teien  insbesondere gegen  den 
 Vorwurf ab, dass der Vertrag 
nicht korrekt erfüllt wurde.

Zeitpunkt des  
Vertragsschlusses

Vor und während Vertrags-
verhandlungen.

Nach erfolgreich abgeschlos-
senen Vertragsverhandlungen 
 (genannt Signing).

Beim Vollzug der Übergabe 
 (genannt Closing).

Wichtiger Inhalt Generelle Absichten der  –
 Parteien (nicht unmittelbar 
 verpflichtend!)
Festlegung wesentlicher  –   
Eck-  und Vertragspunkte (ver-
pflichtend)
Geheimhaltungsklausel –  (ver-
pflichtend)

Gegenstand  – (Share- oder 
 Asset-Deal)
Preis  – (ggf. inkl. Berechnungs-
grundlage)
Zahlungsmodalitäten –
Gewährleistung –
Übertragung Leitungsfun – k-
tionen
Konkurrenzverbot –

Bestätigung, dass die Übergabe  –
vertragskonform erfolgt ist

Weiterer möglicher Inhalt Exklusi – v-Klausel
Kostenteilung  – (z. B. für Unter-
nehmensbewertung)
Offenlegungspflichten –
«Due Diligence» –
Zeitlicher Ablauf der Vertrags- –
verhandlungen
Konventionalstrafe –

Geheimhaltungsklausel –
Konkurrenzverbot –
Erbverzicht –

Vertragsanpassungen –  
oder -erläuterungen

Erläuterungen Der Letter of Intent oder Vor-
vertrag soll die Parteien in den 
Abschluss des Übertragungs-
vertrages führen. Verbindlich sind 
lediglich die explizit vereinbarten 
Rechte und Pflichten (z. B. Ge-
heimhaltung und allenfalls die 
 bereits bestehenden Eckpunkte). 
Ausserdem dient er im Streitfall 
oftmals als Auslegungshilfe 
 später unterzeichneter Verträge.

Je nach Inhalt des Übertragungs-
vertrages ist er etwa ein Kauf- 
oder Erbvertrag. Am häufigsten 
liegt indes eine Mischung 
 verschiedener Vertragstypen vor.

Mit dem Closing Memorandum 
werden in der Regel keine neuen 
oder allenfalls vertragsbeglei-
tende Rechte und Pflichten be-
gründet. Es dient der Sicherheit 
der Parteien beim Vollzug   
des Übertragungsvertrages.

Formvorschriften Keine. Da der Vorvertrag/LoI 
nicht zuletzt der Beweissicherung 
dient, sollte er schriftlich abge-
schlossen werden.

Die Formvorschriften ergeben 
sich aus dem Inhalt des Ver-
trages. Aus Beweisgründen sollte 
der Vertrag aber auch beim 
 Fehlen besonderer Vorschriften 
schriftlich abgeschlossen werden.

Keine. Da das CM nicht zuletzt 
der Beweissicherung dient,  
sollte es schriftlich abgeschlossen 
 werden.
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Übertragungsverträge

Übertragungsverträge können in verschiedener rechtlicher Gestalt daherkommen, insbesondere auch in einer  
Mischung aus verschiedenen Vertragsformen. Zudem lässt das Gesetz den Parteien im Rahmen der Vertragsfreiheit  
einen weiten Spielraum für individuelle Lösungen.

Typische Übertragungsverträge

Vertragsart Wichtiger Inhalt Weiterer möglicher Inhalt

Ehevertrag
Art. 181 ff. ZGB

Vereinbarung Güterstand –
Güterzuweisung gewisser Vermögens – -
werte (insb. der Unternehmung)

Vom Gesetz abweichende Vorschlags – -
beteiligung bei Errungenschaftsbeteiligung

Erbvertrag
Art. 494–497, 512–516 ZGB

Erbeinsetzung –
Vermächtnisse –
Erbverzicht  – (Verzicht auf Pflichtteil)

Lebenslanges Nutzniessungsrecht des  –
überlebenden Ehegatten an der gesamten 
Erbschaft
Einsetzen eines Willensvollstreckers –
Auflagen und Bedingungen für die  –
 Erbschaft

Kaufvertrag
Art. 184 ff. OR

Kaufgegenstand  – (Share-/Asset-Deal)
Kaufpreis  – (ggf. inkl. Berechnungsgrundlage)
Zeitpunkt des Rechtsübergangs –
Zahlungsmodalitäten –
Gewährleistung  – (Haftung für Mängel der 
Kaufsache)
Klausel zur indirekten Teilliquidation –

Geheimhaltungsklausel –
Konkurrenzverbot –
Sicherung des Kaufpreises –
Möglichkeit zur Kaufpreisanpassung –
Auflagen, Bedingungen –  

Schenkungsvertrag
Art. 239 ff. OR

Schenkungsgegenstand –
Gewährleistung –

Auflagen  – (z. B. Fortführungspflicht des 
 Unternehmens oder bestimmter Verträge)
Bedingungen  – (z. B. erfolgreicher Abschluss 
einer Ausbildung)

Weitere Verträge

Vertragsart Wichtiger Inhalt Weiterer möglicher Inhalt

Aktionärsbindungsvertrag
Keine gesetzliche Regelung

Geschäftspolitik –
Vorhan – d- und Vorkaufsrecht
Überbindungspflicht –

Besondere Kaufrechte –
Sicherungshinterlegung der Aktien –
Dividendenpolitik –

Darlehensvertrag
Art. 312 ff. OR

Darlehenssumme –
Darlehenszins –
Rückzahlungsmodalitäten –
Darlehenssicherung –

Arbeits-/Beratungsvertrag Regelung der zukünftigen Mitarbeit des  –
bisherigen Inhabers (Ehepaars)

Mietvertrag Mietweise Benützung der Geschäftsräume, 
falls diese Eigentum des bisherigen Inhabers 
sind oder bleiben



Standardklauseln in Verträgen

Bezeichnung Zweck Erläuterungen Bemerkung

Salvatorische Klausel Sicherung der Vertragsgültigkeit 
bei teilweiser Ungültigkeit; 
 Sicherstellung, dass Vertrag ent-
sprechend den ursprünglichen 
Absichten vollzogen werden 
kann.

Sollte eine Bestimmung dieses 
Vertrages ungültig oder rechts-
unwirksam sein oder werden, so 
gilt der Vertrag weiter und die 
ungültige oder rechtsunwirksa-
me Bestimmung wird durch eine 
Bestimmung ersetzt, welche 
dem wirtschaftlichen Zweck   
der ursprünglichen Bestimmung   
so nahe als rechtlich möglich 
kommt.

Bei jedem grösseren Vertrags-
werk sinnvoll.

Abänderungs-/ 
Schriftformklausel

Transparenz, Rechtssicherheit, 
Beweissicherung.

Dieser Vertrag sowie allfällige 
Änderungen und Ergänzungen 
dazu bedürfen zu ihrer Gültigkeit 
der Schriftform und der Unter-
zeichnung durch beide/alle Par-
teien. Dies gilt auch für die Ver-
einbarung einer anderen Form.

Grundsätzlich immer zu 
 vereinbaren.

Konventionalstrafe Unter-Strafe-Stellung von Ver-
tragsverletzungen; Umgehung 
der Beweisschwierigkeiten eines 
allfälligen Schadens, indem die-
ser nicht nachgewiesen werden 
muss.

Verletzt eine Partei ihre vertrag-
lichen Pflichten, so hat sie der 
 anderen Partei für jede einzelne 
Verletzungshandlung eine Kon-
ventionalstrafe von – CHF 10 000 
– zu bezahlen (Beispiel!). Die Be-
zahlung der Konventionalstrafe 
entbindet nicht von der weiteren 
Einhaltung des Vertrages. Scha-
denersatzforderungen, die den 
Betrag der Konventio nalstrafe 
übersteigen, bleiben vorbehalten.

Vor allem bei komplizierten 
 Verhältnissen oder zur Sicherung 
von reinen Verhaltenspflichten 
(z. B. Konkurrenzverbot) empfeh-
lenswert.

Rechtswahl- und Gerichts-
standsvereinbarung

Verhinderung eines ausländi-
schen Gerichtsstandes und   
der Anwendung ausländischen 
Rechts.

Dieser Vertrag untersteht 
schweizerischem Recht (unter 
Ausschluss des schweizerischen 
Kollisionsrechts und des Über-
einkommens der Vereinten 
 Nationen über Verträge über den 
internationalen Warenkauf – 
Wiener Kaufrecht, CISG). Aus-
schliesslicher Gerichtsstand   
für alle Streitigkeiten aus oder  
in Zusammenhang mit diesem 
Vertrag ist Bern (Beispiel!).

Insb. bei internationalen 
 Beziehungen unerlässlich.

Schiedsklausel Bezeichnung eines privaten  
Gerichts zur Streiterledigung 
(Streitigkeit wird der staatlichen 
Gerichtsbarkeit entzogen).

Musterklauseln finden sich z. B. 
in den Swiss Rules, ICC Rules 
oder UNCITRAL Rules.

Insbesondere bei internationalen 
Beziehungen sinnvoll; sollte  
mit Rechtswahlklausel verbun-
den werden.

Mediationsklausel Gütliche Streitregelung. Sollte es im Zusammenhang  
mit diesem Vertrag oder dessen 
 Gültigkeit zu Streitigkeiten 
 kommen, verpflichten sich die 
Parteien, zunächst eine Media-
tion durchzuführen. Ordentliche 
Klagen werden erst erhoben, 
wenn in der Mediation keine güt-
liche Einigung gefunden werden 
konnte.

Sinnvoll, wenn zukünftige  
Zusammenarbeit geplant ist.

In der Eidg. ZPO, welche per 
1. 1. 2011 in Kraft tritt, ist neu  
die Mediation vorgesehen.   
Sie tritt an die Stelle des Schlich-
tungsverfahrens, wenn alle 
 Parteien dies beantragen.
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Überleitung
In der Überleitungsphase beginnt für den Nachfolger der Einstiegs- und für den Unternehmer der 
 Ablöseprozess. Je nach Konstellation kann diese Phase mehr oder weniger lange dauern. Die Parteien sollten 
sich und den weiteren Anspruchsgruppen aber auf jeden Fall genügend Zeit für die Einführung gewähren.

Umsetzung
Die Unternehmensnachfolge wird mit dem Wechsel des Nachfolgers in die Rolle des Unternehmers  
vollzogen und schliesslich mit dem Austritt des bisherigen Unternehmers abgeschlossen.

Realisierung Service Nachfolgeplanung: Idee: Claus Niedermann, Journalistenbüro Niedermann GmbH; 
Konzept: Thomas Bähler, Partner Kellerhals Anwälte (www.kellerhals.ch); Umsetzung: Thomas Bähler und  
Martin Kistler, Kellerhals Anwälte (www.kellerhals.ch); Fachberatung: Max Nägeli, kmuNEXT (www.kmunext.ch); 
Phasenmodell Nachfolgeprozess: Praxisorientierte Wegleitung Nachfolgemanagement in KMU von  
Credit Suisse (www.credit-suisse.com/firmenkunden); Familien- und Erbrecht: Toni Z’graggen, Mattig-Sutter 
und Partner (www.mattig.ch); Gestaltung und Layout: Bernet & Schönenberger (www.typographie.ch).

4.

Einführung des  
poten ziellen Nachfolgers 

in die Unternehmung

Der Unternehmer behält vorerst seine Funktion, der Nachfolger wird jedoch in wichtige Gespräche, 
 Verhandlungen und Entscheide einbezogen, so dass einerseits der Know-how-Transfer sichergestellt ist   
und andererseits die Übergabe auch für aussenstehende Dritte reibungslos verläuft.
Zu diesem Zeitpunkt ist eine klare Aufgabenregelung zwischen Unternehmer und Nachfolger zentral.

Definitiver Entscheid  
zur Übergabe

«Point of no return»
Unterzeichnung Übertragungsvertrag (sog. Signing)

Definitive Einführung  
des Nachfolgers

Vgl. Phase 5: Umsetzung

5.

Vollzug des Übertragungs-
vertrages (sog. Closing)

Übergabe Beteiligungspapiere oder anderer Vermögenswerte, Anpassung HR-Eintrag.
Vor allem bei einem Asset-Deal sind die jeweiligen Übertragungsvorschriften zu beachten  
(z.B. öffentliche Beurkundung, Grundbuch- oder Handelsregistereintrag).
Closing Memorandum.

Interne und externe  
Kommunikation  

(z.B. symbolische  
Schlüsselübergabe)

Die Kommunikation ist einerseits eine Notwendigkeit, damit der Geschäftsgang durch die Nachfolge  
nicht in Mitleidenschaft gezogen wird. Andererseits bietet sich dieser Anlass auch für Marketing- 
Massnahmen an.

Austritt des Unternehmers Je nach Abmachung tritt der bisherige Unternehmer mit Abschluss der Transaktion aus der Unternehmung  
aus oder verbleibt als Investor, Beirat oder ähnliches für eine gewisse Zeit im Betrieb.

Definitive Übernahme  
des Betriebes durch  

den Nachfolger

Nach der Umsetzung der Transaktion erhält der Nachfolger erstmals die Möglichkeit,  
selbständig wegweisende Entscheidungen zu treffen.

WebCorner – die besten Internet-Adressen zum Thema Nachfolge

, Portale

www.kmu-info.ch 
KMU-Portal des Staatssekretariats  
für Wirtschaft SECO

www.kmunext.ch 
Informationen, Tipps, Checklisten und Links 
rund um den Nachfolgeprozess

www.kmu-nachfolgezentrum.ch 
Informationen, Generationen-Coaching 

www.stiftung-kmu.ch 
Stiftung zur Vermittlung von  
unternehmerischem Wissen

www.swiss-venture-club.ch 
Weiterbildung für KMU

, Marktplätze

www.nextmarket.ch 
Internet-Marktplatz für Verkauf und Kauf  
von Unternehmen

www.firmenboerse.ch 
Firmenverkauf und -kauf

www.nexxt-change.org 
Börse für Unternehmensnachfolgen  
in Deutschland

, Weitere nützliche Links

www.nextcheck.ch 
Selbstanalyse-Tool für Unternehmerinnen 
und Unternehmer

www.kmuadmin.ch/www.netnotar.ch 
Firmengründungen, Änderung der  
Gesellschaftsform

www.zefix.admin.ch 
Eidg. Amt für das Handelsregister

www.estv.admin.ch 
Eidgenössische Steuerverwaltung

www.ausgleichskasse.ch 
AHV-Ausgleichskassen und IV-Stellen  
der Schweiz

www.bsv.admin.ch 
Bundesamt für Sozialversicherungen

www.unternehmensnachfolge.ch  
Infos rund um den Nachfolgeprozess



Nachfolgeregelung 
ist Teamarbeit.

 50 Jahre Mit dem Wandel leben

 Mattig-Suter und Treuhand- und
 Partner Schwyz Revisionsgesellschaft

 Hauptsitz Bahnhofstrasse 28, CH-6431 Schwyz
 Schwyz Tel +41 (0)41 819 54 00

 Niederlassung Churerstrasse 77, CH-8808 Pfäffikon
 Oberer Zürichsee Tel +41 (0)55 415 54 00

 Niederlassung Viktoriastrasse 15, CH-3900 Brig
 Wallis Tel +41 (0)27 922 12 00
  
 Treuhand- und Revisions- Industriestrasse 22, CH-6302 Zug
 gesellschaft Mattig-Suter Tel +41 (0)41 818 02 00
 und Partner, Zug AG

 info@mattig.ch www.mattig.ch

Tony Z‘graggen
Koordination, Coaching,  
Vorsorge

dipl. Steuerexperte

Stefan Gehrig
Steuerkonzepte

dipl. Steuerexperte 
dipl. Betriebsökonom FH (HWV)

Matthias Schumacher
Ehe-, Güter- und Erbrecht

lic. iur., Rechtsanwalt und  
Urkundsperson, notaire, notaio, 
notary public

Lothar Gwerder
Bewertungen, Strategie,  
Finanzplanung

dipl. Wirtschaftsprüfer 
dipl. Betriebswirtschafter HF

Aldo Dubacher
Due Diligence

dipl. Wirtschaftsprüfer  
lic. oec. HSG, Certified Informa-
tion Systems Auditor (CISA)

50 Jahre mit dem Wandel leben

Die Treuhand- und Revisions gesellschaft 
Mattig-Suter und Partner wurde 1960 
gegründet und zählt heute mit ihren 
europa weit mehr als 100 Mitarbeiten den 
(davon über 80 in der Schweiz) zu den 
re nommiertesten Zentral schweizer 
Treu hand unternehmen.
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Anlaufstellen und Adressen

Kompetenzzentren  
Nachfolge
kmuNEXT
Portal und Treffpunkt der Schweizer KMU
052 242 24 04
www.kmunext.ch

Relève PME
Portal und Treffpunkt der KMU  
Suisse romande 
021 796 33 00/78
www.relevepme.ch

Universität St. Gallen
Center for Family Business 
071 224 71 00
www.cfb.unisg.ch

KMU Nachfolgezentrum
Generationen-Coaching 
041 810 26 13 Steinen SZ 
031 992 26 13 Bern
www.kmu-nachfolgezentrum.ch

Wirtschaftsförderungen
Staatssekretariat für Wirtschaft SECO
Kompetenzzentrum des Bundes für  
Wirtschaftsfragen, Standortförderung  
und KMU-Politik
www.seco.admin.ch

Aargau
Aargau Services 
062 835 24 40
www.aargauservices.ch

Standortmarketing STADT BADEN
056 200 83 92
www.baden.ch

Appenzell Ausserrhoden
Amt für Wirtschaft
071 353 61 11
www.wifoear.ch

Appenzell Innerrhoden
Wirtschaftsförderung
071 788 96 60
www.ai.ch

Basel-Stadt/Baselland
Wirtschaftsförderung BaselArea
061 295 50 00
www.baselarea.ch

Bern
Wirtschaftsförderung WFB
031 633 41 20
www.berneinvest.com

Stadt Biel/Ville de Bienne
Stadtmarketing/Marketing de la Ville
032 326 13 21
www.biel-bienne.ch

Freiburg
Wirtschaftsförderung WIF
026 425 87 00
www.promfr.ch

Genf/Genève
Promotion économique
022 388 34 34
www.whygeneva.ch

Greater Geneva Berne area
Economic development ageny
021 644 00 90
www.ggba-switzerland.ch

Glarus
Kontaktstelle für Wirtschaft
055 646 66 14
www.glarusnet.ch

Graubünden
Wirtschaftsförderung
081 257 23 42
www.awt.gr.ch

Jura
Promotion économique
032 420 52 20
www.jura.ch/eco

Luzern
Wirtschaftsförderung
041 367 44 00
www.luzern-business.ch

Neuenburg/Neuchâtel
Promotion économique
032 889 68 23
www.e-den.ch

Nidwalden
Nidwalden Contact
041 618 76 54
www.nwcontact.ch

Obwalden
Standort Promotion
041 660 90 66
www.iow.ch

St. Gallen
Standortförderung
071 229 35 60
www.standort.sg.ch

Stadt St. Gallen
Standortförderung
071 224 57 79
www.standort.stadt.sg.ch

Schaffhausen
Wirtschaftsförderung
052 674 03 03
www.sh.ch/wf

Schwyz
Amt für Wirtschaft
041 819 16 34
www.schwyz-wirtschaft.ch

Standortförderung Höfe
055 410 25 50
www.standort-hoefe.ch

Solothurn
Wirtschaftsförderung
032 627 95 23
www.standortsolothurn.ch

Thurgau
Wirtschaftsförderung
052 724 26 06
www.wiftg.ch

Tessin
Promozione economica
091 814 35 41
www.ti.ch/spe
www.copernico.ch

Uri
Wirtschaftsförderung
041 875 24 01
www.ur.ch/wfu

Waadt/Vaud
Service de l’économie
021 316 60 21
www.vd.ch/selt

Lausanne Région
Promotion Econonomique
021 613 73 35
www.lausanneregion.ch

Wallis/Valais
Wirtschaftsförderung/
Promotion économique
027 606 73 51
www.business-valais.ch

Zug
Kontaktstelle Wirtschaft
041 728 55 04
www.zug.ch/economy

Zürich
Standortförderung des Kantons Zürich
043 259 49 92 oder
043 259 26 13
www.standort.zh.ch

Wirtschaftsförderung Stadt Zürich
044 412 36 33
www.stadt-zuerich.ch/wirtschaft

Greater Zurich Area
044 254 59 59
www.greaterzuricharea.ch

Stadt Dietikon, Standortförderung
044 744 37 77
www.dietikon.ch

Gemeinde Urdorf, Standortentwicklung
044 736 51 36
www.urdorf.ch

Wirtschaftsförderung Uster
044 940 03 48
www.wirtschaftsfoerderung-uster.ch

Standortförderung Region Winterthur
052 267 67 97
www.standort-winterthur.ch
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Finanzierung
Schweizerische Bankiervereinigung
061 295 93 93
www.swissbanking.org

Kantonalbanken
www.kantonalbank.ch

SECA Swiss Private Equity & Corporate 
Finance Association
041 724 65 75
www.seca.ch

Bürgschaftsgenossenschaft  
beider Basel
061 227 50 75
www.btg.ch

Bürgschaftsgenossenschaft  
Westschweiz
021 721 11 91
www.crcpme.ch

Ostschw. Bürgschaftsgenossenschaft
071 242 00 60
www.obtg.ch

OVAC – Office valaisan de  
cautionnement
027 322 29 01
www.ovac.ch

SAFFA – Bürgschaftsgenossenschaft  
für Frauen
061 683 18 42
www.saffa.ch

MSM Investorenvereinigung
052 269 21 00
www.msmgroup.ch

Weiterbildung
Universität St. Gallen
Schweizerisches Institut für  
Klein- und Mittelunternehmen
071 224 71 00
www.kmu-hsg.ch

Hochschule für Wirtschaft, Freiburg
Haute Ecole de Gestion (HEG)
026 429 63 70
www.hsw-fr.ch

Schweizerisches Institut für  
Entrepreneurship
Hochschule für Technik und Wirtschaft Chur
081 286 24 14
www.sife.ch

Schweizerisches Institut für  
Unternehmerschulung SIU
043 243 46 66 Detailhandel
031 388 51 51 Gewerbe
www.siu.ch

Zürcher Hochschule für Angewandte 
Wissenschaften zhaw
School of Management and Law
058 934 79 79
www.zhaw.ch

Schweizerisches Institut für  
Verwaltungsräte und Geschäftsleitungs-
mitglieder sivg
031 390 98 80
www.sivg.ch

ZfU International Business School
044 722 85 01
www.zfu.ch

Innovation
Förderagentur für Innovation KTI
031 322 24 40
www.kti-cti.ch

Eidgenössisches Institut für Geistiges 
Eigentum (IGE)
031 377 77 77
www.ige.ch

Netzwerke/Informations-
zentren
economiesuisse
Verband der Schweizer Unternehmen
044 421 35 35
www.economiesuisse.ch

Schweizerischer Gewerbeverband sgv
031 380 14 14
www.sgv-usam.ch

stiftung kmu schweiz
031 380 14 36
www.stiftung-kmu.ch

Schweizer Industrie- und Handels-
kammern SIHK – CCIS
071 224 10 60
www.cci.ch

Verband Frauenunternehmen
055 420 28 92
www.frauenunternehmen.ch

Schweiz. Treuhänderverband
031 380 64 30
www.treuhandsuisse.ch

Treuhand-Kammer
044 267 75 75
www.treuhand-kammer.ch

Schweizerischer Anwaltsverband
031 313 06 06
www.swisslawyers.com

Netzwerk erfahrener Führungskräfte 
und Spezialisten
0848 48 48 88
www.adlatus.ch

Unternehmensführung von der Firmen-
gründung bis hin zur Nachfolgeregelung
044 381 30 58
www.senexpert.ch

Stiftung für unternehmerische  
Entwicklung
Initiative: Lebenskonzept Unternehmertum
044 874 44 23
www.unternehmertumaktiv.com

Continuum – Spezialist für  
Familienunternehmen
043 343 10 40
www.continuum.ch

Literaturliste
Aargauische Kantonalbank:  
Nachfolgeregelung in KMU
Best Practice
PDF-Download
www.akb.ch/nachfolgeregelung

BDO Visura: Nachfolgeplanung
PDF-Download
www.bdo.ch/publikationen/

Credit Suisse: Nachfolgemanagement  
in KMU
Eine praxisorientierte Wegleitung
Credit Suisse AG 3. Auflage 2008
www.credit-suisse.com/firmenkunden

Swiss Equity guide: Unternehmens-
nachfolge
Herausgeber: Björn Zern, Hans R. Knobel
Swiss Equity Medien AG 2009
ISBN: 978-3-9523210-10

Brüser, Joachim: Unternehmens-
nachfolge
Handbücher Unternehmenspraxis
Cornelsen Verlag April 2007
ISBN: 978-3-589-23634-5

Burri, Peter; Bellefeuille-Burri, Sabine: 
Von der Kunst, Verantwortung zu  
übergeben und zu übernehmen
Stier communications 2010
www.stier.ch

Halter, Frank; Schröder, Ralf:  
Unternehmensnachfolge in der Theorie  
und Praxis
Das St. Galler Nachfolge Modell
Haupt Verlag 2010
ISBN 978-3-258-07605-8

Meier-Mazzucato, Giorgio: Entgeltliche 
Unternehmensnachfolge von KMU 
mit Schwerpunkt steuerliche Aspekte
Stämpfli Verlag März 2009
ISBN: 978-3-7272-9671-2

Müller Tiberini, Franziska: Erben in  
Familienunternehmen Die Unterneh-
mensnachfolge konfliktfrei regeln
Orell Füssli Verlag September 2008
ISBN: 978-3-280-05254-8

Schaub, Hans: Nachfolgeplanung  
in KMU
Haupt Verlag August 2009
ISBN: 978-3-258-07492-5

UBS: Nachfolge im Unternehmen
PDF-Download www.ubs.ch  
(Stichwort Outlook)

Zürcher Kantonalbank:  
Unternehmen Zukunft
PDF-Download www.zkb.ch  
(Stichwort Nachfolge)



Mitarbeitenden tut es gut, 
wenn sie hie und da 
richtig zu beissen haben.
Unser Helsana Business Health. Das Potenzial eines Unternehmens sind seine Mitarbeitenden. 
Deshalb haben wir «Helsana Business Health» entwickelt. Ein Gesundheitsmanagement, das
Unternehmen sensibilisiert, analysiert und effi ziente Massnahmen zur Gesundheitsförderung 
anbietet. Damit Ihre Mitarbeitenden sich am Arbeitsplatz wohlfühlen, motivierter, leistungs-
fähiger und seltener krank sind. Und Sie das ganze Potenzial Ihres Unternehmens nutzen können. 
Hier erfahren Sie mehr: 0844 80 81 88 oder www.helsana.ch



www.zkb.ch/firmen

«Dank der ZKB konnten wir unser Lebenswerk
mit einem guten Gefühl verkaufen!»

Die Anforderungen von Fritz Suter und Erich Meier, Geschäftsinhaber, an
einen potenziellen Käufer waren vielfältig. Nachdem die Strategie mit
den Kunden erarbeitet war, lag der Verkauf von A bis Z in den Händen
der ZKB. Der ZKB Spezialist für Nachfolgeregelungen konnte dank
seiner Marktkenntnisse und seinem Verhandlungsgeschick eine Lösung
präsentieren, die über den Erwartungen der Unternehmer lag. Telefon
0800 851 010, E-Mail partner@zkb.ch. Willkommen bei der ZKB.
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